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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung -
Teilweise Nichtgenehmigung

Russikon

Zonenplan Mst. 1:5000 vom 5. September 2018 ;

Bau- und Zonenordnung (synoptische Darstellung) vom 5. September 2018

- Ergénzungsplan Nr. 1.1 Kernzone Russikon Dorf Mst. 1:1000 vom 5. September 2018
- Erganzungsplan Nr. 1.2 Kernzone Ludetswil Mst. 1:1000 vom 5. September 2018

- Erganzungsplan Nr. 1.3 Kernzone Madetswil Mst. 1:1000 vom 5. September 2018
- Ergéanzungsplan Nr. 1.4 Kernzone Rumlikon Mst. 1:1000 vom 5. September 2018

- Erganzungsplan Nr. 1.5 Kernzone Wilhof Mst. 1:1000 vom 5. September 2018

- Erganzungsplan Nr. 1.6 Kernzone Glindisau Mst. 1:1000 vom 5. September 2018
- Ergénzungsplan Nr. 1.7 Kernzone Blésimiihle Mst. 1:1000 vom 5. Sepfember 2018
- Erganzungsplan Nr. 1.8 Kernzone Sennhof Mst. 1:1000 vom 5. September 2018

- Ergdnzungsplan Nr. 1.9 Kernzone Sommerau Mst. 1:1000 vom 5. September 2018

- Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen)
'vom 5. September 2018

Strukturanalysen vom 4. Juli 2018
- Raumliches Entwicklungsleitbild Mst. 1:5000 vom 4. Juli 2018

Erschliessungsplan (RRB Nr. 960 vom 27. Juni 2001 / Teilrevision ARV Nr. 1256 vom
2. September 2005)

Sachverhalt
Der Zonenplan und die Bau- und Zonenordnung (BZO) wurden Ietztmals 1996 umfassend

revidiert. Die Kernzonenplane wurden im Jahre 2009 gesamthaft teilrevidiert. Die vorlie-
gende Teilrevision der Nutzungsplanung erfolgt primar aus Griinden einer allgemeinen
Aktualisierung der Unterlagen in Bezug auf die Ziele und Bedlirfnisse der Bevolkerung
sowie aufgrund der Berlicksichtigung der aktuellen Gesetzgebung. Zu letzterem zahit
auch die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB).

Mit der Teilrevision der BZO sollen nebst der Harmonisierung der Baubegriffe insbeson-
dere die Kernzonenvorschriften angepasst werden. Damit verbunden ist eine Anpassung
der Kernzonenplane. Weitere punktuelle Anderungen in der BZO betreffen Wohn-, Ge-

werbe- und Industriezonen sowie die ergdnzenden Bauvorschriften. Der Zonenplan-wird
vereinzelt, aufgrund der Erkenntnisse aus dem Raumlichen Entwicklungsleitbild und der
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Strukturanalyse, angepasst.

~ Aufgrund der geméss Angaben der Gemeinde mit Ausnahme der geplanten Zelglistrasse

Festsetzung

Anhorung

Wesentliche
Festlegungen und
Vorschriften

Ergebnis der
Genehmigungspriifung

vollstandig realisierten Groberschliessung soll der nicht mehr benétigte Erschliessungs-
plan aus dem Jahr 2001 ersatzlos aufgehoben werden.

Die Gemeindeversammlung Russikon setzte mit Beschluss vom 3. September 2018 eine
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden ge-
mass Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 18. Oktober 2018 keine Rechtsmit-
tel eingelegt. Mit Schreiben vom 31. Oktober 2018 ersucht die Gemeinde Russikon um
Genehmigung der Vorlage. .

Gleichzeitig mit der Teilrevision der Nutzungsplanung wurde auch eine Teilrevision der
Richtplanung von der Gemeindeversammlung Russikon festgesetzt. Der Genehmigungs-
entscheid dazu erfolgt mit separater Verfugung.

Aufgrund der Nichtgenehmigung der Ergéanzung von Art. 43 BZO beziiglich Wohnen in
der Gewerbe- und Industriezone, der Einzonung Rumlikon Unterdorf auf dem Grundstiick
Kat.-Nr. 2988 sowie der entsprechenden Perimetererweiterung im Kernzonenplan Rumli-
kon wurde die Gemeinde Russikon mit Schreiben vom 21. Januar 2019 angehdrt. Der
Gemeinderat nahm mit Beschluss vom 6. Februar 2019 Stellung. Danach wird die in Aus-
sicht gestellte teilweile Nichtgenehmigung akzeptiert. i

Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollsténdig.

B. Materielle Priifung

Der Zonenplan wird gemass der Darstellungsverordnung (VDNP) angepasst. Fir wichtige
Entwicklungsgebiete, wie «Russikon Zentrum» und «Im Berg», werden Gestaltungsplan-
pflichten eingefuihrt. Punktuelle Ein-, Auf- und Umzonungen erfolgen auf Basis des erar-
beiteten Entwicklungsleitbilds. Im Rahmen der Revision der Kernzonenplane werden ver-
schiedene Anpassungen vorgenommen. Hervorzuheben sind die Neuzuweisung in der
Bautypisierung sowie Perimeteranpassungen. Die Bestimmungen der Bau- und Zonen-
ordnung erfahren sowohl materielle und als auch redaktionelle Anderungen, in dessen
Zug die Nummerierung der Artikel angepasst wird und die Baubegriffe geméss der Ande-
rung des Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 1. Marz 2017 harmonisiert werden. Die
Kernzonenvorschriften werden in Abstimmung mit den Kernzonenplénen umfassend an-
gepasst und mit Vorschriften betreffend das Ortsbild ergénzt. Im Bereich der Vorschriften
fur Gewerbe- und Industriezonen wird die Baumassenziffer leicht erhéht und eine Reg-
lung zu Wohnrdumen getroffen. Weitere Anpassungen betreffen die Verringerung der
Anforderungen an Arealiiberbauungen im Sinne der inneren Verdichtung, Anderungen an
den Vorgaben fiir Terrassenhauser, Klein- und Anbauten, Pflichtparkplatze, Veloabstell-
platze und Abfallentsorgung. Der Erschliessungsplan wird ersatzlos aufgehoben.

Den mit Vorpriifung des Amts fiir Raumentwicklung vom 16. Oktober 2017 gestellten An-
tragen und Empfehlungen wurde teilweise entsprochen. Nicht beriicksichtigt wurden die

Auflagen in Bezug auf die Ergénzung von Art. 43 BZO beziiglich Wohnen in der Gewer-
be- und Industriezone, die Einzonung Rumlikon Unterdorf sowie die entsprechende Peri-
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metererweiterung im Kernzonenplan Rumlikon. Zu diesen Punkten resultiert eine Nicht-
genehmigung, welche wie folgt begriindet wird:

Gemass Art. 43 BZO wird beziiglich der Nutzung von Gewerbe- und Industriezonen er-
ganzt, dass pro Gebaude standortgerechte Wohnraume zul&ssig sind, deren Geschoss-
flache hoéchstens 35% der gesamten Betriebsflache, jedoch maximal 250 m? betréagt.

Im Rahmen der kantonalen Vorpriifung wurde festgehalten, dass Wohnnutzungen in In-
dustrie- und Gewerbezonen grundséatzlich ausgeschlossen sind. Gemass § 56 Abs. 4
PBG sind in Industrie- und Gewerbezonen nur Wohnungen fir standortgebundene Be-
triebsangehorige gestattet. Zudem kénnen in der Bau- und Zonenordnung provisorische
Gemeinschaftsunterkiinfte fiir voribergehend angestellte Betriebsangehérige erméglicht
werden.

Die in Art. 43 BZO vorgenommene Ergénzung geht tiber die Regelungsmdglichkeiten ge-
méass § 56 Abs. 4 PBG fiir Wohnen in der Industrie- und Gewerbezone hinaus und ist
demzufolge nicht genehmigungsfahig.

Ein Teil des Grundstiicks Kat.-Nr. 2988 soll von der kantonalen Landwirtschaftszone in
die benachbarte Kernzone K1 eingezont werden. Damit soll eine gewisse Verdichtung im
Zentrum von Rumlikon und eine Umnutzung von bestehenden Geb&uden zu Wohnen
ermoglicht werden (vgl. Erlauternder Bericht geméass Art. 47 RPV).

In der Vorpriifung wurde vom Kanton ausgefiihrt, dass auf die Einzonung verzichtet wer-
den muss, mit Verweis darauf, dass die Einzonung im Nichtsiedlungsgebiet erfolgt und
sich die Zonenabgrenzung teilweise nicht auf Grundsticksgrenzen bezieht.

Gestitzt auf §§ 16 Abs. 1 und 47 PBG, wonach Bauzonen innerhalb des Siedlungsge-
biets auszuscheiden sind, wird die Einzonung nicht genehmigt. Ein Anordnungsspielraum
besteht nicht. :

Infolge Nichtgenehmigung der Einzonung Rumlikon Unterdorf ist auch die Perimeterer-
weiterung im Kernzonenplan Rumlikon (Ergéanzungsplan Nr. 1.4) nicht rechtméssig und
demzufolge nicht genehmigungsfahig. An dieser Stelle ist noch darauf hinzuweisen, dass
der auf Seite 37 des Erlduternden Berichts gemass Art. 47 RPV gezeigte Ausschnitt des
Kernzonenplans Rumlikon nicht mit der zur Genehmigung eingereichten Fassung des
Kernzonenplans (Mst. 1:1000) Ubereinstimmt.

Die Groberschliessung in Russikon ist, mit Ausnahme der geplanten Zelglistrasse, abge-
schlossen. Der Erschliessungsplan erfiille nach dem Erlduternden Bericht geméss Art. 47
RPV auf Seite 43 seinen Zweck nicht mehr und weise keinen rechtlich eigensténdigen
Inhalt mehr auf. Er werde daher nicht mehr benétigt und soll infolgedessen aufgehoben
werden. Bezliglich die geplante Zelglistrasse wird darauf verwiesen, dass diese im Ver-
kehrsplan weiterhin als geplante Sammelstrasse bezeichnet sei. Wie sich an der Ge-
meindeversammlung jedoch gezeigt hat, wurden samtliche Sammelstrassen innerhalb
des Siedlungsgebiets aufgehoben, so dass diese Feststellung nicht (mehr) stimmt. An
dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Genehmigungsfahigkeit der Aufhebung
der Sammelstrassen im Siedlungsgebiet von Russikon in einer separaten Verfugung
(Teilrevision Richtplanung) abgehandelt wird.
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Im vorliegenden Fall wird festgestellt, dass beziiglich die geplante Zelglistrasse aufgrund
des Vorhandenseins von Baulinien und des Eintrags einer geplanten Sammelstrasse im
Verkehrsplan im Erschliessungsplan einzig die Kostenfrage geregelt wird. In Anbetracht,
dass die Reservezone im Gebiet, in welchem die geplante Zelglistrasse verlauft, in ab-
sehbarer Zeit nicht entwickelt bzw. durch eine Einzonung planerisch nicht aktiviert wird
und die Projektierungskosten bei einer Aufhebung des Erschliessungsplans neu berech-
net und gesichert werden kénnen, kann einer Aufhebung des Erschliessungsplans zuge-
stimmt werden.

Im Rahmen der kantonalen Vorpriifung wurde beantragt, den bestehenden Textbaustein
im Erlauternden Bericht geméass Art. 47 RPV auf Seite 9 bezliglich die Objektliste der
Denkmalpflege wie folgt anzupassen: "Die Kantonale Denkmalpflege fiihrt das «Inventar
der Denkmalschutzobjekte von liberkommunaler Bedeutung» und ist zusténdig fiir die
darin enthaltenen Bauten. Sie beréat und begleitet Bauwillige bei iiberkommunalen
Schutzobjekten und deren Umgebung. Der Kanton Ziirich lberpriift derzeit das Inventar
der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von iiberkommunaler Bedeutung, dessen
Festsetzung bis Ende 2018 erfolgt. Im GIS-Browser des Kantons kénnen die (iberkom-
munal inventarisierten wie auch die bereits formell geschiiizten Objekte abgefragt wer-
den. Zudem soll mittelfristig das kommunale Inventar auf das Inventar der Denkmal-
schutzobjekte von liberkommunaler Bedeutung abgestimmt werden."

Dieser Auflage ist die Gemeinde nicht nachgekommen, weshalb in dieser Verflgung klar-
gestellt wird, was unter der Objektliste zu verstehen ist.

Die im Rahmen der vorliegenden Teilrevision vorgenommene Ergénzung von Art. 57 BZO
besagt, dass geniigend Abstellplatze fir Velos zur Verfiigung zu stellen und dass dabei
die oértlichen Verhéltnisse zu beriicksichtigen seien. Es wiirden die normgeméassen Richt-
werte gelten. Letztere werden allerdings nicht benannt und auch im Erlauterungsbericht
finden sich keine Hinweise dazu. Die Gemeinde Russikon wird eingeladen im Hinblick auf
das Baubewilligungsverfahren in einer geeigneten Form bekannt zu geben, welche norm-
gemassen Richtwerte fir die Anwendung im Baubewilligungsverfahren gemeint sind.

Es wird festgestellt, dass die Gemeinde Russikon geméss § 248 Abs. 2 PBG ergénzende
Bestimmungen im Bereich der Spiel- und Ruhefldchen vornimmt, indem fiir Mehrfamilien-
h&user ab funf Wohnungen spezifische Vorgaben gemacht werden. Es gilt festzuhalten,
dass fur Mehrfamilienh&user generell, und im Falle von Russikon insbesondere auch fiir
Mehrfamilienhduser mit weniger als fiinf Wohnungen, die Vorgaben geméass § 248 PBG
uneingeschrankt gelten. '

Im Erlduternden Bericht gemass Art. 47 RPV, Kapitel 7.3 Umwelt, ist eine Massnahmen-
planung beziiglich Hochwasserschutzmassnahmen erwéhnt. Das AWEL weist darauf hin,;
dass die nach dem Erlass der Gefahrenkarte erforderliche Massnahmenplanung der Ge-
meinde dem AWEL zurzeit noch nicht vorliegt (BDV Nr. 1872 vom 19. Dezember 2014).

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis grésstenteils als rechtméassig, zweckmaéssig sowie
angemessen und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG).
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Nicht genehmigt werden:

— Die Erganzung in Art. 43 BZO bezlglich Wohnen in der Industrie- und Gewerbezone
— Die Einzonung Rumlikon Unterdorf auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 2988
— Die Perimetererweiterung im Kernzonenplan Rumlikon auf Grundstiick Kat.-Nr. 2988

Durch diese Nichtgenehmigung entsteht im genehmigungsfahigen Teil der Vorlage keine
Regelungsliicke, weshalb diese genehmigt werden kann (Dispositiv | und I1).

In Bezug auf die allfallige Ergreifung von Rechtsmitteln ergehen folgende Hinweise:

Durch die genehmigten Festlegungen (Dispositiv | und 1l) ist die Gemeinde Russikon nicht
beschwert. Weiteren betroffenen Privaten und Verbanden steht jedoch der Rekurs offen
(§§ 338af. PBG).

Bezuglich der nichtgenehmigten Teile der Vorlage ist die Gemeinde Russikon zum Re-
kurs legitimiert. Scheitert eine Plandnderung im Genehmigungsverfahren, hangen die
Anfechtungsmoglichkeiten von rekurslegitimierten Dritten davon ab, ob die Nichtgeneh-
migung eine zwingende Nachfolgefestlegung ausldst (§§ 19 Abs. 1 lit. a in Verbindung
mit § 19a Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG]; BRGE IV Nr. 0150/2016 vom
24. November 2016). Die Nichtgenehmigung kann jedoch durch Dritte angefochten wer-
den, wenn der Zwischenentscheid einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken
kann bzw. wenn die Gutheissung des Rekurses sofort einen Endentscheid herbeifiihren
und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten fir ein weitldufiges Beweis-
verfahren ersparen wiirde (§ 19a Abs. 2 VRG). Das Baurekursgericht priift die formellen
Voraussetzungen von Amts wegen.

Die nicht genehmigungsféhigen Bestandteile sind keiner Nachfolgeregelung zugéngig
(Dispositiv 11l). Es handelt sich demnach um eine verfahrensabschliessende Anordnung,
die mit Rekurs angefochten werden kann. Die Nachfiihrung des Zonenplans und der Bau-
und Zonenordnung nach Rechtskraft von Dispositiv Il bedarf keiner erneuten Genehmi-
gung durch die Baudirektion.

Gemadss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde Russikon
zusammen mit dem gepriiften Akt zu verdffentlichen und aufzulegen. :

Es wird festgestellt, dass mit Genehmigung der vorliégenden Teilrevision die BZO den
Anforderungen geméss dem mit Vorlage 5059/2014 (Harmonisierung der Baubegriffe;
Anderung des PBG vom 1. Mérz 2017) geénderten PBG Ubereinstimmt.

Die Baudirektion verfiigt:

I.  Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindeversamm-
lung Russikon mit Beschluss vom 3. September 2018 festgesetzt hat, wird unter Vor-
behalt von Dispositiv IIl genehmigt.

Il. Die Aufhebung des Erschliessungsplans von Russikon, welche die Gemeindever-
sammlung Russikon mit Beschluss vom 3. September 2018 beschlossen hat, wird

genehmigt.
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Die Ergénzung in Art. 43 BZO beziglich Wohnen in der Industrie- und Gewerbezone,
die Einzonung Rumlikon Unterdorf auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 2988 und die ent-
sprechende Perimetererweiterung im Kernzonenplan Rumlikon werden nicht geneh-
migt (keine Nachfolgeregelung méglich). '

Gegen diese Verfugung kann im Sinne der Erwégungen innert 30 Tagen, von der
Mitteilung an gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Ziirich Rekurs erhoben -
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der
angefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit méglich beizulegen.

Die Russikon wird eingeladen

Dispositiv | bis Il sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu
verdffentlichen;

im Hinblick auf das Baubewilligungsverfahren in einer geeigneten Form bekannt zu
geben, welche normgemaéssen Richtwerte in Art. 57 BZO in Bezug auf VVeloabstell-
platze gemeint sind. -

diese Verfuigung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veréffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht, der Fachstelle Bodenschutz des Amts flr Landschaft
und Natur und dem Amt fir Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen;

nach Inkrafttreten die Anderungen in der amtlichen Vermessung nachfiihren zu las-
sen.

. Mitteilung an

Gemeinde Russikon (unter Beilage von zwei Dossiers)
Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fur Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Ingesa AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon (Nachfiihrungsstelle)
Amt fur Landschaft und Natur, Fachstelle Bodenschutz

Baudirektion, Generalsekretariat, Stab, Recht

Volkswirtschaftsdirektion, Amt fuir Verkehr, Bauen an Staatsstrassen

Baudirektion
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GEMEINDE
RUSSIKON Kty Ziich

Teilrevision Nutzungsplanung
Genehmigung Zonenpl an

1:5000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung 6
Der Président /D Schreiber: |

Q . 1 oo/ S~
/ / P\ %
/ / / \. )

\ /]

on'der Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit
BDV Nr.-0277/19 vom 1. April 2019

Suter ¢ von Kinel « Wild - AG
Siediung Landschaft Verkehr Umwelt

Fomlibuckstrasse 30 8005 Zdrich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch 31089-59.2018
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Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018
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GEMEINDE
RUSSIKON Kanton Ziirich

Teilrevision Nutzungsplanung

Kernzone Russikon Dorf

Erganzungsplan Nr. 1.1/ 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammiung ) -~
Der Président: / " Der Schrelber
@ MM’» M =
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0277/19 vom~1~Apr\l 2019

Fiir die Baud|{@tl§\/

Suter ° von Kanel « Wild - AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

31089 -5.9.2018
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GEMEINDE
RUSSIKON Kanton Ziirich
Genehmigung Teilrevision Nutzungsplanung

Kernzone Russikon Dorf

Erganzungsplan Nr. 1.1/1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammiung
Der Prasident:

Von der Baudirektion genehmigt am

Fiir die Baudirektion

Suter * von Kénel « Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Der Schreiber:

BDV-Nr.

31089 - 5.9.2018

Kommunale Zonen

Kl historische Kernzonen, Art. 4

Kl erweiterte Kernzone, Art. 4

Uberlagernde Festlegungen

- Bautyp A, Art. 12

200 Bautyp B, Art. 13
—_— ausserste mdgliche Fassadenlinie, Art. 18

—_— obligatorische Fassadenlinie, Art. 18

-— Hauptfirstrichtung, Art. 23

/
// // besonderer Aussenraum, Art. 9
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o o Gestaltungsplanpflicht, Art. 19
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Informationsinhalte

° ° Gestaltungsplan bestehend
[ X N N N N N N J

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Ingesa Oberland AG vom 7.7.2016

Daten der Amtlichen Vermessung

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den giiltigen
Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbedeckung, Gebdude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit
keine Gewahr durch den Geometer besteht.
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Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch 31089 -5.9.2018
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GEMEINDE
RUSSIKON Kanton Ziirich

Genehmigung Teilrevision Nutzungsplanung

Kernzone Ludetswil

Erganzungsplan Nr. 1.2/ 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung

Der Président: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Fiir die Baudirektion BDV-Nr.

Suter * von Kénel « Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
31089 -5.9.2018
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Hauptffirstrichtung, Art. 23
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// // besonderer Aussenraum, Art. 9

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Ingesa Oberland AG vom 7.7.2016

Daten der Amtlichen Vermessung
Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den giiltigen

Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbedeckung, Gebdude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit

keine Gewahr durch den Geometer besteht.
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GEMEINDE
RUSSIKON Kanton Zirich
Genehmigung Teilrevision Nutzungsplanung

Kernzone Madetswil

Erganzungsplan Nr. 1.3/ 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammiung
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Suter ¢ von Kénel » Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
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Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch
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Genehmigung Teilrevision Nutzungsplanung

Suter * von Kénel * Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Kernzone Madetswil

Erganzungsplan Nr. 1.3/ 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung
Der Prasident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Fiir die Baudirektion BDV-Nr.

31089 - 5.9.2018
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Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten

Amtliche Vermessung: Ingesa Oberland AG vom 7.7.2016

Daten der Amtlichen Vermessung

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den giiltigen
Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbedeckung, Geb&ude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit
keine Gewahr durch den Geometer besteht.
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GEMEINDE
RUSSIKON Kanton Ztirich

Teilrevision Nutzungsplanung

Kernzone Rumlikon

Erganzungsplan Nr. 1.4 / 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung
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( "
. k 97’ /\L/ 2
[ vl

Von der Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit
BD\?\ Nr<—0,\2}77l1 9vom 1 I"'Ap(il 2019
I 1\ 9 \

/\

Fiir

Suter ¢ von Kénel » Wild - AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch 31089 -5.9.2018
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Kanton Ziirich

Genehmigung

Suter * von Kénel « Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Teilrevision Nutzungsplanung

Kernzone Rumlikon

Erganzungsplan Nr. 1.4/ 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammiung

Der Prasident: Der Schreiber:
Von der Baudirektion genehmigt am
Fiir die Baudirektion BDV-Nr.

31089 - 5.9.2018
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Von der Gemeindeversammliung festgesetzt am 3. September 2018
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Suter * von Kénel * Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch

Tel. +41 (0)44 315 13 90

info@skw.ch

Kernzone Wilhof

Erganzungsplan Nr. 1.5/1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung
Der Prasident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Fiir die Baudirektion BDV-Nr.

31089 - 5.9.2018

Wilhof

Wihalden

Hagenbiiel

///

Kommunale Zonen

Kl historische Kernzone, Art. 4

Kl erweiterte Kernzone, Art. 4

Uberlagernde Festlegungen

- Bautyp A, Art. 12

200 Bautyp B, Art. 13
ausserste mdgliche Fassadenlinie, Art. 18
obligatorische Fassadenlinie, Art. 18

-—_— Hauptffirstrichtung, Art. 23

/
// // besonderer Aussenraum, Art. 9

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Ingesa Oberland AG vom 7.7.2016

Daten der Amtlichen Vermessung

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den giiltigen
Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbedeckung, Geb&ude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit
keine Gewahr durch den Geometer besteht.
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Kernzone Gundisau

Erganzungsplan Nr. 1.6 / 1:1000

Von der Gemeindeversammliung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammiung
Der Prasident: /" Der Schreiber:
( )

L e3¢ C

AL rrmsan Y

_Von der Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit

/ BDV| ;h0277l19go’£1?~\April 2019
‘ / \ A ’L \

Fiir die Baudirektion:

Suter ¢ von Kénel » Wild - AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch
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Genehmigung Teilrevision Nutzungsplanung

Suter ¢ von Kanel

Tel. +41 (0)44 315 13 90

* Wild » AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch

Kernzone Gundisau

Erganzungsplan Nr. 1.6 / 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung
Der Prasident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Fiir die Baudirektion BDV-Nr.

info@skw.ch 31089 -5.9.2018

Kommunale Zonen

KW

Uberlagernde Festlegungen

200

oz

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten

Amtliche Vermessung: Ingesa Oberland AG vom 7.7.2016

Daten der Amtlichen Vermessung

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den giiltigen
Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbedeckung, Gebdude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit
keine Gewahr durch den Geometer besteht.

N

Weiler, Art. 4

Bautyp A, Art. 12
Bautyp B, Art. 13

obligatorische Fassadenlinie, Art. 18

ausserste mdgliche Fassadenlinie mit
Verpflichtung eine Gebaudeecke darauf zu stellen, Art. 18

Hauptffirstrichtung, Art. 23

besonderer Aussenraum, Art. 9
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Kernzone Blasimuhle

Erganzungsplan Nr. 1.7 / 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammiung 5
Der Président: Der Schreibet: |

%\/W\ La e | M =
m

Vbl&der Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit
BDV Nr. 0277/19 vom 1. April 2019

> )
y :

Suter ¢ von Kénel » Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch 31089 -5.9.2018
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Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
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Kernzone Blasimuhle

Erganzungsplan Nr. 1.7/ 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung
Der Prasident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Fiir die Baudirektion BDV-Nr.

31089 - 5.9.2018

29938

s
Bldsimiili
A
Kommunale Zonen
KW Weiler, Art. 4

Uberlagernde Festlegungen

- Bautyp A, Art. 12

200 Bautyp B, Art. 13

obligatorische Fassadenlinie, Art. 18

Hauptffirstrichtung, Art. 23

Informationsinhalte
o000O0OGOO
° ° Gestaltungsplan bestehend

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Ingesa Oberland AG vom 7.7.2016

Daten der Amtlichen Vermessung

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den giiltigen
Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbedeckung, Geb&ude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit
keine Gewahr durch den Geometer besteht.
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Teilrevision Nutzungsplanung

Kernzone Sennhof

Erganzungsplan Nr. 1.8 / 1:1000

Von der Gemeindeversammiung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammiung ,
Der Prasident: C Der Schreiber:
UG /T 5

V'on\cl_ r Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit

Fiir die Baudire tE T

Suter ¢ von Kénel » Wild » AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch 31089 - 5.9.2018
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Suter ¢ von Kanel * Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Kernzone Sennhof

Erganzungsplan Nr. 1.8/ 1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung

Der Prasident: Der Schreiber:
Von der Baudirektion genehmigt am
Fiir die Baudirektion BDV-Nr.

31089 - 5.9.2018

2321

2340

\\

Riitiweidbach

2342

2532

Sennhof

Sennhof

2577

~

2528

Chiiefferacher

Kommunale Zonen

KW Weiler, Art. 4

Uberlagernde Festlegungen

200 Bautyp B, Art. 13

S

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Bautyp A, Art. 12

besonderer Aussenraum, Art. 9

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Ingesa Oberland AG vom 7.7.2016

Daten der Amtlichen Vermessung

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den giiltigen
Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbedeckung, Gebdude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit
keine Gewahr durch den Geometer besteht.
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Kernzone Sommerau

Erganzungsplan Nr. 1.9/ 1:1000

Von der Gemeindeversammiung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammiung .
Der Prisident: /' Der Schreiber;

(,J ~_ O

L e

|/ 1
Von er Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit
/ BDV/NF. 0277/19 v

Suter ¢ von Kanel » Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Zlirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch
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Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
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Kernzone Sommerau

Erganzungsplan Nr. 1.9/1:1000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. September 2018

Namens der Gemeindeversammlung
Der Prasident: Der Schreiber:

Von der Baudirektion genehmigt am

Fiir die Baudirektion BDV-Nr.

31089 - 5.9.2018

2573

2548

2543

2544

Kommunale Zonen

KW Weiler, Art. 4

Uberlagernde Festlegungen

- Bautyp A, Art. 12

200 Bautyp B, Art. 13

Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Ingesa Oberland AG vom 7.7.2016

Daten der Amtlichen Vermessung

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den giltigen
Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbedeckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit
keine Gewahr durch den Geometer besteht.
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Teilrevision Nutzungsplanung Russikon

Bau- und Zonenordnung

Rot markiert sind Anderungsantrége gegeniiber rechtskréaftiger BZO

Festsetzung durch die Gemeindeversammlung am 3. September 2018

Fur die Gemeindeversammlung
Der Prasident Der Schreiber

/A )

r Baudirektion teilweise nicht genehmigt mit /
0277/19 vom 1. April 2019 v ‘
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Giiltige Fassung  Beantragte neue Fassung | Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

. Zonen und . Zonen, und Erganzungs-

Erganzungsplane pPlane und Recht

Art. 1| Zoneneinteilung Art. 1| Zoneneinteilung

Das Gemeindegebiet ist, soweit es nicht kantonalen und Das Gemeindegebiet ist, soweit es nicht kantonalen und
regionalen Nutzungszonen zugewiesen ist, in folgende Zo- regionalen Nutzungszonen zugewiesen ist, in folgende Zo-

nen eingeteilt und den nachstehenden Larmempfindlich- nen eingeteilt und den nachstehenden Larmempfindlich-
keitsstufen (ES) zugeordnet: keitsstufen (ES) zugeordnet:
Nutzungszonen Empfindlich- Nutzungszonen Empfindlich-
keitsstufen (ES) keitsstufen (ES)
1. Bauzonen 1. Bauzonen
Kernzonen Kernzonen
- Kernzone 1 K1 1] - Kernzone 1 K1 1]
- Kernzone 2 K2 1] - Kernzone 2 K2 1]
Wohnzonen - Kernzone Weiler KW [l
- eingeschossige Wohnzone W1 Il Wohnzonen
- zweigeschossige Wohnzone W2 Il - eingeschossige Wohnzone W1 Il
- dreigeschossige Wohnzone W3 Il - zweigeschossige Wohnzone W2 Il
- zweigeschossige Wohnzone  WG2 1] - dreigeschossige Wohnzone W3 Il
mit Gewerbeerleichterung - zweigeschossige Wohnzone =~ WG2 M
- dreigeschossige Wohnzone WG3 1] mit Gewerbeerleichterung
mit Gewerbeerleichterung - dreigeschossige Wohnzone ~ WG3 I
Gewerbezone G Il mit Gewerbeerleichterung
Industriezone I 1] Gewerbezone G 1]
Zone fur 6ffentliche Bauten Oe L1/ Industriezone I 1]
und Anlagen Zone fiir 6ffentliche Bauten Oe WATwAll
2. Freihaltezone F - und Anlagen
3. Erholungszone E Il 2. Freihaltezone F -
4. Reservezone R - 3. Erholungszone E 1]
4. Reservezone R -

1 Suter + von Kanel » Wild * AG



Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 2 | Massgebende Plane

Fir die Abgrenzung der Zonen und fiir die Anordnungen
innerhalb der Zonen sind der Zonenplan (Ubersichtsplan)
1:5000 und die Zonenplane (Grundbuchplane) 1:1000
massgebend; fur die Kernzonen gelten die Kernzonenpla-
ne im Massstab 1:1000. Fur die Wald- und Gewasserab-
standslinien sowie den Aussichtsschutz gelten die Ergan-
zungsplane im Massstab 1:1000 und 1:500.

Der Gemeinderat ist ermachtigt, nach Abschluss der
Grundbuchvermessung allféllig notwendige Anpassungen
vorzunehmen. Die davon betroffenen Grundeigentimer
sind dariber mit einem rekursfahigen Beschluss zu orien-
tieren.

(Die mit der Bau- und Zonenordnung abgegebenen und im
Online-Schalter bereitgestellten Zonenplane sind nicht
rechtsverbindlich.)

Art. 2 | Massgebende Plane

Fir die Abgrenzung der Zonen und fir die Anordnungen
innerhalb der Zonen sind der Zonenplan (Ubersichtsplan)
1:5000 und die Zonenplane (Grundbuchplane) 1:1000
massgebend; fur die Kernzonen gelten die Kernzonenpla-
ne im Massstab 1:1000. Fur die Wald- und Gewasserab-
standslinien sowie den Aussichtsschutz gelten die Ergan-
zungsplane im Massstab 1:1000 und 1:500.

Der Gemeinderat ist ermachtigt, nach Abschluss der
Grundbuchvermessung allféllig notwendige Anpassungen
vorzunehmen. Die davon betroffenen Grundeigentimer
sind dariber mit einem rekursfahigen Beschluss zu orien-
tieren.

(Die mit der Bau- und Zonenordnung abgegebenen und im
Online-Schalter bereitgestellten Zonenplane sind nicht
rechtsverbindlich.)

Art. 3 | Kantonales Recht

Diese Bau- und Zonenordnung basiert auf dem kantonalen
Planungs- und Baugesetz (PBG) vom 7. September 1975,
inklusive der Anderungen vom 14. September 2015, in
Kraft getreten am 1. Marz 2017.

Die Baubegriffe und Messweisen entsprechen der inter-
kantonalen Vereinbarung der Baubegriffe (IVHB) soweit
diese vom Kanton Zurich Ubernommen wurden.

Festlegung kantonalen Gesetzesbasis

2 Suter« von Kanel » Wild + AG



Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

[|. Bauzonen

Kernzonen
Art. 3 | Kernzone 1 und 2

Die Kernzone K1 umfasst die engeren Gebiete der schiit-
zenswerten Ortsbilder. Die Kernzone K2 umfasst die an
das Ortsbild angrenzenden Gebiete.

Das Baugesuch wird nach den kantonalen Bestimmungen
des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zirich
(PBG) und den zugehdrigen Verordnungen geprift. Sta-
tische, konstruktive und hydraulische Punkte unterliegen
der alleinigen Verantwortung der Bauherrschaft bzw. der
Architekten. Die Baubewilligung erlischt nach 3 Jahren.

Art. 4 | Grundsatz

Umbauten, Ersatz- und Neubauten haben sich in Form
und Erscheinung ins Ortsbild einzuordnen, insbesondere
hinsichtlich der Proportionen des Gebaudes, der Dach-
landschaft und der Lage der Bauten.

Dabei orientiert sich das Gebiet des historischen Dorfkerns
am Bild des landlichen Dorfes; die Gebiete der Aussen-
wachten orientieren sich am Bild der althergebrachten
Weilerstruktur.

Kernzonen
Art. 3 4 | Kernzonen K1, K2 und KW

Die Kernzonen K1 und KW umfassten die engeren Gebie-
te der schiitzenswerten Ortsbilder. Die Kernzone K2 um-
fasst die an das Ortsbild angrenzenden Gebiete.

Bauzonen

Art. 4 5 | Grundsatz

Umbauten, Ersatz- und Neubauten haben sich in Form
und Erscheinung ins Ortsbild einzuordnen, insbesondere
hinsichtlich der Proportionen des Gebaudes, der Dach-
landschaft und der Lage der Bauten.

Dabei orientiert sich das Gebiet des historischen Dorfkerns
am Bild des landlichen Dorfes; die Gebiete der Aussen-
wachten orientieren sich am Bild der althergebrachten
Weilerstruktur.

Ergénzung Weilerkernzonen

Wiederholung von tibergeordnetem Recht

3 Suter«von Kanel * Wild « AG



Giiltige Fassung

 Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 6 | Ortsbildschutz

Die Kernzonenvorschriften regeln die Belange des Orts-
bildschutzes. Allfallige bestehende und kiinftige Anordnun-
gen in Vertragen, Verfligungen oder Bewilligungen, die die
Denkmalpflege und damit vor allem den Substanzschutz
betreffen, gehen den Kernzonenvorschriften vor. Bauvor-
haben haben die tberkommunalen und kommunalen Orts-
bild- und Denkmalschutzinventare zu berlcksichtigen.

Art. 7 | Zeitgenossische Architektur

Bei Projekten mit zeitgendssischer Architektur, welche von
einem Fachgutachten als besonders gut beurteilt worden
sind und die das Ortsbild qualitatsvoll weiterentwickeln,
kdnnen Abweichungen von den Kernzonenbestimmungen
Uber die Dach-, Fassaden- und Umgebungsgestaltung zu-
gelassen werden. Durch solche Abweichungen darf die
zonengemasse Ausnutzung nicht erhoht werden.

Art. 8 | Kornigkeit

Die das Dorfbild und die Struktur pragende kleinraumige
Kdrnung ist weiterzufihren und bei Neubauten zu bertick-
sichtigen.

Art. 9 | Besondere Aussenraume

Die Qualitaten der im Kernzonenplan bezeichneten beson-
deren Aussenraume sind als Ganzes in ihrem herkdmm-
lichen Charakter zu erhalten und zu starken. Dies gilt ins-
besondere fir die ortstypischen Vorgarten.

Neuer Artikel zur Klarstellung der Abhangig-
keiten zwischen Ortsbildschutz und Denk-
malpflege

Abweichungen fiir besonders gute Lésungen

Wahrung der Kleinrdumigkeit in der Kernzone.

Schutz besonderer Aussenrdume wie Berg-
gasse in Russikon, Oberdorfstrasse in
Madetswil oder Dorfstrasse in Giindisau

4
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 5 | Zonenkonformitat

In Kernzonen (K) sind nur Nutzungsarten zugelassen, die
funktional zonenvertraglich sind.

In Kernzonen mit einem effektiven Wohnanteil von tber
50 % sind ungeachtet der Rechtsform der Tragerschaft
insbesondere folgende Betriebsarten und Nutzungen nicht
zugelassen:

- Striptease-Lokale, Table-Dance-Lokale und dhnliche
Formen von Nachtlokalen.

- Bordellbetriebe, Massagesalons und dhnliche Formen
sexgewerblicher Nutzungen.

Kernzone 1
Art. 6 | Bautypen

In den Kernzonenplanen werden fir die Kernzone 1 die
Gebaude-Typen A, B und C unterschieden. Ausserhalb
dieser Gebaudegrundflachen sind keine weiteren Hoch-
bauten zuldssig; ausgenommen sind besondere Gebaude
im Sinne von Art. 13 dieser BZO.

Art. 5 10 | Zonenkonformitat

In Kernzonen (K) sind Aur Nutzungsarten wie Wohnungen,
Buros, Ateliers und Praxen, Laden, landwirtschaftliche Be-
triebe, Gaststatten sowie massig stérende Betriebe zuge-
lassen.—<c—onlsiename s e glie o

In Kernzonen mit einem effektiven Wohnanteil von tber
50% 60% sind ungeachtet der Rechtsform der Trager-
schaft insbesondere folgende Betriebsarten und Nutzun-
gen nicht zugelassen:

- Striptease-Lokale, Table-Dance-Lokale und dhnliche
Formen von Nachtlokalen;

- Bordellbetriebe, Massagesalons und dhnliche Formen
sexgewerblicher Nutzungen.

Kernzonen K1 und KW
Art. 6 11 | Bautypen

In den Kernzonenplanen werden fiir die Kernzonen K1 und
KW die Gebaude-Typen A und B und-C unterschieden.
Ausserhalb dieser maximal anrechenbaren Gebaude-
grundflachen sind keine weiteren Hochbauten zulassig;
ausgenommen sind besondere-Gebaude Klein- und An-
bauten im Sinne von Art. 43 17 dieser BZO.

Klare Umschreibung der funktional zonenver-
traglichen Nutzungen

Anpassung an die Rechtsprechung

Bereinigung der Bautypen

Begriffsbereinigung gemass IVHB

5 Suter+ von Kanel » Wild « AG



Giiltige Fassung

 Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 7 | Bautyp A

Die Bauten vom Typ A durfen unter Beibehaltung des Ge-
baudeprofils und der Erscheinung (Lage, dussere Grund-
rissabmessungen, kubische Gestaltung, ortstypischer Aus-
bildung der Fassaden und des Daches) umgebaut oder er-
setzt werden. Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.

Geringfligige Abweichungen kdénnen bewilligt oder ange-
ordnet werden, wenn dies im Interesse der Hygiene, des
Ortsbildschutzes, der Verkehrssicherheit oder der Landw-
irtschaft liegt.

Art. 8 | Bautyp B

Die Bauten vom Typ B umfassen bestehende Gebaude,
deren Standort fur das Ortsbild von Bedeutung ist.

Die bestehenden Gebaude durfen unter Beibehaltung der
Grundzlge des bisherigen Gebaudeprofils umgebaut oder
ersetzt werden. Neubauten sind zuldssig, sofern sie die
ortsbauliche Situation gewahrleisten oder verbessern.

Bei Neubauten darf die max. Gebaudegrundflache das
Mass der im Zonenplan bezeichneten Flache nicht tber-
schreiten. Soweit Neubauten innerhalb der im Zonenplan
bezeichneten Gebaudegrundflache liegen, missen sie
keine Abstande bertcksichtigen. Ausserdem haben Neu-
bauten die Grundmasse gemass Typ C einzuhalten.

Art. 7 12 | Bautyp A

Die Bauten vom Typ A durfen unter Beibehaltung des Ge-
baudeprofils und der Erscheinung (Lage, dussere Grund-

rissabmessungen, kubische Gestaltung, ortstypischer Aus-
bildung der Fassaden und des Daches) umgebaut oder er-

setzt werden. Verbehalten-bleiben-Unterschutzstellungen-

Geringfligige Abweichungen kdénnen bewilligt oder ange-
ordnet werden, wenn dies im Interesse der Hygiene, des
Ortsbildschutzes, der Verkehrssicherheit, einer optimierten
Erschliessung, der Landwirtschaft oder des Gewasser-
raums liegt.

Neu in Art. 6 geregelt.

Ergénzung der Abweichungsgriinde

Aufhebung Bautyp B
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 9 | Bautyp C

Die Bauten vom Typ C umfassen die Gbrigen bestehenden
Gebaude sowie zusatzlich erlaubte Neubauten gemass
Kernzonenplan.

Bestehende Gebaude dirfen unter Beibehaltung der
Grundzlge des Gebaudeprofils umgebaut oder ersetzt
werden. Gestattet sind auch Neubauten mit folgenden
Grundmassen:

K1
a) Gebaudehohe max. 7.0m
b) Dachgeschosse max. 2
c) Gebaudelange max. 30m
d) Gebaudetiefe max. 18 m
e) Grundabstand mind. 3.5 m*

* Resp. die im Plan festgelegte Baubegrenzungslinie.

Die geschlossene Uberbauung (Grenzbau) ist bis zur max.
zulassigen Gebaudelange gestattet, sofern an ein beste-
hendes Gebaude angebaut oder gleichzeitig gebaut wird.

Die maximale Gebaudegrundflache und die generelle La-
ge fur Neubauten ergeben sich durch die im Kernzonen-
plan eingetragene Kreissignatur mit Flachenmassen.

Art. 9 13 | Bautyp C B

Die Bauten vom Typ € B umfassen die Gibrigen bestehen-
den Gebaude sowie zusatzlich erlaubte Neubauten ge-
mass Kernzonenplan.

Bestehende Gebaude dirfen unter Beibehaltung der
Grundzlge des Gebaudeprofils umgebaut oder ersetzt
werden. Gestattet sind auch Neubauten mit folgenden
Grundmassen:

K1
a) GebaudeFassadenhdhe max. 7.0m
b) Dachgeschosse max. 2
c) Gebaudelange max. 30 m
d) Gebaudetiefebreite max. 18 m
e) Grundabstand ming. 3.5 m*

* Resp. die im Plan festgelegte Baubegrenzungslinie.

Vorspringende Gebaudeteile haben min. einen Grundab-
stand von 2.5 m einzuhalten.

Die geschlossene Uberbauung (Grenzbau) ist bis zur max.
zulassigen Gebaudelange gestattet, sofern an ein beste-
hendes Gebaude angebaut oder gleichzeitig gebaut wird.

Die maximale anrechenbare Gebaudegrundflache und-die
generelle-Lage flr Neubauten ergebenr ergibt sich durch
die im Kernzonenplan eingetragene Kreissignatur mit Fla-
chenmassen. Diese maximal anrechenbare Gebaude-
flache ist pro Parzelle als absolut zu verstehen und kann —
mit Ausnahme von Gebauden des Bautyps A — nicht zu-

satzlich zu einem bestehenden Gebaude realisiert werden.

Begriffsbereinigung gemass IVHB

Neu ist geméss PBG fir vorspringende Ge-
baudeteile eine Unterschreitung des Grundab-
standes um 2 m mdglich, dadurch wiirden
sich in der Kernzone jedoch feuerpolizeiliche
Probleme ergeben.

Die Lage wird im Kernzonenplan bei Bedarf
tber Fassadenlinien bezeichnet. Die Bezeich-
nung einer generellen Lage bei allen Bauten
von Typ B ist nicht notwendig.

Schliessen einer Regelungsliicke, welche viel
Interpretationsspielraum offen Iasst.
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 10 | Gewerbliche Materiallager

Materiallagerplatze von gewerblichen Betrieben dirfen das
Ortsbild nicht storen.

Gewerbliche Materiallager sind nach Mdglichkeit in den
Gebauden unterzubringen oder mindestens mit einer an-
gemessenen Randbepflanzung zu versehen.

Kernzone 2
Art. 11 | Bestehende Bauten

Alle im Zeitpunkt des Erlasses dieser Bau- und Zonenord-
nung bestehenden Hauptgebaude dirfen unter Beibehal-
tung der Gebaudeprofile und der Erscheinung (Lage,
Grundriss-Abmessungen, kubische Gestaltung, ortstypi-
sche Ausbildung der Fassaden und des Daches) umge-
baut oder ersetzt werden.

Gestattet sind auch Neubauten im Sinne von Art. 12.

Art. 12 | Neubauten

Fir Neubauten gelten folgende Grundmasse: K2

f) Vollgeschosse max. 2

g) Dachgeschosse max. 2

h) Grundabstand mind. 50m

i) Gebaudelange max. 30m

j) Gebaudetiefe max. 18 m

k) Gebaudehdhe max. 7.0m

I) Uberbauungsziffer max. -

m) Ausnutzungsziffer max. 45 % 1 50 %*

* Die Ausnltzungsziffer erhoht sich auf 50 %, wenn der Gewer-
beanteil mindestens einen Viertel der Summe der anrechenbaren
Geschossflache betragt.

Art. 40 14 | Gewerbliche Materiallager

Materiallagerplatze von gewerblichen Betrieben dirfen das
Ortsbild nicht stoéren.

Gewerbliche Materiallager sind nach Mdglichkeit in den

Gebauden unterzubringen oder mindestens mit einer an-
gemessenen Randbepflanzung zu versehen.

Kernzone 2
Art. 4 15 | Bestehende Bauten

Alle im Zeitpunkt des Erlasses dieser Bau- und Zonenord-
nung bestehenden Hauptgebaude dirfen unter Beibehal-
tung der Gebaudeprofile und der Erscheinung (Lage,
Grundriss-Abmessungen, kubische Gestaltung, ortstypi-
sche Ausbildung der Fassaden und des Daches) umge-
baut oder ersetzt werden.

Gestattet sind auch Neubauten im Sinne von Art. 42 16.

Art. 42 16 | Neubauten

Fir Neubauten gelten folgende Grundmasse: K2

a) Vollgeschosse max. 2

b) Dachgeschosse max. 2

¢) Grundabstand ming. 50m
d) Gebaudelange max. 30 m
e) Gebaudetiefebreite max. 18 m
f) GebaudeFassadenhdhe max. 7.0m

D s e L
g) Ausnutzungsziffer max. 45 % /50 %*

* Die Ausnltzungsziffer erhoht sich auf 50 %, wenn der Gewer-
beanteil mindestens einen Viertel der Summe der anrechenbaren
Geschossflache betragt.

Begriffsbereinigung gemass IVHB

Inhaltsloser Aufzahlungspunkt
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Die geschlossene Bauweise ist bis zur erlaubten Gebgu-
detiefe und bis zur hochstzuldssigen Gebaudelange ge-

stattet, sofern an ein angrenzendes Gebaude angebaut

oder gleichzeitig gebaut wird.

Fir landwirtschaftlich genutzte Gebaude kann die max.
Gebaudetiefe und die max. Gebaudelange Uberschritten
werden, sofern dies die betrieblichen Bedurfnisse bedin-
gen und die Bauten gut gestaltet sind.

Erganzende Vorschriften flr die
Kernzonen 1 und 2

Art. 13 | Besondere Gebaude

Besondere Geb&ude im Sinne von § 273 PBG sind zusatz-
lich zu den Bautypen A, B und C in der Kernzone 1 und
zusatzlich zu den bestehenden Bauten und den Neu-
bauten in der Kernzone 2 gestattet.

Die besonderen Gebaude sind im Sinne von Art. 4 sorg-
faltig zu platzieren und zu gestalten. Solche Bauten sind
im Ausmass von hdchstens 8 % der massgeblichen
Grundflache, mindestens aber 25 m?, zugelassen.

Die geschlossene Bauweise ist bis zur erlaubten Gebéau-
detiefebreite und bis zur héchstzulassigen Gebaudelange

gestattet, sofern an ein angrenzendes Gebaude angebaut

oder gleichzeitig gebaut wird.

Fir landwirtschaftlich genutzte Gebaude kann die max.
Gebaudetiefebreite und die max. Gebaudelange lber-

schritten werden, sofern dies die betrieblichen Bedlrfnisse

bedingen und die Bauten gut gestaltet sind.

Erganzende Vorschriften flr die
Kernzonen K1, K2 und KW

Art. 43 17 | Besendere-Gebaude Klein- und Anbauten

Besondere-Gebaude Klein- und Anbauten im Sinne von
§273-PBG § 2a ABV sind zusatzlich zu den Bautypen A
und B 4nd-C in den Kernzonen K1 und KW und zuséatzlich
zu den bestehenden Bauten und den Neubauten in der
Kernzone K2 gestattet.

Die besenderen-Gebaude Klein- und Anbauten sind im
Sinne von Art. 4 5 sorgfaltig zu platzieren und zu gestal-
ten. Solche Bauten sind im Ausmass von hochstens 8 %
der massgeblichen anrechenbaren Grundsticksflache,
mindestens aber 25 m?, zugelassen.

redaktionelle Anpassung

Begriffsbereinigung gemass IVHB

Falscher Bezug, da Abmessungen in ABV
geregelt sind.

Begriffsbereinigung gemass IVHB
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Giiltige Fassung

 Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 14 | Obligatorische Bauflucht und
Baubegrenzungslinie

Soweit sie im Kernzonenplan bezeichnet sind, bestimmen
folgende Festlegungen zwingend die Lage von Neubau-
ten:

- Baubegrenzungslinie, als dusserste Fassadenbegren-
zung;

- Obligatorische Bauflucht, auf die Neubauten zu stellen
sind;

- Baubegrenzungslinie mit Verpflichtung, eine Gebaude-
ecke darauf zu stellen;

- Obligatorische Arkadenbaulinie, wo Fussgangerarka-
den zu erstellen sind.

Abstandsvorschriften
Art. 15 | Kantonale Abstandsverscharfung

Die Abstandsverscharfung fir Gebaude mit brennbaren
Aussenwanden findet keine Anwendung.

Art. 44 18 | Obligatorische Bauflueht Fassadenlinie
und Baubegrenzungslinie ausserste mogliche

Fassadenlinie

Soweit sie im Kernzonenplan bezeichnet sind, bestimmen
folgende Festlegungen zwingend die Lage von Neubau-
ten:

- Baubegrenzungslinie dusserste mogliche Fassaden-
linie, als dusserste Fassadenbegrenzung;

- obligatorische Bauflucht-Fassadenlinie, auf die Neu-
bauten zu stellen sind;

- Baubegrenzungslinie dusserste mogliche Fassaden-
linie mit Verpflichtung, eine Gebaudeecke darauf zu
stellen;

- Obligaterische Arkadenbaulinie, wo als Alternative zur
obligatorischen Fassadenlinie Fussgangerarkaden zu
erstellen-sind-erstellt werden kdnnen.

Ansonsten betragt der minimale Strassenabstand bei
Hauptgebauden 3.5 m, vorbehaltlich der Verkehrssicher-
heit und des Ortsbildschutzes.

Geringfuigige Abweichungen kdnnen bewilligt oder ange-
ordnet werden, wenn dies im Interesse der Hygiene, des
Ortsbildschutzes, der Verkehrssicherheit, einer optimierten
Erschliessung, der Landwirtschaft oder des Gewasser-
raums liegt.

Abstandsverschriften
”'.t >THante E"E.’.fstg ff'sf'sf 'E"'“.g

Arkaden miissen nicht mehr obligatorisch er-
stellt werden, kdnnen aber als Alternative zu
einer obligatorischen Fassadenlinie realisiert
werden.

Regelung des Strassenabstandes fiir Haupt-
gebaude, sonst gelten geméss PBG 6 m.

Abweichungsregelung analog den Art. A zu
den Bautypen A

Unzulassige Bestimmung, welche den
Brandschutzbestimmungen widerspricht
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 Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Dachgestaltung
Art. 16 | Dachneigung

Es sind nur allseitig vorspringende Satteldacher mit beid-
seitig gleicher Dachneigung zulassig:

- bei Flarz- und flarzahnlichen Bauten: 20 - 27° alter
Teilung

- bei Ubrigen Bauten: 36 - 45° alter Teilung

Im unteren Teil des Daches sind konstruktiv bedingte Re-
duktionen der Dachneigung gestattet.

Fir besondere Gebaude sind auch Pultdacher zulassig.

Art. 19 | Gestaltungsplanpflicht Russikon Zentrum

Fir das bezeichnete Gebiet "Zentrum" ist ein Gestaltungs-
plan zu erstellen, welcher namentlich Folgendes bezweckt:

- die Weiterentwicklung des zentral gelegenen Gebiets
zu einem attraktiven und gut funktionierenden Dorfzen-
trum und Begegnungsort durch Ansiedlung, geeignete
Anordnung und ortsbaulich hochwertige Gestaltung
von Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen
(wie bspw. Laden, Postagentur, Restaurant, Gewerbe,
Arztpraxis und allenfalls Spitex), erganzt durch Wohn-
bauten mit teilweise altersgerechten Wohnformen;

- eine zusammenhangende und hochwertige Aussen-
raumgestaltung, welche die Zentrums- und Begeg-
nungsfunktion unterstiitzt und das Dorfzentrum in ge-
eigneter Weise an die Kirchgasse mit der Bushalte-
stelle, die Dorfstrasse und die Berggasse anbindet so-
wie den offenen Bachlauf erlebbar macht;

- eine zweckmassige Feinerschliessung sowie Parkie-
rung, welche mehrheitlich unterirdisch erfolgt;

- einen ortsbildvertraglichen Larmschutz fir Wohnberei-
che gegenuber der Kirchgasse und der Dorfstrasse.

Dachgestaltung
Art. 46 20 | Dachneigung

Es sind nur allseitig vorspringende Satteldacher mit beid-

seitig gleicher Dachneigung zulassig:

- bei Flarz- und flarzéhnlichen Bauten: 20 - 27° aler
elees

- bei Ubrigen Bauten: 36 - 45° alterFeilung

Im unteren Teil des Daches sind konstruktiv bedingte Re-

duktionen der Dachneigung gestattet.

Fir besendere-Gebaude Klein- und Anbauten sind auch
Pultddeher andere Dachformen zuléssig.

Neue konkretisierte Gestaltungsplanpflicht

Hinfalliger Zusatz, da Grad immer alter
Teilung entsprechen

Auf Klein- und Anbauten auch Flachdacher
zulassen. Begriffsbereinigung geméss IVHB
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 17 | Bedachungsmaterial

Die Dacher sind mit Ziegeln zu decken. Die Farbe des Be-
dachungsmaterials hat den umgebenden Dachern zu ent-
sprechen. Wo es die besondere Dachkonstruktion erfor-
dert, resp. bei Gewerbe- oder Landwirtschaftsbauten, kon-
nen auch andere, asthetisch gleichwertige Dachmateria-
lien bewilligt werden (z.B. Schiefer, Faserzement-Schiefer,
Wellfaserzement-Platten und ahnliche Materialien).

Es sind nur nichtglanzende Kamine und Kaminabschlusse
zulassig.

Sonnenkollektoren sind zuldssig, wenn sie das Ortsbild
nicht storen.

Art. 18 | Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Die Belichtung des Dachraumes hat in erster Linie von der
Giebelfassade her zu erfolgen.

Im Ubrigen sind folgende Dachaufbauten, Dacheinschnitte

und Dachflachenfenster gestattet:

- Dachaufbauten und Dacheinschnitte, wenn sie insge-
samt hdchstens einen Drittel der Fassadenlange bean-
spruchen;

- Lukarnen mit je max. 2.50 m? Frontflache;

- Schleppgauben, bei denen der Scheitelpunkt in der
Dachschrage mind. 2 m unterhalb der Firstlinie liegt;

- Vereinzelte Dachflachenfenster mit einem Rahmen-
lichtmass von je max. 0 80 m?; in der Kernzone 1
Gundisau max. 0.60 m?.

Art. 47 21 | Bedachungsmaterial

Die Dacher sind mit Ziegeln zu decken. Die Farbe des Be-
dachungsmaterials hat den umgebenden Dachern zu ent-
sprechen. Wo es die besondere Dachkonstruktion erfor-
dert, resp. bei Gewerbe- oder Landwirtschaftsbauten, kon-
nen auch andere, asthetisch gleichwertige Dachmateria-
lien bewilligt werden (z.B. Schiefer, Faserzement-Schiefer,
Wellfaserzement-Platten und ahnliche Materialien).

Es sind nur nichtglanzende Kamine und Kaminabschlusse
zulassig.

Sonnenkollektoren sind zuldssig, wenn sie das Ortsbild
nicht storen.

Art. 48 22 | Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Die Belichtung des Dachraumes hat in erster Linie von der

Giebelfassade her zu erfolgen. Der Gesamteindruck der

geschlossenen Dachflache muss erhalten bleiben.

und-Dachilachenfenster Gestattet sind:

- Dachaufbauten und Dacheinschnitte, wenn sie insge-
samt héchstens einen Drittel der betreffenden Fassa-
denlénge beanspruchen;

- Dacheinschnitte, ausgenommen bei Bauten des Typs
A. Sie sind in Uberdachter Form und mit entsprechen-
der farblicher Einpassung zu gestalten;

- Dachaufbauten, welche in Art, Lage, Groésse, Propor-
tion und Material auf die Struktur des Daches und der
Fassade abgestimmt sind. Ortslblich sind Glebellukar—

nen und Schleppgauben; l:&Kameﬂ—mme—max—%Q—m
e

ESS Isaslge'llt PER; 55.'255' chae Sls e EEFE.E '.it. ae ;

- Vereinzelte Dachflachenfenster mit einem Rahmen-
lichtmass von je max. 2.80 mz;m—deFKemz%e—‘f
Gindisau-max—0-680-m"-

Einschrénkung fir Dacheinschnitte,
Gleichbehandlung aller Kernzonen

Verzicht auf Flachenvorgaben zugunsten
guter Einordnung
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Giiltige Fassung

 Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

- Dacheinschnitte mit entsprechender farblicher Einpas-
sung, ausgenommen in der Kernzone Giindisau.

Im zweiten Dachgeschoss sind Dachaufbauten nicht er-
laubt, und einzelne Dachflachenfenster nur soweit, als sie
zur Belichtung und Beliftung von Nebenrdumen erforder-
lich sind und dies nicht Gber die Giebelseite moglich ist.
Ausgenommen bleiben feuerpolizeilich bedingte Rauch-
abzlge.

Fassadengestaltung
Art. 19 | Fassadengestaltung

Fassadenmaterialien und Farben sind dem Ortsbild anzu-
passen.

Ortskernunibliche Materialien und Farben wie Putz mit
Fantasiestrukturen, grelle und auffallende Farben, reflek-
tierende Materialien und Kunststoff- und Metallverkleidun-
gen sind unzulassig.

- Dachflachenfenster zusammengefasst als parallel oder
senkrecht zum First angeordneten Lichtbandern;

Pacl ’e sehAitie-mit 5'.“5'5'53' ;I ehaer IE“;.I. ohe E_' pas
Im zweiten Dachgeschoss sind Dachaufbauten nicht er-
laubt. YUnd-einzelne Dachflachenfenster sind erlaubt, so-
weit-als sie zur Belichtung und Bellftung ver-Nebenrdu-
men erforderlich sind und dies nicht Gber die Giebelseite
moglich ist. Acegerermen-blebonicucmelizeilich-bedine-
te—smuehelbzio e

Art. 23 | Haupffirstrichtung

Die im Kernzonenplan eingetragenen Hauptffirstrichtungen
sind verbindlich. In den Gbrigen Fallen hat der Hauptffirst in
der Regel parallel zur langeren Fassade zu verlaufen. Die
Traufhdhe ist derjenigen der baulichen Umgebung anzu-
passen.

Fassadengestaltung
Art. 49 24 | Fassadengestaltung

Fassadenmaterialien und Farben sind dem Ortsbild anzu-
passen.

Ortskernunilbliche Materialien und Farben wie Putz mit
Fantasiestrukturen, grelle und auffallende Farben, reflek-
tierende Materialien und Kunststoff- und Metallverkleidun-
gen sind unzulassig.

Erméglichung von Lichtbadndern
Gleichbehandlung aller Kernzonen

Dachflachenfenster auch zur Belichtung von
Wohnrédumen im 2. Dachgeschoss.

unnétige Bestimmung

Regelung Firstrichtung
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 Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 20 | Fenster

Die Fenster haben in der Regel die Form eines stehenden
Rechtecks aufzuweisen. Aussenliegende Sprossen-
einteilung kann verlangt werden, wobei diese ebenfalls die
Form eines stehenden Rechtecks aufweisen muss.

Art. 21 | Reklamen und Beschriftungen

Reklamen und Beschriftungen durfen das Ortsbild und den
Gesamteindruck des Gebaudes nicht beeintrachtigen.

Art. 25 | Fassadengliederung

Bei der Fassadengliederung ist auf den Wechsel von hel-
len Fassadenteilen wie Mauerwerk, Fachwerk usw. und
dunklen Fassadenteilen wie Tenntore und Okonomiege-
baude zu achten.

Art. 20 26 | Fenster

Die Fenster haben in der Regel die Form eines stehenden
Rechtecks aufzuweisen. Aussenliegende Sprossenein-
teilung, das Anbringen von Fenstereinfassungen und
Fensterladen sowie die Materialisierung mit Holz kann
verlangt werden. Sprosseneinteilungen webei-diese
mussen ebenfalls die Form eines stehenden Rechtecks
aufweisen muss.

Bei Umbauten von ehemaligen Okonomiegebauden und
Neubauten sind mit Rucksicht auf das Ortsbild auch ande-
re Fensterformen zulassig.

Art. 24 27 | Reklamen und Beschriftungen

Reklamen und Beschriftungen durfen das Ortsbild und den
Gesamteindruck des Gebaudes nicht beeintrachtigen.

Art. 28 | Aussenantennen / Warmepumpen

Nach aussen in Erscheinung tretende Dach-, Fassaden-
und Gartenantennen sind in der Regel nicht zulassig.
Warmepumpen sind im bestehenden Gebaude oder aber
mit einer geeigneten Verschalung zu erstellen.

Méglichkeit Fensterladen und Fensterein-
fassungen verlangen zu kénnen.

Zulassen von modernen Fensterformen

Ergénzende Vorschrift
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| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 22 | Balkone

Balkone sind nur auf der Traufseite, oder auf der Giebel-
seite als Lauben ausgebildet, gestattet. Sie durfen nicht
Uber den Dachvorsprung hinausragen (ausgenommen
historisch begriindete Kleinbalkone Gber dem Eingang).

Art. 23 | Umgebung der Bauten

Aufschittungen und Abgrabungen sind bis zu 1 m gegen-
Uber dem gewachsenen Terrain gestattet (ausgenommen
Zufahrt ins Untergeschoss).

Art. 22 29 | Balkone

Bei Neubauten sind Balkone sind nur auf der Traufseite,
oder auf der Giebelseite als Lauben ausgebildet, gestattet.
Sie durfen nicht tber den Dachvorsprung hinausragen

istorischd indete Kleinbal -
Soweit bei Umbauten kein anderweitiger angemessener
Aussenraum erstellt werden kann, darf:

- ein giebelseitiger Balkon erstellt werden, der max.
50 cm Uber den Ort des giebelseitigen Dachuber-
standes auskragt;

- der Dachlberstand max. 1.20 cm verlangert werden,
sofern es sich nicht um eine Giebelfassade mit archi-
tektonisch gewolltem, geringem Dachuberstand
handelt.

Doppelte Flugsparrenpaare zur Verlangerung des Dach-
Uberstandes und feste Schutzdacher tUber den giebelseiti-
gen Balkonen sind nicht zulassig.

Gelander sind ortstypisch zu gestalten.

Art. 23 30 | Umgebung der Bauten

Die traditionelle Umgebungsgestaltung hat auf die ortsubli-
che, dorfliche Vorgartenstruktur Riicksicht zu nehmen und
ist zu erhalten und bei Renovationen und Neubauten mog-
lichst weitgehend zu Ubernehmen. Am massgebenden
Terrain sind mdglichst wenige Veranderungen vorzuneh-
men.

Aufschittungen und Abgrabungen sind bis zu 1 m gegen-
Uber dem gewachsenen massgebenden Terrain gestattet
(ausgenommen Zufahrt ins Untergeschoss).

Anpassung geméass GR-Beschluss vom
12.11.2012

Bestimmung zur Umgebungsgestaltung

Begriffsbereinigung gemass IVHB
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| Beantragte neue Fassung

In Hanglagen durfen Aufschittungen dieses Mass Uber-
schreiten, wenn sie direkten Zugang von einem erhéhten
Erdgeschoss haben.

Der Gemeinderat kann fir offene Lagerplatze innerhalb
der Kernzone verlangen, dass die Lagerung gedeckt oder
innerhalb der Gebaude erfolgen muss oder dass die La-
gerplatze mit einer Randbepflanzung zu versehen sind.

Art. 24 | Aussenrenovationen

Auch bei Aussenrenovationen sind die vorstehenden Ge-
staltungsvorschriften einzuhalten.

Art. 25 | Abbrlche

Der Abbruch von Gebauden oder Gebaudeteilen darf nur
bewilligt werden, wenn die Baullicke das Ortsbild nicht be-
eintrachtigt oder wenn die Erstellung des Ersatzbaus ge-
sichert ist.

In Hanglagen durfen Aufschittungen dieses Mass Uber-
schreiten, wenn sie direkten Zugang von einem erhéhten
Erdgeschoss haben.

Der Gemeinderat kann fir offene Lagerplatze innerhalb
der Kernzone verlangen, dass die Lagerung gedeckt oder
innerhalb der Gebaude erfolgen muss oder dass die La-
gerplatze mit einer Randbepflanzung zu versehen sind.

Art. 24 31 | Aussenrenovationen

Auch bei Aussenrenovationen sind die vorstehenden Ge-
staltungsvorschriften einzuhalten.

Art. 25 32 | Abbriche

Der Abbruch von Gebauden oder Gebaudeteilen darf nur
bewilligt werden, wenn die Baullicke das Ortsbild nicht be-
eintrachtigt oder wenn die Erstellung des Ersatzbaus ge-
sichert ist.

16 Suter « von Kanel * Wild * AG

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)



Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung
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Wohnzonen
Art. 26 | Grundmasse

Es gelten die folgenden Massvorschriften.
w1 W2

max 20 35 50 35
max 7
max 8 8 8 8

a) Ausnutzungsziffer %
b) Gewerbebonus %

c) Uberbauungsziffer
fur besondere
Gebaude %

d) Vollgeschosszahl

e) Dachgeschoss bei
erreichter Vollge-
schosszahl

f) Anrechenbare
Untergeschosse
fur wohn- und ge-
werbliche Zwecke

g) Gebaudeldnge

h) Gesamtlange bei
geschlossener
Bauweise

max 1 2 3 2
max 1 1 1 1

max

max 24 24 40 30
max 24 30 50 40

i) Gesamtlange bei max 45 45 60 50
Uberbauung mit
Gebaudeabstanden

unter 7 m

k) Grenzabstande
- grosser
Grundabstand
- kleiner
Grundabstand

mind 10 9 9 9

mind 5 5 5 5

* Die Nutzflache des Dach- und Untergeschosses zusammen darf
héchstens das Ausmass des Vollgeschosses aufweisen.

W3 WG2 WG3

50
10
8

40
50

60

Wohnzonen
Art. 26 33 | Grundmasse

Es gelten die folgenden Massvorschriften:

w1 w2 W3 WG2 WG3
a) Ausnitzungsziffer % max. 20 35 50 35 50
b) Gewerbebonus %  max. 7 10

c) Uberbauungsziffer max. 8 8 8 8 8
fur besondere Ge-
baude Klein- und

Anbauten %
d1) Fassadenhdhe
d) Vollgeschosszahl

e) Dachgeschoss bei
erreichter Vollge-
schosszahl

max.
max. 1 2 3 2 3
max. 1** 1** 1** 1** 1**

f) Anrechenbare
Untergeschosse
fur Wohn- und ge-
werbliche Zwecke

g) Gebaudelange

h) Gesamtlange bei
geschlossener
Bauweise

i) Gesamtlange bei
Uberbauung mit
Gebaudeabstanden
unter 7 m

k) Grenzabstande
- grosser

Grundabstand
- kleiner
Grundabstand

* Die Nutzflache des Dach- und Untergeschosses zusammen darf

héchstens das Ausmass des Vollgeschosses aufweisen.

** Bei Bauten mit Satteldachern sind zwei Dachgeschosse zulassig.

max.

max.
max.

max.

mind. 409 m 9m 9m

mind. 5m 5m 5m

24m 24m 40m 30m 40m
24m 30m 50m 40m 50m

45m 45m 60m 50m 60m

Begriffsbereinigung geméss IVHB

48m 81m 11.4m 81m 11.4 m Zwingende Definition der Fassadenhdhe in BZO

gemaéss PBG § 279 aufgrund IVHB

Angleichung grosser Grundabstand

Erméglichen eines Dachausbaus
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Art. 27 | Grosser und kleiner Grundabstand

Der grosse Grundabstand gilt fiir die am meisten gegen
Siden gerichtete Hauptfassade, der kleine Grundabstand
gilt fir die Ubrigen Fassaden.

In Zweifelsfallen bestimmt der Gemeinderat die fir den
grossen Grundabstand massgebende Hauptfassade.

Art. 28 | Mehrlangenzuschlag

Bei einer Fassadenlange von mehr als 18 m ist der betref-
fende Grenzabstand um %4 der Mehrlange heraufzusetzen.

Von dieser Regelung sind dauernd gewerblich genutzte
Gebaudeteile im Erdgeschoss von Bauten in Wohnzonen
mit Gewerbeerleichterung ausgenommen.

Besondere Gebaude gemass § 273 PBG werden bei der
Berechnung des Mehrlangenzuschlages nicht beriicksich-
tigt.

Weisen zwei benachbarte Hauptgebaude einen Gebaude-
abstand von weniger als 7 m auf, wird der Mehrlangenzu-
schlag berechnet, wie wenn beide Gebdude zusammen-
gebaut waren.

Art. 280 | Funktionale Zonenkonformitat

In Wohnzonen (W) und Wohnzonen mit Gewerbeerleichte-
rung (WG) sind nur Nutzungsarten zugelassen, die funk-
tional zonenvertraglich sind.

In Wohnzonen (W) und Wohnzonen mit Gewerbeerleichte-
rung (WG) mit einem effektiven Wohnanteil von tber 50 %
sind ungeachtet der Rechtsform der Tragerschaft insbe-
sondere folgende Betriebsarten und Nutzungen nicht zu-
gelassen:

Art. 27 34 | Grosser und kleiner Grundabstand

Der grosse Grundabstand gilt fur die am meisten gegen
Siden gerichtete Hauptfassade Hauptwohnseite, der klei-
ne Grundabstand gilt fur die Ubrigen Fassaden.

In Zweifelsfallen bestimmt der Gemeinderat die fir den
grossen Grundabstand massgebende Hauptfassade
Hauptwohnseite.

Art. 28 35 | Mehrlangenzuschlag

Bei einer Fassadenlange von mehr als 18 m ist der betref-
fende Grenzabstand um 4 der Mehrlange heraufzusetzen.

Von dieser Regelung sind dauernd gewerblich genutzte
Gebaudeteile im Erdgeschoss von Bauten in Wohnzonen
mit Gewerbeerleichterung ausgenommen.

Besondere-Gebdude Klein- und Anbauten gemass §273
PBG § 2a ABV werden bei der Berechnung des Mehrlan-
genzuschlages nicht berlcksichtigt.

Weisen zwei benachbarte Hauptgebaude einen Gebaude-
abstand von weniger als 7 m auf, wird der Mehrlangenzu-
schlag berechnet, wie wenn beide Gebdude zusammen-
gebaut waren.

Art. 28%s 36 | Funktionale Zonenkonformitat

In Wohnzonen (W) und Wohnzonen mit Gewerbeerleich-
terung (WG) sind nur Nutzungsarten zugelassen, die funk-
tional zonenvertraglich sind.

In Wohnzonen (W) und Wohnzonen mit Gewerbeerleichte-
rung (WG) mit einem effektiver Wohnanteil von tber 56-%
60 % sind ungeachtet der Rechtsform der Tragerschaft
insbesondere folgende Betriebsarten und Nutzungen nicht
zugelassen:

Klarere Umschreibung

Begriffsbereinigung gemass IVHB
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- Striptease-Lokale, Table-Dance-Lokale und dhnliche
Formen von Nachtlokalen.

- Bordellbetriebe, Massagesalons und dhnliche Formen
sexgewerblicher Nutzungen.

Art. 29 | Wohnzone W1

Die geschlossene Bauweise ist bis zur Gesamtlange von
24 m gestattet, wenn an ein bestehendes Gebaude ange-
baut oder gleichzeitig gebaut wird. In Hanglagen ist zu-
satzlich ein talseitig sichtbares, anrechenbares Unterge-
schoss zulassig, sofern die Hauptffirstrichtung parallel zum
Hang verlauft.

Das anrechenbare Untergeschoss darf nur talseitig durch
Abgrabung freigelegt werden. Der Fussboden dieses Un-
tergeschosses darf dabei hochstens 0.20 m Uber das ge-
staltete Terrain hinausragen.

Es sind Betriebe mit nichtstdrender Nutzung gestattet.

Der Anteil der gewerblich genutzten Flache darf hdchstens
Y2 der Summe der Gesamtnutzflache betragen.

Art. 30 | 2-geschossige Wohnzone W2

Es sind Betriebe mit nichtstdrender Nutzung gestattet.

Der Anteil der gewerblich genutzten Flache darf hdchstens
Y2 der Summe der Gesamtnutzflache betragen.

Art. 31 | 3-geschossige Wohnzone W3

Es sind Betriebe mit nichtstérender Nutzung gestattet.

Der Anteil der gewerblich genutzten Flache darf hdchstens
'/5 der Summe der Gesamtnutzfliche betragen.
Nutzungsverlagerungen sind zulassig.

- Striptease-Lokale, Table-Dance-Lokale und dhnliche
Formen von Nachtlokalen;

- Bordellbetriebe, Massagesalons und dhnliche Formen
sexgewerblicher Nutzungen.

Art. 29 37 | Wohnzone W1

Die geschlossene Bauweise ist bis zur Gesamtlange von
24 m gestattet, wenn an ein bestehendes Gebaude ange-
baut oder gleichzeitig gebaut wird. In Hanglagen ist zu-
satzlich ein talseitig sichtbares, anrechenbares Unterge-
schoss zulassig, sofern die Hauptffirstrichtung parallel zum
Hang verlauft.

Das anrechenbare Untergeschoss darf nur talseitig durch

Abgrabung freigelegt werden. BerFussboden-diesesUn-
ot dabeihd 120 pr i

Es sind Betriebe mit nicht stdrender Nutzung gestattet.

Der Anteil der gewerblich genutzten Flache darf hdchstens
Y2 der Summe der Gesamtnutzflache betragen.

Art. 30 38 | 2-geschossige Wohnzone W2

Es sind Betriebe mit nicht stdrender Nutzung gestattet.

Der Anteil der gewerblich genutzten Flache darf hdchstens
Y2 der Summe der Gesamtnutzflache betragen.

Art. 31 39 | 3-geschossige Wohnzone W3

Es sind Betriebe mit nicht stdrender Nutzung gestattet.

Der Anteil der gewerblich genutzten Flache darf héchstens
'/5 der Summe der Gesamtnutzflache betragen. Nutzungs-
verlagerungen sind zulassig.

Uberfliissige Bestimmung wurde noch nie
angewendet.

Uberfliissige Kennzeichnung

Uberfliissige Kennzeichnung
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Art. 32 | WG2 und WG3

Es sind Betriebe mit h6chstens massig stérender Nutzung
zulassig.

Die Ausnutzungsziffer erhéht sich um Y5, wenn der Anteil
der gewerblich genutzten Geschossflachen mindestens 3
der Summe der Gesamtnutzflache betragt (Gewerbe-
bonus).

Fir dauernd gewerblich genutzte Gebaudeteile im Erdge-
schoss mit einer Bruttogeschosshéhe von hdochstens 4 m
betragt der Grenzabstand 3.5 m.

Art. 32 40 | WG2 und WG3

Es sind Betriebe mit h6chstens massig stérender Nutzung
zulassig.

Die Ausnutzungsziffer erhéht sich um Y5, wenn der Anteil
der gewerblich genutzten Geschossflachen mindestens 3
der Summe der Gesamtnutzflache betragt (Gewerbe-
bonus).

Fir dauernd gewerblich genutzte Gebaudeteile im Erdge-
schoss mit einer Bruttogeschosshéhe von hochstens 4 m
betragt der Grenzabstand 3.5 m.

Art. 41 | Gestaltungsplanpflicht Im Berg

Fir das bezeichnete Gebiet "Im Berg" der Wohnzone W1
resp. W2 ist ein Gestaltungsplan zu erarbeiten, welcher
namentlich Folgendes bezweckt:

- eine Bebauung, welche durch eine angemessene, zur
eingeschossigen Wohnzone hin abgestufte Dichte so-
wie die Anordnung und ortsbaulich hochwertige Ge-
staltung der fir den Ortsteil wichtigen Lage gerecht
wird;

- ein vielfaltiges Wohnungsangebot, welches bspw. mit
einem quartierbezogenen Gemeinschaftsraum erganzt
wird;

- eine zusammenhangende und hochwertige Aussen-
raumgestaltung, welche die Begegnung im Quartier
unterstutzt;

- eine zweckmassige, grundstiicksubergreifende Feiner-
schliessung sowie Parkierung, welche mehrheitlich un-
terirdisch erfolgt und gut etappierbar ist;

- einen ortsbildvertraglichen Larmschutz gegenlber der
Strasse Im Berg.

Neue Gestaltungsplanpflicht
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Gewerbe- und Industriezonen
Art. 33 | Grundmasse

Es gelten folgende Grundmasse:

G |
Baumassenziffer max. 4m®/m? 4m®/m?
Freiflachenziffer mind. 20 %/ 15%* 15 %/ 10%*
Gebaudehohe max. 9m 10.5m
Gesamthohe bis First max. 12.5m 14 m
Allseitiger Grundabstand
- zonenintern mind. 35m 3.5m
- zu Grundstlicken mind. 50m 50m

anderer Zonen

* Bei begriinten wasserdurchlassigen Parkierungsflachen kann die
Freiflachenziffer hdchstens auf 15 % resp. 10 % reduziert werden.

Art. 34 | Bauweise / Nutzung / Gestaltung

Die geschlossene Bauweise ist zulassig.

In der Gewerbezone und in der Industriezone sind neben
Gewerbe- und Industriebetrieben auch Handels- und
Dienstleistungsbetriebe zugelassen.

In der Gewerbe- und Industriezone sind Betriebe mit
héchstens massig stérender Nutzung zulassig.

Wo die Gewerbe- und Industriezone an eine andere Zone
grenzt, sind Lager-, Abstell- und Umschlagplatze mit einer
Randbepflanzung gegen Einsicht abzuschirmen.

Gewerbe- und Industriezonen
Art. 33 42 | Grundmasse

Es gelten folgende Grundmasse:

G I
Baumassenziffer max. 45m*/m?  45m®/m? Erhdhung BMZ um 0.5 resp. 1 m3 /m2
FreiGriunflachenziffer mind.  20/15%* 10%  45%/ 10%*
GebaudeFassadenhéhe  max. 9m 10.5m Verringerung ehemalige Freiflichenziffer, da
Gesamthdhe bis First gie- max. 12.5m 14 m neue Grinflachenziffer, versiegelte Flachen
belseitige Fassadenhdhe nicht beinhaltet. Gleichbehandlung G und |
Aliseitiger Grundabstand Begriffsbereinigung gemass IVHB
- zonenintern mine. 3.5m 35m
- zu Grundstiicken mind. 50m 5.0 m

anderer Zonen

BFe .bge..g ¢ te.;”as.s.e dure assﬁ genra Ee_ dhgstachen xa de_

Art. 34 43 | Bauweise / Nutzung / Gestaltung

Die geschlossene Bauweise ist zulassig.

In der Gewerbezone und in der Industriezone sind neben
Gewerbe- und Industriebetrieben auch Handels- und
Dienstleistungsbetriebe zugelassen.

In der Gewerbe- und Industriezone sind Betriebe mit
héchstens massig stérender Nutzung zulassig.

Wo die Gewerbe- und Industriezone an eine andere Zone
grenzt, sind Lager-, Abstell- und Umschlagplatze mit einer
Randbepflanzung gegen Einsicht abzuschirmen.

Pro Gebaude sind standortgebundene Wohnraume zulas-
sig, deren Geschossflache héchstens 35 % der gesamten

Beschrénkung der Wohnraume auf hochstens
35%

Betriebsflache, jedoch maximal 250 m? betragen darf.
gemass Verfugung BDV 0277/19

vom 01.04.2019 nicht genehmigt:
Erganzung in Art. 43 BZO
bezuglich Wohnen in der
Industrie- und Gewerbezone

21 Suter«von Kanel * Wild « AG



Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

Zone fur offentliche Bauten und
Anlagen

Art. 35 | Grundmasse

In der Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen gelten die
kantonalrechtlichen Mindestvorschriften. Gegentiber priva-
ten Nachbargrundsticken sind die Grenz- und Gebaude-
abstande der betreffenden Zone, inkl. allfélliger Mehrlan-
genzuschlage, einzuhalten.

Erholungszone
Art. 36 | Erholungszone

Die Erholungszone ist fir Sport- und Erholungsanlagen
sowie fur einen Mehrzweckplatz / Parkplatz bestimmt.

Hochbauten mit einem Vollgeschoss, Dach- und Unterge-
schoss sind zulassig, wenn sie fir die Nutzung und den
Unterhalt der Anlagen dienen.

Es gelten die kantonalrechtlichen Mindestvorschriften.

Zone fur offentliche Bauten und
Anlagen

Art. 35 44 | Grundmasse

In der Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen gelten die
kantonalrechtlichen Mindestvorschriften. Gegentber priva-
ten Nachbargrundsticken sind die Grenz- und Gebaude-
abstande der betreffenden Zone, inkl. allfélliger Mehrlan-
genzuschlage, einzuhalten.

Erholungszone
Art. 36 45 | Erholungszone-Nutzung

Die Erholungszone ist fir Sport- und Erholungsanlagen
sowie fur einen Mehrzweckplatz / Parkplatz bestimmt.
Hochbauten mit einem Vollgeschoss, Dach- und Unterge-
schoss sind zulassig, wenn sie fir die Nutzung und den
Unterhalt der Anlagen dienen.

Es gelten die kantonalrechtlichen Mindestvorschriften.
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lIl. Besondere Institute

ArealUberbauungen

Art. 37 | Zulassigkeit, Mindestflache

Arealliberbauungen sind in den Zonen K2, W1, W2, W3,
WG2 und WG3 zulassig. Die Arealflache muss

- inder Zone K2 mind. 3000 m?
- inden Zonen W1, W2 und WG2 mind. 4000 m?
- inden Zonen W3 und WG3 mind. 5000 m?
umfassen.

Art. 39 | Ausnutzungsverschiebung

Gehort das Areal unterschiedlichen Zonen an, so darf
durch die Ausnitzungsverschiebung die Mehrausnitzung
in keinem Zonenteil 6 der zonengemassen Ausniitzung
bei Regelbauweise Ubersteigen.

Art. 38 | Massvorschriften, Terrassenhauser

Die Ausnutzungsziffer kann gegentiber der Regelliberbau-
ung um héchstens Y40 erhéht werden.

lIl. Besondere Institute

ArealUberbauungen

Art. 37 46 | Zulassigkeit, Mindestflache

Arealliberbauungen sind in den Zonen K2, W1, W2, W3,
WG2 und WG3 zulassig. Die Arealflache muss

- inder Zone K2 mind. 3'000 m?
- inden Zonen W1, W2, W3,-und
WG2 und WG3 mind. 4'000 m? Verringerung Arealflache im Sinn der inneren
——iderTenen B a0 lED mind. 5'000.m>  Verdichtung
umfassen.

Die Ausnutzungsziffer kann gegeniber der Regeliiberbau-  Transfer von Art. 39
ung um hoéchstens Y40 erhéht werden.

Art. 39 47 | Ausnitzungsverschiebung

Gehort das Areal unterschiedlichen Zonen an, so darf
durch die Ausnitzungsverschiebung die Mehrausniitzung
in keinem Zonenteil 6 der zonengemassen Ausniitzung
bei Regelbauweise Ubersteigen.

Terrassenhauser

Art. 38 48 | Massvorschriften;Ferrassenhauser

Die-fuentizuneszifierkanncegenbberderFegelobarbay- Transfer zu Art. 46
Sl s orhd .
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Der Ausbau eines 2. Dachgeschosses ist in den Zonen
W2, W3, WG2 und WG3 gestattet, wobei die Nutzflache
der Dachgeschosse zusammen hdchstens das Ausmass
eines Vollgeschosses aufweisen darf.

In der Wohnzone W1 sind auch Terrassenhduser zulassig.

Als Terrassenhauser gelten Stufenbauten an Hanglagen.
In Ergénzung der jeweiligen Zonenbestimmungen gelten
folgende Anforderungen:

- Die Terrassenhauser durfen nicht mehr als zwei sicht-
bare Vollgeschosse aufweisen. Terrassenhauser sind
seitlich zu versetzen und nach maximal vier Stufen zu
unterbrechen. Die Gesamtlange darf 40 m nicht Gber-
steigen.

- Die maximale Gebaudehohe betragt 7.50 m.

- Jede Wohnung hat einen ebenerdigen Austritt aufs
Terrain aufzuweisen.

- Die Seitenfronten mussen Fenster aufweisen und
durfen keine geschlossene Mauerwirkung erzeugen.

Art. 39 | Ausnutzungsverschiebung

Gehort das Areal unterschiedlichen Zonen an, so darf
durch die Ausnitzungsverschiebung die Mehrausnitzung
in keinem Zonenteil 6 der zonengemassen Ausniitzung
bei Regelbauweise Ubersteigen.

Art. 40 | Aussichtsschutz

Der Aussichtsschutz wird in den entsprechenden Ergan-
zungsplanen geregelt.

n-derWeohnzene W-sind-auch-Terrassenhauser sind in

den Wohnzonen W1 und W2 zuldssig. Als Terrassenhau-

ser gelten Stufenbauten an Hanglagen. In Ergdnzung der
jeweiligen Zonenbestimmungen gelten folgende Anforde-
rungen:

- Die Terrassenhauser dirfen nicht mehr als zwei resp.
drei sichtbare Vollgeschosse aufweisen. Ferrassen-
vier-Stufenzu-unterbrechen: Die Gesamtlange darf
40 m nicht Ubersteigen;

. D imale Gebs . 5ot 7 50,

oy W I . | i \ . ;

- Die Seitenfronten missen Fenster aufweisen und
durfen keine geschlossene Mauerwirkung erzeugen.

Aussichtsschutz
Art. 48 49 | Aussichtsschutz

Der Aussichtsschutz wird in den entsprechenden Ergan-
zungsplanen geregelt.

Hinfalliger Artikel, da neu alle Wohnzonen
uber ein 2. Dachgeschoss verfligen

Terrassenhauser auch in Wohnzone W2
zulassen.

Streichung unnétiger Vorgaben
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IV. Erganzende
Bauvorschriften

Besondere Gebaude

Art. 41 | Besondere Gebaude

Die Erstellung von besonderen Geb&uden in den Kernzo-
nen richtet sich nach Art. 13.

In den Ubrigen Zonen sind besondere Gebaude im Sinne
von § 273 PBG bis zu max. 8 % der massgeblichen
Grundflache gemass § 259 PBG zulassig.

Ohne nachbarliche Zustimmung ist der seitliche oder riick-
wartige Grenzbau fir besondere Gebaude nur zulassig,
wenn:

a) gleichzeitig gebaut wird oder an ein bestehendes Ge-
baude angebaut werden kann oder nicht mehr als ein
Drittel, héchstens jedoch 6 m der nachbarlichen Gren-
ze, beansprucht wird und

die Gebaudehoéhe zur Nachbarliegenschaft h6chstens
2.50 m betragt und

die Geb&audehoéhe bis zum Abstand von 3.50 m hdchs-
tens linear bis 4 m ansteigt.

c)

IV. Erganzende
Bauvorschriften

- ore Gehsud
Klein- und Anbauten

Art. 44 50 | Besendere-Gebaude Klein- und Anbauten

Die Erstellung von besenderen-Gebauden Klein- und
Anbauten in den Kernzonen richtet sich nach Art. 17.

In den Ubrigen Zonen sind besenderen-Gebauden Klein-
und Anbauten im Sinne von §273-PBG § 2a ABV bis zu
max. 8 % der massgeblichen anrechenbaren Grundstlicks-
flache gemass § 259 PBG zulassig.

In allen Zonen haben sie einen minimalen Abstand von

2 m gegenuber kommunal rechtsgentiigend ausgebauten
Strassen und Platzen einzuhalten, sofern die Anliegen des
Ortsbildschutzes sowie der besonderen Aussenraume
berucksichtigt werden. Auskragende Gebaudeteile diirfen
dabei maximal 0.5 m in den Abstandsbereich ragen.

Ohne nachbarliche Zustimmung ist der seitliche oder rick-
wartige Grenzbau fir besonderen-Gebduden Klein- und
Anbauten nur zulassig, wenn:

a) gleichzeitig gebaut wird oder an ein bestehendes Ge-
baude angebaut werden kann oder nicht mehr als ein
Drittel, héchstens jedoch 6 m der nachbarlichen Gren-
ze, beansprucht wird und

die GebaudeFassadenhéhe zur Nachbarliegenschaft
héchstens 2.50 m betragt und

die GebaudeFassadenh6he bis zum Abstand von
3.50 m héchstens linear bis 4 m ansteigt.

Feuerpolizeiliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.

c)

Begriffsbereinigung gemass IVHB

Verringerung des Abstandes gegeniiber
Strassen und Platzen

Begriffsbereinigung gemass IVHB

Begriffsbereinigung gemass IVHB
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Giiltige Fassung

 Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 42 | Gesamtlange

Beim Zusammenbau von Gebauden mit besonderen Ge-
bauden darf die zonengemasse Gesamtlange um hdch-
stens Y5 Uiberschritten werden.

Art. 43 | Abstand unterirdische Gebaude

Unterirdische Gebaude und Gebaudeteile im Strassenab-
standsbereich haben einen minimalen Abstand von 3.50 m
gegeniber Strassen und Platzen einzuhalten. Davon aus-
genommen sind unterirdische Gebdude und Gebaudeteile
in der Kernzone 1, die im Bereich des Strassenabstandes
die in den Kernzonenplanen festgesetzten Baubegren-
zungslinien und obligatorischen Baufluchten nicht Uber-
schreiten durfen.

Motorfahrzeugabstellplatze
Art. 44 | Anzahl

Bei Wohnungen ist pro 70 m* Gesamtnutzflache je ein Ab-
oder Einstellplatz fur elnen Personenwagen zu erstellen.
Restflachen tber 30 m? sind aufzurunden. Pro Wohnung
bis zu 2 Zimmern muss mind. 1 Platz vorhanden sein, pro
Wohnung mit 3 und mehr Zimmern, 2 Platze.

Fir Bauten anderer oder gemischter Nutzung sowie ge-
werblicher und industrieller Betriebe und bei besonderen
Ortlichen Verhaltnissen wird die Zahl der Abstellplatze au-
fgrund des mutmasslichen Verkehrsaufkommens und dem
Grad der Erschliessung durch den o&ffentlichen Verkehr
bestimmt. Als Grundlage dienen die SNV-Normen sowie
die ATAL-Wegleitung.

Art. 42 51 | Gesamtlange

Beim Zusammenbau von Gebauden mit besenderen-Ge-
bauden Klein- und Anbauten darf die zonengemasse Ge-
samtlange um hdchstens V4 iberschritten werden.

Art. 43 52 | Abstand unterirdische Gebaude Bauten
und Unterniveaubauten

Unterirdische Gebaude-und-Gebaudeteile Bauten und Un-
terniveaubauten resp. Bauteile im Strassenabstandsbe-
reich haben einen minimalen Abstand von 3-56-m 2 m ge-
genuber Strassen und Platzen einzuhalten. Davon ausge-
nommen sind unterirdische Gebaude-und-Gebdudeteile
Bauten und Unterniveaubauten resp. Bauteile in der Kern-
zone 4, die im Bereich des Strassenabstandes die in den
Kernzonenplanen festgesetzten Baubegrenzungslinien
aussersten moglichen Fassadenlinien und obligatorischen
Baufluehten Fassadenlinien nicht Gberschreiten durfen.

Begriffsbereinigung gemass IVHB

Verringerung des Abstandes gegeniiber
Strassen und Platzen

Motorfahrzeugabstellplatze

Art. 44 53 | Anzahl Pflichtparklatze

B W . ZQ 2 s E .
}euem—Ab—eéa—EmsteHala%z—ﬁu%emen—Pereﬂemwgen—zu
erstellen—Restflichen-iber-30-m°-sind-aufzurunden: Pro
Wohnung bis zu 2 Zimmern muss mind. 1 Platz vorhanden
sein, pro Wohnung mit 3 und mehr Zimmern min. 2 Platze.

Fir Bauten anderer oder gemischter Nutzung sowie ge-

werblicher und industrieller Betriebe und bei besonderen

Ortlichen Verhaltnissen wird die Zahl der Abstellplatze ge-

mass der Wegleitung der Baudirektion bestimmt. aufgranrd  Abstiitzung auf Wegleitung der Baudirektion.
B e e e ]

e E S_SE' EESSH gIEE sll. GeRoHe ISHIEIIIIEH vereRrRe

A A e letiones

Unnétige Bestimmungsteil wurde nie
angewendet.
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Art. 45 | Besucherparkplatze

Bei Reihen- und Mehrfamilienhausern sind 15 % der
Pflichtabstellplatze als Besucherparkplatze zu markieren
und diesem Zwecke dauernd zu erhalten. Es ist mindes-
tens ein Besucherparkplatz auszuscheiden.

Bei Biro- und Geschéaftshausern, Industrie- und Gewerbe-
bauten sowie bei anderen Nutzungsarten und beim Vorlie-
gen von besonderen Verhaltnissen bestimmt die Baube-
hérde im Einzelfall entsprechend die Anzahl der Besucher-
und Kundenabstellplatze.

Art. 46 | Ausfiihrung

Oberirdische Parkplatze sind nach Mdglichkeit mit wasser-
durchlassigen Beldgen zu versehen.

Art. 47 | Vorplatze

Bei Einfamilienhausern kénnen Vorplatze von Einzelgara-
gen als Abstellplatze angerechnet werden, wenn einwand-
freie Ubersichts- und Zufahrtsverhaltnisse ausgewiesen
werden.

Art. 45 54 | Besucherparkplatze

Bei Reihen- und Mehrfamilienhausern mit min. 4 Wohnun-
gen sind 15 % der Pflichtabstellplatze als Besucherpark-
platze zu markieren und diesem Zwecke dauernd zu erhal-
ten. Es ist mindestens ein Besucherparkplatz auszu-
scheiden.

Bei Biro- und Geschéaftshausern, Industrie- und Gewerbe-
bauten sowie bei anderen Nutzungsarten und beim Vorlie-
gen von besonderen Verhaltnissen bestimmt die Baube-
hérde im Einzelfall entsprechend die Anzahl der Besucher-
und Kundenabstellplatze.

Art. 46 55 | Ausfiihrung

Oberirdische Parkplatze sind nach Mdglichkeit mit wasser-
durchlassigen Beldgen zu versehen.

Art. 47 56 | Vorplatze

Bei Einfamilienhausern kénnen Vorplatze von Einzelgara-
gen als Abstellplatze angerechnet werden, wenn einwand-
freie Ubersichts- und Zufahrtsverhaltnisse ausgewiesen
werden.
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

Ubrige Abstellplatze

Art. 48 | Motorrader, Motorfahrrader, Fahrrader und
Kinderwagen

Bei Mehrfamilienhausern sind in der Nahe des Hausein-
ganges geniigend grosse Abstellplatze fur Fahrrader,
Motorfahrrader und Kinderwagen vorzusehen, wobei diese
Platze ebenerdig oder tber eine Rampe erreichbar sein
missen.

Art. 49 | Abfallentsorgung

An geeigneten Stellen sind auf privatem Grund ausrei-
chende und abgeschirmte Abstellflachen fiir Kehrichtsacke
und Kehrichtcontainer zu erstellen und sachgerecht zu
unterhalten. Bei Mehrfamilienhdusern und grésseren Uber-
bauungen kann das Bereitstellen von Containern fiir die
Grunabfuhr und die Erstellung von Einrichtungen zur Kom-
postierung verlangt werden.

Die Quartierkompostierung ist zu fordern.

Die zustandige Behdrde erlasst im Einzelfall die entspre-
chenden Auflagen.

Art. 50 | Spiel- und Ruheflachen

Bei Mehrfamilienhausern ab 3 Wohnungen sind im Freien
an geeigneter Lage mind. 20 % der zum Wohnen genutz-
ten Geschossflache zweckmassig als Spielplatze und Ru-
heflachen auszugestalten und dauernd ihrem Zweck zu
erhalten.

Ubrige Abstellplatze

Art. 48 57 | Metorrader; Motorfahrrader, Fahrrader
Velos und Kinderwagen

Bei Mehrfamilienhausern sind in der Nahe des Hausein-
ganges geniigend grosse Abstellplatze fur Fahrrader;
Motorfahrrader und Kinderwagen vorzusehen, wobei diese
Platze ebenerdig oder liber eine Rampe erreichbar sein
missen.

Ebenso sind gentigend Abstellplatze fiir Velos zur Verfu-
gung zu stellen. Dabei sind die drtlichen Verhaltnisse zu
berlcksichtigen. Es gelten die normgemassen Richtwerte.

Art. 49 58 | Abfallentsorgung

Bei Mehrfamilienhdusern und grésseren Uberbauungen
sind an geeigneten Stellen sind auf privatem Grund ausrei-
chende und abgeschirmte Abstellflachen fiir Kehrichtsacke
und Kehrichtcontainer zu erstellen und sachgerecht zu
unterhalten. Bei-Mehrfamilienhdusernund-grésserenUber-
bauungen-kann-dDas Bereitstellen von Containern fir die
Grunabfuhr und die Erstellung von Einrichtungen zur Kom-
postierung kann verlangt werden.

Die_Ouati . . s _

D s ndice Behdrd ssst im Einzelfall di
ShoRs st e s s

Art. 58 59 | Spiel- und Ruheflachen

Bei Mehrfamilienhausern ab 3 5 Wohnungen sind im Frei-
en an geeigneter Lage mind. 20 % der zum Wohnen ge-
nutzten Geschossflache zweckmassig als Spielplatze und
Ruheflachen auszugestalten und dauernd ihrem Zweck zu
erhalten.

Konkretisierung der Vorschriften zu den
Veloabstellplatzen

Bestimmung auf MFH beschranken

Kompostierung wird mit 1. Absatz bereits
gefordert.
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

V. Inkrafttreten

Art. 51

Diese Bau- und Zonenordnung tritt am Tage nach der
offentlichen Bekanntmachung der regierungsratlichen Ge-
nehmigung in Kraft.

VI. Festsetzung und
Genehmigung

Von der Gemeindeversammlung am 3. April 1995 fest-
gesetzt. Vom Regierungsrat genehmigt am 3. April 1996
mit Beschluss Nr. 934.
Anderungen:
- Anderungen der Gemeindeversammlung vom

14. Dezember 1998
- Ergadnzungen der Gemeindeversammlung vom

30. September 2002

- Anderungen der Gemeindeversammlung vom
29. September 2003

V. Inkrafttreten

Art. 54 60 | Inkrafttreten

. .
E.. ese.Bau uRd-Zonenoranung tritt a Trage nach ac
e t. ehel 'BEEEElEI.t achung-der fegierungsratichen-Ge
Die Teilrevision der Nutzungsplanung wird mit Rechtskraft
der kantonalen Genehmigung verbindlich. Der Gemeinde-

rat publiziert das Datum der Inkraftsetzung gemass
§ 6 PBG.

VI. Festsetzung und
Genehmigung

Von der Gemeindeversammlung am 3. April 1995 fest-
gesetzt. Vom Regierungsrat genehmigt am 3. April 1996
mit Beschluss Nr. 934.
Anderungen:
- Anderungen der Gemeindeversammlung vom

14. Dezember 1998
- Ergadnzungen der Gemeindeversammlung vom

30. September 2002

- Anderungen der Gemeindeversammlung vom
29. September 2003

- Anderungen der Gemeindeversammlung vom
1. Oktober 2007
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Giiltige Fassung

 Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

VIl. Weitere Verordnungen der
Gemeinde Russikon

- Verordnung uber die Siedlungsentwasserungsan-
lagen (SEVO)

- Verordnung uber die Gebuhren fir Siedlungsentwas-
serungsanlagen (SEGVO)

- Verordnung uber die Gebuhren fir das Bauwesen

Die Verordnungen kénnen Uber den Online-Schalter der

Gemeinde Russikon (www.russikon.ch) oder beim Bau-

sekretariat (043 355 61 14) bezogen werden.
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Giiltige Fassung

| Beantragte neue Fassung

| Bemerkungen (ohne Verbindlichkeit)

VIII. Erganzungsplane zur Bau-
und Zonenordnung

- Aussichtsschutz Platten

- Aussichtsschutz Bruderbel

- Waldabstandsplan Friedhof Zelgli (Plan Nr. 1.1)
- Waldabstandsplan Buechweid (Plan Nr. 2.1)

- Waldabstand Madetswil

- Ergadnzung zum Waldabstandsplan Madetswil
(Plan Nr. 5.1)

- Waldabstandsplan Blasimuhle (Plan Nr. 6.1)

- Waldabstandsplan Sennhof (Plan Nr. 7.1)

- Waldabstand Rumlikon

- Wald- und Gewasserabstand Bachtelbach, Russikon
- Kernzonenplan Russikon Dorf (Plan Nr. 2)

- Kernzonenplan Madetswil (Plan Nr. 3)

- Kernzonenplan Rumlikon (Plan Nr. 4)

- Kernzonenplan Wilhof (Plan Nr. 5)

- Kernzonenplan Gindisau (Plan Nr. 7)

- Kernzonenplan Sennhof (Plan Nr. 8)

- Kernzonenplan Sommerau (Plan Nr. 9)

- Kernzonenplan Ludetswil

- Zonenplan Russikon Dorf, Teil Nord (Plan Nr. 10)
- Zonenplan Russikon Dorf, Teil Std (Plan Nr. 11)
- Zonenplan Madetswil (Plan Nr. 12)

- Zonenplan Rumlikon (Plan Nr. 13)

- Zonenplan Wilhof (Plan Nr. 14)

- Verkehrsplan

VHE Informativer Inhalt:
Erganzungsplane zur Bau- und
Zonenordnung

Aussichtsschutz Platten

Aussichtsschutz Bruderbiiel

Waldabstandsplan Friedhof Zelgli {Plan-Nr—+1)
Waldabstandsplan Buechweid {Plan-N+—2-1)
Waldabstand Madetswil

Ergdnzung zum Waldabstandsplan Madetswil

Hlen bt

Waldabstandsplan Blasimuhle {(Plan-N+6-1)
Waldabstandsplan Sennhof (Plan-Nr—7-1H
Waldabstand Rumlikon

Wald- und Gewasserabstand Bachtelbach, Russikon
Kernzonenplan Russikon Dorf (Plan-Nr—2)
Kernzonenplan Madetswil {(Plan-Nr—3)
Kernzonenplan Rumlikon {Plan-Nr—4)
Kernzonenplan Wilhof (Plan-Nr-5)
Kernzonenplan Giindisau (Plan-Ne—7}
Kernzonenplan Sennhof (Plan-N+-8}
Kernzonenplan Sommerau {(Plan-Nr—9)
Kernzonenplan Ludetswil

——ensnsleaiedaimd len Ll )
——ensnsleaalilee Rl 2
———erenslee e e e
——ledesheslen

Keine ergénzenden Plane zur BZO sondern
Bestandteil resp. Ubergeordneter Plan.
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Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Auslésung der Revision

Ziele

Revisionsvorlage zur
Nutzungsplanung

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die aktuelle Bau- und Zonenordnung stammt aus dem Jahr
1995. Sie wurde seither in mehreren Teilrevisionen entspre-
chend den jeweiligen Bedurfnissen und Anforderungen nachge-
fuhrt. Gemass Bundesgesetz liber die Raumplanung sollen Nut-
zungsplane tberprift und angepasst werden, wenn sich die
Verhaltnisse erheblich geandert haben (Art. 21 RPG). Fir die
Gemeinden ergibt sich daraus der Auftrag, ihre Ortsplanungen
einerseits den geanderten kommunalen Verhaltnissen anzupas-
sen und andererseits auf die ibergeordneten Vorgaben, insbe-
sondere den kantonalen und regionalen Richtplan, abzustim-
men.

In Russikon — wie auch in der gesamten Schweiz — halt der
Siedlungsdruck an. Die Vorgaben des neuen Raumplanungs-
gesetzes und der Revision des kantonalen Richtplans schran-
ken Einzonungen von Siedlungsgebiet stark ein. Zusatzlicher
Wohn- und Gewerberaum muss deshalb durch Umnutzung und
Verdichtung entstehen.

1.2 Aufgabenstellung

Es ist eine genehmigungsfahige Revisionsvorlage fir die Ge-
meindeversammlung auszuarbeiten, die den Bedirfnissen und
Zielen der Gemeinde sowie den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen entspricht.

Dies bedeutet, dass die bestehenden Unterlagen der Nutzungs-
planung aktualisiert und wo nétig erganzt werden missen. Da-
bei ist der Mitwirkung durch die Bevoélkerung und weiteren inte-
ressierten Kreisen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben geblih-
rend Beachtung zu schenken.

4
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Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Ablauf

Grundlagen zusammen-
tragen

Analyse erstellen

Ziele formulieren

Entwurf Revisionsvorlage

Mitwirkung und Bereinigung

Beschlussfassung und
Genehmigung

1.3 Arbeitsschritte

Die Revision der Nutzungsplanung gliedert sich in folgende
Arbeitsschritte:

*  Planungsgrundlagen erheben (Richtplanung, Zonenplan,
BZO, Erganzungsplane, Inventare, Schutzverordnungen,
Richtplane, amtliche Vermessung inkl. Mehranforderun-
gen, Luftfotos usw.)

»  Siedlungsentwicklung analysieren
*  Entwicklungsspielraume aufzeigen

. Kernthemen der Revision definieren
*  Entwicklungsleitbild erstellen
. Leitsatze formulieren

»  Teilrevision Bau- und Zonenordnung
» Teilrevision Zonenplan

+  Uberpriifung der Erganzungsplane (Kernzonenplane, Ge-
wasser-, Waldabstandslinien- und Aussichtsschutzplane
und Erschliessungsplan)

»  Erstellung erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

»  Erstellung Bericht zu den nicht beriicksichtigten Einwen-
dungen

»  Diskussion und Verifizierung der Ziele und Absichten des
Revisionsinhalts anlasslich einer Informationsveranstaltung

*  Vorprufung durch das Amt fir Raumentwicklung (ARE),
offentliche Auflage wahrend 60 Tagen

*  Auswertung und Behandlung der eingegangenen Einwen-
dungen

*  Bereinigung der Revisionsvorlage mit Beschlussfassung im
Gemeinderat

*  Verabschiedung der Revisionsvorlage durch den Gemein-
derat zuhanden der Gemeindeversammlung

*  Festsetzung durch die Gemeindeversammlung
*  Genehmigung durch die Baudirektion

+  Offentliche Auflage des Gemeindeversammlungsbeschlus-
ses und der kantonalen Genehmigung, Rekursmdglichkeit
wahrend 30 Tagen beim Baurekursgericht

*  Behandlung allfalliger Rekurse

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Information fur die Geneh-
migungsbehdrde

Ubergeordnete Grundlagen

Kommunale Grundlagen

1.4  Berichtinhalt

Der vorliegende Bericht zur Nutzungsplanung hat gemass

Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) der kantonalen
Genehmigungsbehdrde lUber die Beriicksichtigung folgender
Sachverhalte Auskunft zu geben:

»  Ziele und Grundsatze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG)
* Anregungen aus der Bevdlkerung (Art. 1 und 3 RPG)

*  Sachplane und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG)

* Richtplan (Art. 8 RPG)

»  Ubriges Bundesrecht (Umweltschutzgesetzgebung)

Dartber hinaus sind die Nutzungsreserven innerhalb der Bau-
zonen und ihre haushalterische Nutzung zu thematisieren.

Zudem werden die Anderungen des Zonenplans, die Inhalte der
Kernzonenplane sowie die wichtigsten Bestimmungen der Bau-
und Zonenordnung kommentiert.

1.5 Grundlagen

* Kantonaler Richtplan Zirich

* Regionaler Richtplan Oberland
(Entwurf, Stand 6ffentliche Auflage)

*  Agglomerationsprogramm Zircher Oberland
(2. Generation)

*  Schutzliste der kantonalen Denkmalpflege

*  Bau- und Zonenordnung von 1995
e Zonenplan von 2007
»  Erschliessungsplan 2001

6
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Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

ISOS

Bundesinventar der schiitzenswerten
Ortsbilder der Schweiz

BLN

Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmaler von nationaler
Bedeutung

VS

Bundesinventar der historischen
Verkehrswege der Schweiz

ICOMOS

Liste historischer Garten und Anlagen
der Schweiz

2. Planungsrechtliche

Rahmenbedingungen
2.1

Das Bundesinventar der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz
von nationaler Bedeutung (ISOS) umfasst schitzenswerte Dau-
ersiedlungen der Schweiz, die auf der ersten Ausgabe der Sieg-
friedkarte mindestens zehn Hauptbauten enthalten und auf der
Landeskarte mit Ortsbezeichnung versehen sind.

Bundesinventare

Russikon ist nicht im ISOS eingetragen.

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von
nationaler Bedeutung (BLN) umfasst einzigartige Landschaften,
fur die Schweiz typische Landschaften, Erholungslandschaften
und Naturdenkmaler.

Russikon verfligt tGber kein BLN-Gebiet.

Das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz
(IVS) enthalt umfangreiche Informationen zum Verlauf der histo-
rischen Wege, ihrer Geschichte, ihrem Zustand und ihrer Be-
deutung gemass Natur- und Heimatschutzgesetz. In Russikon
bestehen Verkehrswege von regionaler und lokaler Bedeutung.

ICOMOS ist eine private Vereinigung der in der Gartendenkmal-
pflege tatigen Fachleute. Ziel ist der Schutz, die Erhaltung und
Erschliessung von Denkmalern, Ensembles und schutzwirdi-
gen Bereichen nach einheitlichen Massstaben.

Im ICOMOS eingetragen ist der alte Friedhof von Russikon.
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Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

ROK-ZH

Kantonales Raumordnungskonzept

Dreieck der Nachhaltigkeit
(Quelle: SKW)

-
Ausschnitt aus der Karte Handlungs-
raume (Quelle: ROK-ZH)
Handlungsriume
Hl Stadtlandschaft
Bl uwhbane Wohnlandschaft
Landschaft unter Druck

Eulturlandschaft
B Maturlandschaft

2.2 Kantonale Planungsinstrumente

Das kantonale Raumordnungskonzept (ROK-ZH), welches in
den neuen kantonalen Richtplan 2014 integriert ist, entwirft eine
Gesamtschau der raumlichen Ordnung im Kanton. Fir die zu-
kinftige Raumentwicklung gelten folgende Leitlinien:

1. Die Zukunftstauglichkeit der Siedlungsstrukturen ist sicher-
zustellen und zu verbessern.

2. Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunktmas-
sig auf den offentlichen Verkehr auszurichten.

3. Zusammenhangende naturnahe Raume sind zu schonen
und zu férdern.

4. Die grenziberschreitende Zusammenarbeit bei raumwirk-
samen Tatigkeiten ist auf allen Ebenen zu intensivieren
und zu unterstitzen.

5. Die raumliche Entwicklung orientiert sich am Grundsatz der
Nachhaltigkeit.

Diese Leitlinien finden ihren Ausdruck im neuen kantonalen
Richtplan 2014, dessen Philosophie von den Grundsatzen einer
nachhaltigen Raumplanung gepragt ist.

Im ROK-ZH werden flinf Handlungsraume definiert und die an-
gestrebte Raumordnung aufgezeigt. Im Vordergrund steht die
Starkung der sich ergdnzenden Qualitaten von stadtischen und
l&ndlichen Rdumen. Russikon ist dem Raum "Kulturlandschaft"
zugeordnet. Fir diesen ergibt sich insbesondere folgender Hand-
lungsbedarf:

*  Raumvertraglichkeit des Strukturwandels in der Landwirt-
schaft sicherstellen

*  Nutzung brachliegender Gebaude, besonders in den Orts-
kernen und mit Ricksicht auf kulturgeschichtliche Objekte
ermoglichen

. Noch verbliebene unverbaute Landschaftskammern erhal-
ten und ausgeraumte Landschaften aufwerten

»  Entwicklungsperspektiven konkretisieren, attraktive Orts-
zentren schaffen und Ortsdurchfahrten gestalten

* Auf eine weitergehende Steigerung der Erschliessungsqua-
litdt verzichten

*  Maoglichkeiten fiir die interkommunale Zusammenarbeit
starken

*  Zusammenhangende Landwirtschafts-, Erholungs- und
Naturrdume sichern

Die beiden Handlungsraume "Stadtlandschaft" sowie "urbane
Wohnlandschaft" haben 80 % des kinftigen Wachstums aufzu-
nehmen. Die Ubrigen 20 % des Wachstums sollen die weiteren
Handlungsraume "Kulturlandschaft", zu welcher Russikon ge-
hort, "Naturlandschaft" sowie "Landschaft unter Druck" aufneh-
men.
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Kantonaler Richtplan

Ausschnitt kantonaler Richtplan
Siedlung

wollungs getiat

Inventar der schutzwiirdigen
Ortshilder von
uberkommunaler Bedeutung

Objektliste der
Denkmalpflege

Der kantonale Richtplan Siedlung und Landschaft wurde einer
Gesamtuberprifung unterzogen. Der revidierte Richtplan wurde
mit Beschluss des Kantonsrats vom 18. Marz 2014 neu festge-
setzt. Am 18. September 2015 wurde der Richtplantext und am
31. August 2016 die Richtplankarte vom Bundesrat genehmigt.
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Russikon ist nicht im Inventar der schutzwirdigen Ortsbilder
von Uberkommunaler Bedeutung aufgefiihrt.

Die kantonale Denkmalpflege fuhrt das "Inventar der kunst- und
kulturhistorischen Schutzobjekte" und ist zustandig flr die darin
enthaltenen Bauten. Sie berat und begleitet Bauwillige bei In-
ventarobjekten und Projekten in Kernzonen. Die bezeichneten
Bauten gemass Schutzliste kdnnen im Rahmen der Ortspla-
nungsrevision in den revidierten Kernzonenplan integriert wer-
den. Zudem soll mittelfristig das kommunale Inventar auf das
"Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte" ab-
gestimmt werden.
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Denkmalschutzobjekte
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Das Agglomerationsprogramm soll gemeindelbergreifend die
Verkehrssysteme der Agglomerationen verbessern und die Ver-
kehrs- und Siedlungsentwicklung koordinieren. Dazu werden
Zukunftsbilder fur die Agglomerationsentwicklung festgelegt und
entsprechende Strategien und Massnahmen erarbeitet.

Fir Russikon wird darin festgehalten, dass die Gemeinde im
Vergleich zum Kanton und der Region Uberproportional ge-
wachsen ist. Das Wachstum sollte jedoch nicht in den landli-
chen, sondern in den stadtischen Gebieten stattfinden.
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Regio-ROK
Regionales Raumordnungskonzept
Region Zircher Oberland

Auszug Regio-ROK Ziircher Oberland

Zukunftsbild

Postulate Regio-ROK fiir Russikon

2.3 Regionale Planungsinstrumente

Die Delegiertenversammlung der RZO verabschiedete am
30.6.2011 das Regionale Raumordnungskonzept flir die Region
Zircher Oberland (Regio-ROK), welches als Grundlage fur die
Revision des regionalen Richtplans dient. Das Regio-ROK be-
inhaltet primar Leitsatze fir die Weiterentwicklung der RZO-Re-
gion und legt die Funktionen der einzelnen Gemeinden fest.

Die Gemeinde Russikon wird darin als Siedlungsgebiet mit
lockerer und mitteldichter Dichte bezeichnet. Dies bedeutet:

» "Siedlungsdichte locker": Hanglagen und Einfamilienhaus-
quartiere

»  "Siedlungsdichte mitteldicht": zentrale Gebiete der Dorfer
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Die wichtigsten Postulate des Regio-ROK fiir die kiinftige Ent-
wicklung von Russikon sind:

*  Aufwertung Ortsdurchfahrt Russikon Dorf, Madetswil

*  Erganzung des Busnetzes

e« Das Ortszentrum, insbesondere das noch zu Uberbauende
Gebiet des Quartierplans Russikon-Dorf, ist als Verdich-
tungsgebiet aufzunehmen.
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Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Regionaler Richtplan

Zurcher Oberland
Allgemein

Siedlung

Landschaft

Der regionale Richtplan Gibernimmt die Vorgaben aus dem kan-
tonalen Richtplan und sieht in Erganzung weitergehende Fest-
legungen vor.

Der regionale Richtplan Oberland stammt aus dem Jahr 1998.
Aufgrund der erfolgten Revisionen des kantonalen Richtplans
werden die regionalen Richtplane zurzeit gesamthaft Gberar-
beitet. Die Revisionsvorlage des regionalen Richtplans wurde
am 23. November 2017 von der Delegiertenversammlung ver-
abschiedet. Sie besteht aus den folgenden Planen:

*  Siedlung und Landschaft

+  Versorgung, Entsorgung, Offentliche Bauten und Anlagen
*  Verkehr

Der Dorfkern von Russikon wird im regionalen Richtplan als Ge-
biet zur Erhaltung der Siedlungsstruktur gekennzeichnet.

In den regionalen Landschaftsplan aufgenommen werden alle
Objekte, die eine grossere Flache bedecken und von tberkom-
munaler Bedeutung sind. Als regionale Aussichtspunkte werden
in Russikon festgelegt:

+ Platten

*  Bruderbiel

Die Aussicht darf weder durch die Vegetation noch durch bau-
liche Massnahmen beeintrachtigt werden.

Als Naturschutzgebiete von regionaler Bedeutung werden in
Russikon festgelegt:

+ Gsang Sid

*  Milistetten

*  Schwyzerwis

*  Ostlich Musloch

»  Staldenweiher und Ried 6stlich Au
* Riedtalchen beim Rennweg

*  Holenrain

Vernetzungskorridore bezeichnen die wichtigsten grossraumi-
gen Ausbreitungskorridore fur Wildtiere zwischen den Lebens-
raum-Kerngebieten. Die Korridore enthalten naturnahe Berei-
che als Trittstein-Biotope und weisen mdglichst wenige Hinder-
nisse auf. Als Vernetzungskorridore werden in Russikon festge-
legt:

*  (Weisslingen —) Furtblel — Russikon

*  (lllnau -) Ziegelhitte Fehraltorf — Russikon — Oberer
Neuhof Wildberg

12

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Ausschnitt regionaler Richtplan;
Siedlung und Landschaft
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Versorgung, Entsorgung Die Gemeinden der Region sind in mehrheitlich regionalen oder
Uberregionalen Gruppenwasserversorgungen zusammenge-
schlossen. Russikon ist mit den Gemeinden Fehraltorf und
llInau-Effretikon zusammengeschlossen.

Russikon verfugt Uber eine im Jahr 2009 festgesetzte kommu-
nale Energieplanung und das Label Energiestadt Schweiz.
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Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Verkehr Strassenabschnitt mit Umgestaltung des Strassenraums:

e Fehraltorfer-, Dorf-, Madetswilerstrasse

Busangebot:

* Von Russikon nach Pfaffikon min. 30'-Takt

*  Von Russikon, Madetswil nach Pfaffikon min. 60'-Takt
*«  Von Russikon, Rumlikon nach Fehraltorf min. 60'-Takt

Veloverkehr Hauptverbindungen:

*  Ausbau mehrerer Abschnitte (Weisslingen —) Rumlikon —
Fehraltorf

Veloverkehr Nebenverbindungen:

*  Ausbau mehrerer Abschnitte, Sanierung punktueller
Schwachstellen Russikon — Wildberg

Freizeitrouten:

*  Ausbau mehrerer Abschnitte Russikon — Pfaffikon — Hittnau
— Baretswil

Ausschnitt regionaler Richtplan; Verkehr
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2.4 Kommunale Planungsinstrumente

Genereller Ablauf - mmlm Richtplanung Nutzungsplanung
Ortsplanung
Bauen e
WO, W, W v Bau und Zonencedrung
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Bau- und Zonenordnung Die aktuelle Bau- und Zonenordnung BZO stammt aus dem
Jahr 1995. Sie wurde seither in mehreren Teilrevisionen den
Bedurfnissen und Anforderungen entsprechend nachgefihrt.
ErSCh|iessungsp|an Die Gemeinde Russikon besitzt den vom Regierungsrat mit Be-
schluss Nr. 960 vom 27.6.2001 genehmigten Erschliessungs-
plan. Eine einzige Erganzung erfolgte im Rahmen des Entwick-
lungskonzepts Zelgli im Jahr 2005 (Teilrevision Verkehrs- und
Erschliessungsplan).
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Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
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Redaktionelle Anderungen

Neue Nummerierung

Weilerkernzonen
Art. neu 1

Interkantonale Vereinbarung
Uber die Harmonisierung der

Baubegriffe (IVHB)

Art. neu 3

3. Bau- und Zonenordnung

3.1 Allgemeines

Die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung (BZO) werden
redaktionell angepasst, ohne dabei die herkdmmliche Struktur
grundlegend zu andern. Die BZO ist weiterhin in Vorschriften fr
die einzelnen Zonen eingeteilt, gefolgt von erganzenden Be-
stimmungen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Anderungen der BZO er-
lautert. Auf die Aufzahlung untergeordneter oder redaktioneller
Anderungen wird an dieser Stelle verzichtet. Ergénzend sind
alle Anderungen der BZO in der synoptischen Darstellung kurz
kommentiert.

Der Bau- und Zonenordnung werden einzelne neue Artikel
hinzugefligt. Damit die Artikel weiterhin zweckmassig numme-
riert sind, wird die Nummerierung aller, also auch der bestehen-
den Artikel, angepasst. Die BZO umfasst daher neu 62 Artikel.
Nachfolgend wird immer auf diese neue Nummerierung Bezug
genommen.

Kernzonen, die in Weilern bezeichnet sind, welche im kantona-
len Richtplan nicht als Siedlungsgebiet bezeichnet sind, sind
neu als Weilerkernzonen (K W) zu bezeichnen. Inhaltlich gelten
in diesen Kernzonen dieselben Bestimmungen wie bis anhin.
Die Bestimmungen wurden an bestimmten Stellen redaktionell
angepasst.

Die Interkantonale Vereinbarung Gber die Harmonisierung der
Baubegriffe (IVHB) ist ein Vertrag zwischen den Kantonen mit
dem Ziel, die wichtigsten Baubegriffe und Messweisen gesamt-
schweizerisch zu vereinheitlichen. Die Harmonisierung soll das
Planungs- und Baurecht fiir die Bauwirtschaft und die Bevdlke-
rung vereinfachen. Der Kanton Zrich ist dem IVHB-Konkordat
zwar nicht beigetreten, hat sich jedoch entschieden, die Harmo-
nisierung dennoch umzusetzen.

Dazu wurde neben dem Planungs- und Baugesetz (PBG; LS
700.1) auch die Allgemeine Bauverordnung (ABV; LS 700.2), die
Bauverfahrensverordnung (BVV; LS 700.6) und die Besondere
Bauverordnung Il (BBV II; LS 700.22) an die neuen Begriffe an-
gepasst.

Diese Gesetzesanderungen traten am 1. Marz 2017 auf kantona-
ler Ebene in Kraft. Die Anderungen werden in den einzelnen Ge-
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Anpassung an IVHB-Begriffe

Ortshildschutz
Art. neu 6

Zeitgendssische Architektur
Art. neu 7

Kornigkeit
Art. neu 8

Besondere Aussenraume
Art. neu 9

meinden jedoch erst wirksam, wenn diese ihre Bau- und Zonen-
ordnungen (BZO) ebenfalls harmonisiert haben, was mit der vor-
liegenden Revision angestrebt wird.

Nach bisherigem Recht erlassene Sonderbauvorschriften und
Gestaltungsplane bleiben giiltig und missen nicht angepasst
werden.

In der BZO von Russikon beschranken sich die Anpassungen
hauptsachlich auf den Ersatz folgender Begriffe:

- alt: Gebaudehohe neu: Fassadenhohe
- alt: Besondere Gebaude neu: Klein- und Anbauten
- alt: gewachsener Boden neu: massgebendes Terrain

Weitere Anpassungen spezifischerer Begriffe werden nachfol-
gend beim jeweiligen Artikel erlautert.

3.2 Kernzonen

Der neue Artikel legt die Abgrenzung der Kernzonenvorschriften
dar, welche die Belange des Ortsbildschutzes regein. Beste-
hende oder auch kinftige Anordnungen in Vertragen, Verfligun-
gen oder Bewilligungen, welche die iberkommunalen und kom-
munalen Schutzobjekte betreffen und damit vor allem dem Sub-
stanzschutz dienen, gehen den Kernzonenvorschriften vor. Fur
die Uberkommunalen Schutzobjekte ist die kantonale Denkmal-
pflege zustandig.

Projekte von zeitgenéssischer Architektur, welche von den Kern-
zonenbestimmungen Uber die Dach-, Fassaden- und Umge-
bungsbestimmung abweichen, also beispielsweise ein Flach-
dach aufweisen, sind vereinzelt auch in der Kernzone denkbair,
sofern diese eine hohe gestalterische Qualitat aufweisen. Diese
erhdhten Qualitdtsanforderungen sind mit einem Fachgutachten
nachzuweisen.

Das Erscheinungsbild eines Ortskerns wird wesentlich durch
die kleinrdumige Koérnigkeit der Bauten gepragt. Diese Mass-
stablichkeit ist beizubehalten und bei Neubauten zu bertcksich-
tigen.

Die Kernzonen von Russikon und seinen Aussenwachten ba-
sieren grosstenteils auf historischen Strassenzligen. Deren Er-
scheinungsbild tragt massgeblich zum traditionellen Charakter
der Kernzonen bei.

Die entsprechend wertvollen Strassenziige werden daher als
besondere Aussenraume bezeichnet, welche als Ganzes in
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Funktionale

Zonenkonformitat
Art. neu 10 und 36

Bautypen
Art. neu 12 und 13

Vorspringende Gebaudeteile
Art. neu 13

ihrem herkdmmlichen Charakter, insbesondere auch mit den
bestehenden ortstypischen Vorgarten, zu erhalten und zu
starken sind. Es handelt sich dabei um folgende Strassenziige:

* Berggasse, Russikon

*  Oberdorfstrasse — Bannweg, Madetswil

* Russikerstrasse — Dorfstrasse — Unterdorf, Rumlikon
«  Alte Pfaffikerstrasse — Dorfstrasse, Glindisau

e Ludetswilerstrasse, Ludetswil

*  Dunkelbachstrasse — Tobelistrasse, Sennhof

In der heutigen BZO werden gewisse Betriebsarten und Nut-
zungen ab einem Wohnanteil von 50 % ausgeschlossen. Das
Bundesgericht hat es jedoch erst als vertretbar bezeichnet, in
einer Zone mit einem Wohnanteil von mindestens 60 % Einrich-
tungen wie sexgewerbliche Betriebe o.A. aufgrund ihrer ideellen
Immissionen als stark stérend einzustufen und deshalb auszu-
schliessen. Die Artikel neu 10 BZO und neu 36 BZO werden
entsprechend angepasst.

Gebaude der Kernzone K1 werden im Kernzonenplan neu nur
noch in zwei anstatt wie anhin in drei Bautypen unterschieden.
Der bisherige Artikel 8, welcher den heutigen Bautyp B be-
schreibt, wird gestrichen. Bauten des bisherige Typs B werden
mehrheitlich dem neuen Typ B, ehemals Typ C, zugeordnet.

Der heutige Bautyp C wird zum neuen Bautyp B. Die Lage der
Neubauten wird nicht mehr durch die im Kernzonenplan be-
zeichnete maximal anrechenbare Geb&audeflache bezeichnet,
sondern ist auf dem Grundstuiick frei wahlbar, sofern flir das
entsprechenden Grundstlick nicht weitere Festlegung gemass
Art. 18, wie bspw. eine obligatorische Fassadenlinie, bestehen.
Die maximal anrechenbare Gebaudeflache wird einheitlich pro
Grundstlick festgelegt und beinhaltet auch die Grundflache be-
stehender Bauten des Bautyps B.

Gemass revidierter ABV § 6¢ dirfen vorspringende Gebaude-
teile den minimalen Grundabstand neu um max. 2 m Uberragen.
In der Kernzone KI gilt ein minimaler Grundabstand von nur

3.5 m. Wirden vorspringende Gebaudeteile jedoch bis zu einem
Abstand von 1.5 m zur Grundstlicksgrenze erstellt, ware dies
aus feuerpolizeilichen Griinden nicht zuldssig. Gemass feuer-
polizeilichen Vorgaben ist ein Abstand von mind. 5 m zwischen
zwei Bauten notwendig. Art. 13 wird daher um den Absatz er-
ganzt, dass vorspringende Gebaudeteile einen minimalen Grund-
abstand von 2.5 m einzuhalten haben.
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Inhalte Kernzonenplan
Art. neu 18

Strassenabstand fiir

Hauptgebéude
Art. neu 16

Gestaltungsplanpflicht

Russikon Zentrum
Art. neu 19

Ortshild und Nutzung

Durch die veranderten Begriffe im revidierten PBG andern sich
die Begrifflichkeiten in Artikel neu 18. Im Kernzonenplan werden
neu folgende Festlegung zur Lage der Gebaude getroffen:

+  Ausserste mogliche Fassadenlinie
(alt: Baubegrenzungslinie)

*  Obligatorische Fassadenlinie (alt: Bauflucht)

+  Ausserste mégliche Fassadenlinie mit Verpflichtung, eine
Gebaudeecke darauf zu stellen (alt: Baubegrenzungslinie)

* Arkadenbaulinie, welche neu als Alternative zur obligato-
rischen Fassadenlinie erstellt werden kann

In den Kernzonen wird der Strassenabstand mehrheitlich mittels
Abstandslinien in den Kernzonenplanen geregelt. Dennoch ist
es zweckmassig, die Moglichkeit einer Abweichung vom 6 m
Abstand gemass § 265 PBG in Verbindung mit § 267 PBG in
der BZO zu regeln.

Neu missen Hauptgebaude nur noch einen Strassenabstand
von 3.5 m einhalten. Die Regelung wird unter Vorbehalt der
Verkehrssicherheit und der gentigenden Einordnung formuliert.

Um die 6ffentlichen Interessen im Zentrum von Russikon zu
wahren und eine erhohte Qualitat zu sichern, wird eine Gestal-
tungsplanpflicht definiert. Der Gestaltungsplan ist bereits in Er-
arbeitung und ist der Gemeindeversammlung vorzulegen.

Die Gestaltungsplanpflicht soll sicherstellen, dass das Dorfzen-
trum mit einer hohen Siedlungsqualitat weiterentwickelt wird.
Zusatzlich zu den Anforderungen von § 71 PBG, welche in der
Kernzone ohnehin zu erflillen sind und sicherstellen, dass sich
Neubauten ortsbaulich besonders gut in die bestehende Kern-
zonenstruktur integrieren und das Ortsbild qualitativ erganzen,
sind Vorgaben zur Nutzung zu verankern.

Dabei sind publikumsorientierte Nutzungen und Wohnnutzun-
gen wie altersgerechtes oder generationsibergreifendes Woh-
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Erschliessung

Hochwassersicherheit

Larmschutz

Dachaufbauten und

Dacheinschnitte
Art. neu 22

nen zu thematisieren. Ziel ist es, ein auf Russikon abgestimm-
tes, vielfaltiges Wohnungsangebote flr unterschiedliche
Nutzende zu schaffen. Das Angebot kbénnte umfassen:

«  Wohnen mit Anschluss
Die Mieterinnen und Mieter bewohnen ein oder zwei Zim-
mer mit Nasszelle in einer Clusterwohnung, kochen und
essen zusammen, Serviceleistungen werden von der Sied-
lungsassistenz koordiniert.

*  Wohnen mit Service (Wohnungsreinigung, Waschepflege,
Essen im Restaurant, ambulante Spitexpflege etc.)

*  Wohnen mit stationarer Pflege
*  Familienwohnungen

* Verkaufs- und Dienstleistungsangebote (Verkaufsgeschaft,
Café mit kleinem Laden, Postagentur, Restaurant, Artzpra-
xis, Raumlichkeiten flr Physiotherapie, Fitness und Well-
ness etc.).

Mit der baulichen Verdichtung des Gebiets ist eine zweckmassi-
ge Erschliessung sicherzustellen, die den kiinftigen Anforderun-
gen genlgt und in Etappen ausgebaut werden kann.

Die Parkierung ist unterirdisch zu organisieren, vorzugsweise in
einer gemeinsamen Tiefgarage, die in Etappen ausgebaut wer-
den kann.

Fussgangern sind ausreichende Verbindungen anzubieten.

Am Rand des Gestaltungsplangebiets fliesst der Dorfbach, des-
sen Gerinne in einem Bachprojekt kirzlich hochwassersicher
ausgebaut wurde. Dabei wurde auch ein Fussweg parallel zum
Bach angelegt. Der unterliegende Abschnitt wird in den nachs-
ten Jahren ebenfalls ausgebaut, wodurch die gemass Gefah-
renkarte bestehende mittlere bis geringe Gefahrdung durch
Hochwasser (blaue bzw. gelbe Bereiche) behoben wird.

Im Gestaltungsplan ist aufzuzeigen wie der Larmschutz geldst
werden kann. Der Larmschutz zu den larmrelevanten Abschnit-
ten der Kirchgasse und der Dorfstrasse hin darf nicht mittels
Larmschutzwanden erfolgen.

Die heutige Bestimmung regelt die zulassigen Abmessungen
von Lukarnen, Dachflachenfenstern etc. sehr genau. Diese Re-
gelung tragt jedoch nur bedingt zur Sicherung einer guten Qua-
litat bei. Daher wir neu auf die Festlegung von Flachenvorgaben
zugunsten einer guten Einordnung verzichtet. Dacheinschnitte
sind zudem auf Gebauden des Bautyps A nicht mehr zulassig,
was sie faktisch auch heute meist nicht waren, da diese Gebéau-
de in der Regel inventarisiert sind.
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Hauptfirstrichtung
Art. neu 23

Fassadengliederung und

Fensterformate
Art. neu 25 und 26

Aussenantennen /

Warmepu men
Art. neu 28

Balkone
Art. neu 29

Umgebung der Bauten
Art. neu 30

Fassadenhdhe
Art. 35

Gestaltungsplan Im Berg
Art. neu 41

Um das Erscheinungsbild flr das Ortsbild wertvoller Strassen-
ziige zu sichern, wird bei den entsprechenden Gebauden des
Bautyps B im Kernzonenplan die Hauptffirstrichtung definiert.
Bei Gebauden des Bautyps A ist diese Bezeichnung nicht nétig,
da solche Gebaude nur unter Wahrung des Gebaudeprofils und
der Erscheinung umgebaut oder ersetzt werden durfen.

Die Fassadengliederung ist ein wichtiges Merkmal historischer
Gebaude und daher flr das Erscheinungsbild der Kernzonen
massgeblich. Darauf ist bei Um- und Ersatzneubauten zu ach-
ten.

Bei Umbauten von ehemaligen Okonomieteilen sind dafir auch
andere Fensterformate als bei Wohnteilen mdglich.

Antennen sowie Warmepumpen kénnen das Erscheinungsbild
des Aussenraums in Kernzonen empfindlich stéren. Antennen
sind daher in der Regel nicht zulassig. Warmepumpen sind nur
zulassig, wenn sie in bestehenden Gebauden oder aber mit
einer geeigneten Verschalung erstellt werden.

Der Gemeinderat hat im November 2012 einen Beschluss zum
Umgang mit Balkonen in der Kernzone verabschiedet. Dieser
wird neu in die BZO integriert und schreibt vor, welche maxima-
len Abmessungen Balkone haben dtrfen, sofern kein anderwei-
tiger angemessener Aussenraum erstellt werden kann.

Die traditionelle Umgebungsgestaltung tragt massgeblich zum
Erscheinungsbild der erhaltenswerten Kernzonen bei. Diese gilt
es daher angemessen zu berticksichtigen.

3.3 Wohnzonen

Im revidierten PBG wird die Bemessung der Fassadenhdhe
nicht mehr definiert. Die Fassadenhdhe ist daher fur alle Zonen
zwingend in der BZO zu regeln. Die Grundmasse der Wohnzo-
nen werden daher um diese Angaben erganzt. Dabei berech-
nen sich die festgelegten Fassadenhdhen gemass den bisher
geltenden Vorgaben in alten PBG § 279.

Um eine erhdhte Qualitat bei der Uberbauung des Gebiets Im
Berg sicherzustellen, wird eine Gestaltungsplanpflicht definiert.
Der Gestaltungsplan ist der Gemeindeversammlung vorzule-
gen.
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Ortshild

Dichte

Nutzung

Erschliessung

Das Gebiet ist die letzte grossere, eingezonte Entwicklungsfla-
che in Russikon. Direkt an der Strasse im Berg gelegen, befin-
det es sich zudem an ortsbaulich empfindlicher Einsichtslage.
Im Gestaltungsplan ist aufzuzeigen, wie die Anforderungen von
§ 71 PBG mit der Bebauung erflillt werden.

So ist bei der Setzung, Abmessung und Gestaltung der Bauten
Ricksicht auf die sensible, flr den Ortsteil wichtigen Lage und
die angrenzenden Wohngebiete zu nehmen. So haben sich die
Bauten ortsbaulich gut zu integrieren. Die Ubergange zu den
Nachbargebauden sind bei der Bebauungsstruktur besonderes
zu berilcksichtigen und gezielt zu gestalten. Vorstellbar ist
beispielsweise eine Héhenentwicklung.

Bei der Anordnung und Gestaltung der Aussenraume ist zudem
der Zentralitat des Gebiets im Quartier Rechnung zu tragen.

Das Gebiet befindet sich in den Wohnzonen W1 und W2 mit
einer Ausnutzung von 20% resp. 35%. Im Rahmen des Gestal-
tungsplans ist die fir das Gebiet resp. flr Teilbereiche ange-
messene Dichte festzulegen, welche eine differenzierte bau-
liche Verdichtung erméglicht und dem Ubergang zu den Hang-
lagen mit niedriger Dichte Rechnung tragt.

Im Hinblick auf die Zentralitat des Gebiets im Quartier sind ne-
ben der Hauptnutzung "Wohn" auch Gemeinschaftsraume
denkbar, welcher die quartierverbindende Funktion des Gebiets
unterstitzt. Im Gestaltungsplan sind entsprechende Aussagen
zu machen.

Die Grundstlicke sind grundsatzlich erschlossen und baureif.

Mit der baulichen Verdichtung des Gebiets ist eine zweckmassi-
ge Erschliessung sicherzustellen, die den kiinftigen Anforderun-
gen genlgt und in Etappen ausgebaut werden kann. Dabei ist
vorgangig zu klaren, ob eine Zufahrt ab der Strasse im Berg
maoglich ist.
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Larmschutz

Hochwassersicherheit

Baumassenziffer
Art. neu 42

Griunflachenziffer
Art. neu 42

Wohnraume
Art. neu 43

Die Parkierung ist unterirdisch zu organisieren, vorzugsweise in
einer gemeinsamen Tiefgarage, die in Etappen ausgebaut wer-
den kann.

Fur Fussganger sind ausreichende Verbindungen sicherzustel-
len und im Rahmen der arealinternen Erschliessung ist zu dem
die genaue Lage des kommunalen Radweges festzulegen.

Im Gestaltungsplan ist aufzuzeigen wie der Larmschutz mit der
Setzung und Organisation der Bauten gel6st werden kann. Der
Larmschutz zur larmrelevanten Strasse Im Berg hin darf nicht
mittels Larmschutzwanden erfolgen.

Entlang der Strasse im Berg, also direkt slidlich angrenzend an
das Gestaltungsplangebiet besteht eine mittlere Gefahrdung
durch Hochwasser (blauer Bereich). Dieser wird voraussichtlich
durch eine Schwachstelle beim Einlauf des Mossrutibaches im
Bereich Surebaum verursacht und kann im Gestaltungsplan-
gebiet nicht behoben werden. Es sind auch keine Objektschutz-
massnahmen notwendig.

3.4  Gewerbe- und Industriezonen

Damit das Gewerbe auch kiinftig Gber einen geniigend grossen
Entwicklungsspielraum verfiigt, wird die Baumassziffer fir die
Gewerbezone um 0.5 m*/m? und diejenige fiir die Industriezone
um 1 m%¥m? erhéht.

Gemass revidiertem PBG wird die ehemalige Freiflachenziffer
von der Grunflachenziffer abgeldst. Da im Gegensatz zur Frei-
flachenziffer bei der Grinflachenziffer nur begriinte und nicht
versiegelte Flachen berechnet werden dirfen, ist der minimale
Prozentsatz etwas zu reduzieren. Ansonsten wirden bestehen-
de Gewerbe- und Industrieliberbauung baurechtswidrig. Die
Grinflachenziffer wird neu einheitlich auf 10% festgelegt.

Da Gewerbe- und Industriezonen prioritar fir gewerbliche und
industrielle Nutzungen offenstehen sollen, ist die Nutzweise fiir
Wohnraume einzuschranken. Standortgebundene Wohnraume
diirfen ein Grundmass von 250 m? nicht (ibersteigen. Mit dieser
Vorschrift lassen sich bspw. zwei Abwartswohnungen a 125 m?
realisieren.
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Arealiiberbauungen
Art. neu 46

Terrassenhauser
Art. neu 48

Klein- und Anbauten / Ab-

stand unterirdische Bauten
Art. neu 50 und 52

Pflichtparkplatze
Art. neu 53

Veloabstellplatze
Art. neu 57

Abfallentsorgung
Art. neu 58

Spiel- und Ruheflachen
Art. neu 60

Vor dem Hintergrund der inneren Verdichtung wird die minimale
Arealflache, welche flir eine Beanspruchung einer Arealliber-
bauung notwendig ist, in den dreigeschossigen Zonen W3 und
WG3 analog der zweigeschossigen Zonen W2 und WG2 auf
4'000 m? festgelegt.

Hinsichtlich der Moéglichkeit, Terrassenhauser zu erstellen, sind
die eingeschossigen und die zweigeschossigen Wohnzonen
gleich zu behandeln. Terrassenhauser sind daher in beiden Zo-
nen W1 und W2 zulassig.

3.5  Erganzende Bauvorschriften

Wird in der BZO nichts geregelt, haben Klein- und Anbauten ge-
mass § 265 PBG in Verbindung mit § 267 PBG einen Strassen-
abstand von mindestens 6 m einzuhalten.

Artikel neu 50 resp. 52 ermdglicht es, dass in allen Zonen neu
auf maximal 2 m an kommunal rechtsgenligend ausgebaute
Strassen und Platze herangebaut werden kann. Dies gilt sowohl
fur Klein- und Anbauten als auch fir unterirdische Bauten und
Unterniveaubauten, sofern die Anliegen des Ortsbildschutzes
sowie der besonderen Aussenraume berlcksichtigt werden.
Auskragende Gebaudeteile dirfen dabei maximal 0.5 m in den
Abstandsbereich ragen.

Die heutige BZO schreibt vor, dass pro 70 m? Gesamtnutzfla-
che ein Abstellplatz erstellt werden muss. Sie schreibt aber
auch vor, dass pro Wohnung bis zu 2 Zimmer min. ein Abstell-
platz und pro Wohnung mit mehr als 3 Zimmern min. 2 Abstell-
platze erstellt werden missen. Der erste Teil der Bestimmung
wurde in einem Baubewilligungsverfahren noch nie angewendet
und kann daher gestrichen werden.

Die Festlegungen in der BZO betreffend Veloabstellplatze wer-
den gestutzt auf das Merkblatt "Empfehlung flr die Normierung
in kommunalen Bau- und Zonenordnungen" ausgebaut.

Abfallentsorgung ist in der BZO nur fir Mehrfamilienhauser
oder gréssere Uberbauungen zu regeln. Der Artikel wird ent-
sprechend angepasst.

Private Spiel- und Ruheflachen sind in der Regel erst bei Mehr-
familienhausern mit mehr als 5 Wohnungen notwendig. Der
Artikel wird entsprechend angepasst.
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Ausgangslage

Denkmalschutzobjekte

Revision

4. Kernzonenplane

§ 50 Abs. 1 PBG definiert Kernzonen folgendermassen:
"Kernzonen umfassen schutzwirdige Ortsbilder, wie Stadt- und
Dorfkerne oder einzelne Gebaudegruppen, die in ihrer Eigenart
erhalten oder erweitert werden sollen."

Im rechtsglltigen Zonenplan sowie in der Bau- und Zonenord-
nung der Gemeinde Russikon wird zwischen zwei Kernzonen
unterschieden.

* Kernzone KI: engere Gebiete der schitzenswerten Orts-
bilder

*  Kernzone KIllI: an das Ortsbild angrenzenden Gebiete
Fir die Kernzone Kl sind zwingend Kernzonenplane festzulegen.

Jegliche Bauvorhaben an Gebauden, die im Inventar der Denk-
malschutzobjekte von Gberkommunaler Bedeutung aufgeflihrt
sind, sind von der kantonalen Denkmalpflege zu prifen und zu
bewilligen. Diese Gebaude sind in den Kernzonenplanen nicht
separat aufgeflhrt.

Bis anhin wurden in den Kernzonenplanen die Bautypen A, B
und C unterschieden. Neu werden die Gebdude entweder dem
Bautyp A oder B (ehemals C) zugeordnet.

Gebaude des Typs A (rote Gebaude) dirfen umgebaut und er-
setzt werden, sofern ihr Erscheinungsbild und Gebaudeprofil er-
halten bleibt. Zu beachten ist jedoch, dass die meisten dieser
Bauten im kommunalen Inventar der Kultur- und Denkmal-
schutzobjekte aufgefihrt sind und daher zusatzliche Einschran-
kungen zu berticksichtigen sind.

Fir Gebaude des (neuen) Typs B werden im Kernzonenplan
maximal anrechenbare Gebaudeflachen pro Parzelle definiert.
Ausserhalb dieser Gebaudeflachen sind keine weiteren Hoch-
bauten zulassig; ausgenommen sind besondere Gebaude im
Sinne von Art. 13 BZO.

Bei flr das Ortsbild relevanten Gebauden werden zudem wie
bisher weitere Kriterien definiert:

*  obligatorische Fassadenlinien, auf die Neubauten zu erstel-
len sind

» ausserste mogliche Fassadenlinie, als dusserste Fassa-
denbegrenzung

» ausserste Fassadenlinie mit Verpflichtung, eine Gebaude-
ecke darauf zu stellen

* Arkadenbaulinie, wo als Alternative zur obligatorischen
Fassadenlinie, Fussgangerarkaden erstellt werden kénnen

»  Firstrichtung, an der sich ein Neubau zu orientieren hat
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Russikon Dorf Die meisten Gebaude im Dorfkern von Russikon sind wie bis
anhin als Bautyp A bezeichnet und zudem im kommunalen In-
ventar aufgefiihrt. Fir die Gebaude des Typs B wird entlang der
Dorfstrasse und des Kronenwegs eine obligatorische Fassa-
denlinie sowie teilweise eine parallel dazu verlaufende Haupt-
firstrichtung vorgegeben, um den wertvollen Charakter dieser
Strassenzlige aufrechtzuerhalten.

Die Berggasse ist zudem als besonderer Aussenraum bezeich-
net, dessen herkdmmlichen Charakter es zu erhalten und star-
ken gilt.
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Kommunale Zonen
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K erweiterte Kemzone, Art. 4 YYYYVYYYYVY Arkadenbaulinie, Art. 18
Uberlagemde Festlegungen — Hauptfirstrichtung, Art. 23

’
- Bautyp A, Art. 12 // A besonderer Aussenraum, Art. 9
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x0 Bautyp B, Art. 13 i o Gestaltungsplan bestehend

ausserste mégliche Fassadenlinie, Art, 18 e Gestaltungsplanpficht, Art. 19

obligatorische Fassadenlinie, Art. 18

Rumlikon Die Gebaude rund um die beiden Knotenpunkte Russiker- und
Dorfstrasse sowie Tosstal- und Dorfstrasse werden wie bis an-
hin als Typ A bezeichnet. Die Stellung der restlichen Gebaude
entlang der Dorfstrasse, welche als besonderer Aussenraum
bezeichnet ist, werden mittels obligatorischer Fassadenlinie und
einer meist parallel dazu verlaufenden Firstrichtung gesichert.
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27  Suter « von Kanel » Wild * AG



Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Madetswil

Viele Gebaude entlang der Ausser-, Hinter- und Oberdorfstras-
se sind wie bis anhin als Bautyp A bezeichnet und zudem im
kommunalen Inventar aufgeflhrt. Fir die restlichen Gebaude
entlang der Ausser- und der Hinterdorfstrasse wird eine obliga-
torische Fassadenlinie vorgegeben, um den wertvollen Cha-
rakter dieses Strassenzugs zu erhalten.

Der Bereich Oberdorfstrasse und Bannweg ist zudem als be-
sonderer Aussenraum bezeichnet, dessen herkdbmmlichen Cha-
rakter es zu erhalten und starken gilt.

Da Madetswil Uber einige teilweise recht grosse Parzellen ver-
fugt, welche im Vergleich zu den Gbrigen Kernzonen deutlich
lockerer bebaut sind, werden die maximal anrechenbaren Ge-
baudeflachen fir diese Parzellen im Sinne der inneren Verdich-
tung geringfligig erhéht. Damit ist es moglich, diese Parzellen
kinftig besser auszunutzen.
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Gindisau

Viele Gebaude in Glndisau insbesondere entlang der Dorf-
strasse, welche als besonderer Aussenraum bezeichnet ist,
sind wie bis anhin als Bautyp A bezeichnet und zudem im kom-
munalen Inventar aufgeflhrt. Fir die restlichen Gebaude wer-
den meist lediglich maximal anrechenbare Gebaudeflachen be-
zeichnet. Die Bezeichnung von obligatorischen Fassadenlinien
oder Hauptffirstrichtungen ist nicht zweckmassig, da sich die
Dorfstrasse nicht durch eine einheitliche Ausrichtung der Ge-
baude auszeichnet.
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Blasimihle Auf dem ehemaligen Fabrikareal am &stlichsten Ende der
Steinlandstrasse wurde nur das Hauptgebaude als Typ A be-
zeichnet. Die Bezeichnung einer maximal anrechenbaren Ge-
baudeflache fir die tUbrigen Gebaude bezweckt eine sinnvolle
Nutzung.

Die Gebaude am Tobelbach werden weiterhin als Bautyp A be-
zeichnet.

Sommerau Die Kerngebaude in Sommerau sind weiterhin als Typ A be-
zeichnet. Die restlichen Gebaude sind dem Typ B mit einer
maximal anrechenbaren Gebaudeflache zugeordnet.
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Sennhof Die Gebaude entlang der Dunkelbachstrasse, welche als be-
sonderer Aussenraum bezeichnet ist, sind einheitlich dem Bau-
typ A zugeordnet. Die restlichen Gebaude sind dem Typ B mit
einer maximal anrechenbaren Gebaudeflache zugeordnet.

Sennhof Ludetswil

Ludetswil Die Gebaude westlich der Ludetswilerstrasse, welche als be-
sonderer Aussenraum bezeichnet ist, werden wie bis anhin als
Typ A, die Gebaude 6stlich als Typ B bezeichnet. Um auf der
Ostlichen Seite der Ludetswilerstrasse eine zweckmassige Er-
ganzung des Strassenraums zu ermdglichen, wird eine maximal
anrechenbare Gebaudeflache sowie eine dusserste mdgliche
Fassadenlinie und eine parallel zu Strasse verlaufende Haupt-
firstrichtung bezeichnet.
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Wilhof

Einige Gebaude entlang der Grosswis- und der Gentenwis-
strasse, welche als besonderer Aussenraum bezeichnet sind,
sind dem Bautyp A zugeordnet. Die restlichen Gebaude sind
dem Bautyp B zugeordnet und hauptsachlich entlang der Gross-
wisstrasse mit einer obligatorischen Fassadenlinie und einer
Hauptfirstrichtung bezeichnet.
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Ausgangslage

Zentrum

Auszug Gefahrenkarte

| beantragte Festlegung

Im Berg

Auszug Gefahrenkarte

E

5. Zonenplan

Die Resultate der Strukturanalyse sowie der Auseinanderset-
zung mit den Kernfragen der Revision wurden im Entwicklungs-
leitbild zusammengefasst. Fir einige Gebiete wurde im Ent-
wicklungsleitbild definiert, die Zonenordnung zu tGberprifen. Als
Resultat dieser Uberpriifung soll fiir gewisse dieser Gebiete
eine Anderung im Zonenplan vorgenommen werden.

Die Anderungen des Zonenplans werden im Folgenden ge-
bietsweise aufgezeigt und erlautert.

Im Zentrum von Russikon befinden sich einige Planungen in
Bearbeitung. Der Russiker Dorfbach wurde bereits revitalisiert,
nun soll dieses zentrale Gebiet mit einer attraktiven Wohnuber-
bauung sowie publikumsorientierten Nutzungen aufgewertet
werden. Um der zentralen Lage und dem hohen &ffentlichen
Interesse gerecht zu werden, wird daher eine Gestaltungsplan-
pflicht fir das Gebiet bezeichnet.

Am Rand des Gestaltungsplangebiets fliesst der Dorfbach, des-
sen Gerinne in einem Bachprojekt kirzlich hochwassersicher
ausgebaut wurde. Dabei wurde auch ein Fussweg parallel zum
Bach angelegt. Der unterliegende Abschnitt wird in den nachs-
ten Jahren ebenfalls ausgebaut, wodurch die gemass Gefah-
renkarte bestehende mittlere bis geringe Gefahrdung durch
Hochwasser (blaue bzw. gelbe Bereiche) behoben wird.

Im Gebiet Berg befindet sich eine gréssere noch unbebaute
Flache, welche den Wohnzonen W1 und W2 zugeordnet ist. Im
Verkehrsrichtplan ist zudem geplant, einen kommunalen Rad-
und Fussweg durch das Areal zu flihren.

Die Uberbauung dieser wichtigen inneren Baulandreserve ist
von grossem Interesse fir die Gemeinde, weshalb eine Gestal-
tungsplanpflicht festgelegt wird. Dadurch kénnen strukturelle
und gestalterische Qualitadten gesichert werden. Zudem kann
mit quartierinternen, halbéffentlichen und 6ffentlichen Begeg-
nungsraumen der soziale Austausch gefordert werden.

Entlang der Strasse im Berg, also direkt stidlich angrenzend an
das Gestaltungsplangebiet, besteht eine mittlere Gefahrdung
durch Hochwasser (blauer Bereich). Dieser wird voraussichtlich
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| beantragte Festlegung

Im Bettelacher

Auszug Gefahrenkarte

| beantragte Festlegung

Im Rebenacher

Auszug Gefahrenkarte

durch eine Schwachstelle beim Einlauf des Mossritibachs im
Bereich Surebaum verursacht und kann im Gestaltungsplan-
gebiet nicht behoben werden. Es sind auch keine Objektschutz-
massnahmen notwendig.

Bestehende Zonierung Beantragte Zonierung

ot .
SR

A2

A AT
Das Gebiet Bettelacher ist heute der eingeschossigen Wohnzo-
ne W1 zugeordnet. Gemass Strukturanalyse handelt es sich um
ein kinftiges Entwicklungsgebiet mit einem eher tiefen Ausbau-
grad, wo durch eine Aufzonung eine zweckmassige innere Ver-
dichtung madglich ist. Mit einer Aufzonung in die zweigeschoss-
ige Wohnzone W2 wird zudem ein fliessender Ubergang zur be-
nachbarten Wohnzone W2 und dem bereits verdichteten Gebiet
mit Neubauten aus dem Jahr 2000 bis 2010 geschaffen.

Am nérdlichen Rand des Gebiets Bettelacher liegt gemass Ge-
fahrenkarte eine geringe Gefahrdung durch Hochwasser vor
(gelber Bereich). Diese wurde durch eine Schwachstelle beim
Einlauf des Mossrutibachs im Bereich Surebaum verursacht
und im Jahr 2006 behoben. Es sind keine weiteren Massnah-
men notwendig.

Beantragte Zonierung

Das gesamte Gebiet Rebenacher ist heute der eingeschossi-
gen Wohnzone W1 zugeordnet. Gemass Strukturanalyse han-
delt es sich insbesondere im unteren Teilgebiet um ein kinfti-
ges Entwicklungsgebiet mit einem eher tiefen Ausbaugrad, wo
durch eine Aufzonung eine zweckmassige innere Verdichtung
maoglich ist. Mit einer Aufzonung des unteren Teilgebiets in die
zweigeschossige Wohnzone kann eine Verdichtung und ein
fliessender Ubergang zur benachbarten Wohnzone W2 ge-
schaffen werden.

Am sudlichen Rand des Gebiets Rebenacher liegt gemass Ge-
fahrenkarte eine geringe Gefahrdung durch Hochwasser vor
(gelber Bereich). Ausserdem liegt entlang des Dunkelbachs, 6f-
fentliches Gewasser Nr. 10.0, eine Hinweisflache "Ufererosion"
vor. Fur diesen Abschnitt wurde bereits die erste Etappe eines
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Bachprojekts umgesetzt, die Zweite befindet sich in der Pro-
jektierung. Es sind keine weiteren Massnahmen notwendig.

Bestehende Zonierung ) Beantragte Zonierung
beantragte Festliegung B 1 TR esats 4 " PNTRAR Y
"R MLN YR
Ak B G N L\ by
Kreisel Im Bereich des Kreisels Fehraltorfer-, Pfaffiker- und Unterdorf-

strasse sind die Grundstiicke Kat. Nrn. 862 und 1488 zwischen
Fehraltorfer- und Unterdorfstrasse heute der zweigeschossigen
Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG2 zugeordnet. Die be-
nachbarten Grundstlicke befinden sich entweder in der dreige-
schossigen Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG3 oder in
der Kernzone und verfliigen daher um eine deutlich héhere Aus-
nidtzung. Diese heutige Abgrenzung ist daher nicht mehr zweck-
massig. Diese beiden Grundstlicke werden ebenso wie die bei-
den Grundsticke Kat. Nrn. 1489 und 1490 der Kernzone zwi-
schen Fehraltorfer- und Pfaffikerstrasse neu der dreigeschos-
sigen Wohnzone mit Gewerbeerleichterung zugeordnet. Die
historische Kernzone entlang der Unterdorfstrasse ist iber den

. Kreisel hinaus nicht mehr splrbar, weshalb diese beiden Grund-
W77 stiicke ebenfalls umgezont werden kénnen.

Auszug thajahrenkarte

Im Bereich Kreisel Fehraltorfer-, Pfaffiker- und Unterdorfstrasse

: besteht gemass Gefahrenkarte eine mittlere bis geringe Gefahr-

ke dung durch Hochwasser (blaue bzw. gelbe Bereiche). Fir den

Abschnitt des Dorfbaches oberhalb der Berggasse wurde be-

“. . reits ein Bachprojekt umgesetzt. Fir den eingedolten Abschnitt
v - unterhalb der Berggasse liegt ebenfalls ein Projekt vor, welches

. zeithah umgesetzt werden soll. Es sind keine weiteren Mass-

% % ' nahmen notwendig.

Bestehende Zonierung

[ Ibeantragte Festiegung
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Wettsteinstrasse

| beantragte Festlegung

GP Schonenberger

| beantragte Festlegung

Rumlikon Oberdorf

| beantragte Festlegung

Rumlikon Unterdorf

Die Grundstucke Kat. Nrn. 774 bis 778 befinden sich mehrheit-
lich in der zweigeschossigen Wohnzone W2. Ein schmaler Be-
reich dieser Grundstiicke ist jedoch der angrenzenden Indus-
triezone zugeordnet. Dies ist nicht zweckmassig und erschwert
deren Nutzung. Diese Teilbereiche werden daher in die zweige-
schossige Wohnzone W2 umgezont.

Bestehende Zonierung '

a, S Pedd |

Beantragte Zonierung
‘ @ ey

O B
“Hzr ) s /
g 3

Die bisherige Gestaltungsplanpflicht fiir das Gebiet Schénen-
berger diente dazu, die Nutzung des Industrieareals flr Recyc-
lingbetriebe zu gewahrleisten. Basierend darauf wurde ein Ge-
staltungsplan festgesetzt, welcher rechtskraftig ist. Die Gestal-
tungsplanpflicht ist daher nicht mehr notwendig und kann aufge-
hoben werden.

Bestehende Zonierung Beantragte Zonierung

Der Teilbereich der Kernzone K Il in Rumlikon zwischen der
Kernzone K | und der Wohnzone W2 ist mit modernen Gebau-
den analog den angrenzenden Gebauden der Wohnzone Uber-
baut. Eine Umzonung in die angrenzende zweigeschossige
Wohnzone W2 erscheint daher zweckmassig.

Bestehende Z Beantragte Zonierun
s Sy

Die Parzelle Kat. Nr. 2988, im Unterdorf 3, Rumlikon liegt in der
Landwirtschaftszone. Ein Gebaudeteil wird bereits firs Wohnen
genutzt. Wirden die betroffenen Bauten in der Landwirtschafts-
zone verbleiben, kénnte die heutige Wohnnutzung um max.

60 % innerhalb der bestehenden Bauten ausgeweitet werden.
Das bestehende Wohngebaude umfasst eine Grundflache von
ca. 110 m?, womit eine Umnutzung von ca. 65 m? des angebau-
ten Stallgebaudes in Wohnen maéglich ware (orange Flache).
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Mindestabstand von
Tierhaltungsanlagen

Dies entspricht etwa ei nem Drittel dessen Grundflache. Das
nicht direkt angebaute Gebaude Vers. Nr. 624 kdnnte nicht fir
Wohnzwecke genutzt werden.

Mit der Einzonung der Gebaude in die Kernzone von Rumlikon
wird ihnen eine maximal anrechenbare Gebaudeflache von
300 m? zugeordnet. Damit wird — wie auch bei den benachbar-
ten Grundsticken — eine Umnutzung aller bestehenden Bauten
zu Wohnen méglich. Durch die Einzonung einer Teilflache von
900 m? wird also eine gewisse Verdichtung im Zentrum von
Rumlikon erméglicht, an einem Ort, welcher bereits heute zum
Wohnen genutzt wird und erschlossen ist.

> )

%m;
94,
Wit

Die Einzonung eines landwirtschaftlichen Betriebs kann Auswir-
kungen auf die gemass Luftreinhalteverordnung (LRV) einzuhal-
tenden Mindestabstéande von Tierhaltungsanlagen haben.

Beim einzuzonenden Betrieb handelt es sich nicht um eine Tier-
haltungsanlage, wodurch vom Betrieb selbst keine Geruchsbe-
lastung ausgeht. Von den umliegenden landwirtschaftlichen
Bauten werden lediglich im Gebaude Vers. Nr. 622 auf dem
Grundstlick Kat. Nr. 2999 hobbymassig einige Pferde gehalten.

Fur solch kleine Tierbestande kénnen dem FAT-Bericht keine
exakten Mindestabstadnde entnommen werden. Die Formel fir
die Berechnung der Mindestabstande ist auf grossere Tierbe-
stande ausgelegt. Sie ergibt erst ab einer Geruchsbelastung
(GB) mit dem Faktor 4 auf den Einzelfall bezogene Ergebnisse,
was erst mit einem Bestand von 35 bis 40 Pferden erreicht wir-
de. Gemass FAT-Bericht ist der flr eine GB von 4 geltende Ab-
stand von ca. 20 m in der Regel auch bei niedrigeren Geruchs-
belastungen einzuhalten. Es liegt aber im Ermessen der Behor-
den, einen kleineren Mindestabstand zuzulassen.
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Der Stallmittelpunkt Vers. Nr. 622 befindet sich mehr als 30 m
von der Parzellengrenze der einzuzonenden Teilflache. Ge-
mass LRV liegen daher keine Einschrankungen vor.

Nicht ionisierende Strahlung (NIS) In der Nahe der Einzonung befinden sich die Hochspannungs-
leitungen TR1260 Bonaduz—Breite sowie TR1270 Breite—Tava-
nasa.

Bei Einzonungen dirfen innerhalb des Untersuchungsperime-
ters (NIS-Korridor) keine Orte mit empfindlicher Nutzung
(OMEN) erstellt werden (NISV). Der NIS-Korridor wird durch
den vorsorglichen Anlagewert von 1uT bestimmt. Das einzu-
zonende Gebiet weist einen Abstand von mehr als 190 m auf.

Gemass Angaben der Firma Alpiq EnerTrans AG, welche fir
die Leitungseigentimerin Swissgrid AG die Baugesuchskontrol-
len durchflihrt, gentigt dieser Abstand im vorliegenden Fall aus.
Einer Einzonung steht aus Sicht der Verordnung Uber den
Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) nichts im Weg.

Auszug Gefahrenkarte Am westlichen Rand des zur Umzonung vorgesehenen Gebiets
besteht eine geringe Gefahrdung durch Hochwasser (gelber
Rumlik Bereich). Diese wird voraussichtlich durch eine Schwachstelle
of bei der Eindolung des Rumliker Bergbachs im Bereich des To-
TRt belacherwegs verursacht und kann im zur Umzonung vorge-
“—— sehenen Gebiet nicht behoben werden. Es sind auch keine
ff Objektschutzmassnahmen notwendig, da das Gebiet nicht
e i direkt betroffen ist.

Bestehende Zonierung Beantragte Zonierung
[ beantragte Festiegung [ -

Madetswil Hinterdorf Im Rahmen der Uberbauung des ehemaligen Grundstiicks Kat.
Nr. 1789 fand eine Grundstiicksbereinigung statt und das
Grundstiick wurde in die Kat. Nrn. 1857, 1930, 1931, 1932,
1933 und 1934 abparzelliert.

Die Umzonung passt die Zonengrenze dieser Grenzbereinigung
an. Es handelt sich um einen flachengleichen Abtausch von
Bau- und Landwirtschaftszone.

Im Gebiet Madetswil Hinterdorf liegt eine Hinweisflache "Ober-
flachenabfluss/Vernassung" vor, welcher auf die vorliegende
Zonengrenzenbereinigung jedoch keinen Einfluss hat.
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[ Ibeantragte Festiegung

Madetswil Balm

Auszug Gefahrenkarte

[ Ibeantragte Festiegung

Blasimiili, Steinlandstrasse

Bestehe_nde Zonierung

=N

Beantragte Zonierung

Die Parzelle Kat. Nr. 1826 in Madetswil befindet sich in der Re-
servezone. Eine Teilflache wird fir Wohnnutzung genutzt.
Durch die Einzonung dieser Teilflache wird eine gewisse Ver-
dichtung im Zentrum von Madetswil erméglicht, an einem Ort,
welcher bereits heute zum Wohnen genutzt wird und erschlos-
sen ist.

Da eine Einzonung des Gewasserraums resp. der Uferstreifen
gemass Ubergangsbestimmungen nicht méglich ist, begrenzt
sich die Einzonung dabei auf die Flache ausserhalb des Ufer-
streifens des Gsangbachs. Dieser weist eine Breite von 9.4 m
auf und wird ab der Aussenkante der Rohrleitung gemessen.
Sollte der definitive Gewasserraum zu einem spateren Zeitpunkt
schmaler festgelegt werden, kénnte die eingezonte Flache an-
gepasst werden.

Im Gebiet Madetswil Balm liegt eine Hinweisflache "Oberfla-
chenabfluss/Vernassung" vor. Bei der Einzonung und Bebau-
ung der Hanggebiete wurde diesem Umstand mit Sickerleitun-
gen begegnet. Es sind keine weiteren Massnahmen notwendig.
Beantragte Zonierung
=3 ‘J,.i ‘. /7

Der letzte Abschnitt der Steinlandstrasse ist heute keiner Bau-
zone zugeordnet. Da er jedoch fir die Erschliessung des
Grundstlicks Kat. Nr. 2814 verwendet wird, ist er der angren-
zenden Kernzone zuzuordnen.

Die Einzonung liegt vollstandig innerhalb des Uferstreifens des
angrenzenden Wasserrechtskanals (Wasserrecht Nr. 156 Be-
zirk Pfaffikon). Uferstreifen bzw. der Gewasserraum sind grund-
satzlich als Bauzone nicht geeignet und deshalb einer Nichtbau-
zone zuzuordnen. Bei der vorliegenden Einzonung handelt es
sich aber um eine bereits bestehende kommunale Strasse, wel-
che der Erschliessung bereits bestehender Bauten dient und
lediglich eine geringfligige Arrondierung der Bauzone resultiert
(45 m langer Strassenabschnitt mit einer Flache von ca. 200 m?),
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| beantragte Festlegung

GP Blasimuhle

| beantragte Festlegung

Reservezonen

weshalb das AWEL eine Einzonung in diesem besonderen Fall
als genehmigungsfahig beurteilt.

Bis zur Festlegung des Gewasserraums nach Art. 41a GSchV
ist an diesem Kanal dennoch der 9.3 m breite Uferstreifen (ge-
messen ab dem Rand des Gerinnes) von ober- und unterirdi-
schen Bauten und Anlagen freizuhalten. Die bauliche Nutzung
und Gestaltung des Uferstreifens hat nach Art. 41¢c GSchV zu
erfolgen und es ist sicherzustellen, dass dieser seine Funktio-
nen hinsichtlich Hochwasserschutz und Okologie jederzeit erfiil-
len kann. Ferner ist die Zuganglichkeit zum Gewasser zu Unter-
haltszwecken zu gewahrleisten.

Bestehende Zonierung Beantragte Zonierung
\ Blasimuli A L Blasimuli

e BNsimOhic BlasimOhle

Die bisherige Gestaltungsplanpflicht Blasimihle diente dazu,
die Nutzung als Gewerbegebiet zu ermoéglichen. Basierend da-
rauf wurde ein Gestaltungsplan festgesetzt, welcher rechtskraf-
tig ist. Die Gestaltungsplanpflicht ist daher nicht mehr notwendig
und kann aufgehoben werden.

Bestehende Zomerung Beantragte Zomerung

Die beiden Reservezonen Wilhof und Madetswil Latten befinden
sich nicht im Siedlungsgebiet gemass kantonalem Richtplan.

Zudem befindet sich eine Teilflache der Reservezone Ried in
der Umgebungsschutzzonenflache des Schutzobjekts Nr. 3 ge-
mass der Verordnung zum Schutz von Naturschutzgebieten mit
Uberkommunaler Bedeutung in Russikon vom 15. April 2008.

Eine Einzonung dieser Reservezonenflachen ist daher nicht
maoglich, weshalb diese aufgehoben und neu als Landwirt-
schaftszone bezeichnet werden.
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[ Ibeantragte Festiegung

Gemeindehaus

[ Ibeantragte Festiegung

Waldweg

[ Ibeantragte Festiegung

Bestehende Zonierung Beantragte Zonierung

Nach den Strassen- und Umgebungsarbeiten im Bereich des
Gemeindehauses wird neben der Parzellierung auch die Zonie-
rung den neuen Gegebenheiten angepasst.

Bestehende Zonierung Beantragte Zonierung

‘.,l:'rv"r,r’ R

Die Bauzonengrenze wird so angepasst, dass sich der Wald-
weg (Kat. Nr. 3355) nicht mehr in innerhalb der Bauzone be-
findet.

Bestehende Zonierun

Beantragte Zonierung
I\ KUMLIKY
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Altersheim Rosengasse Das Areal des Alters- und Pflegezentrums Rosengasse (Kat. Nr.
1918) wird in eine Zone flr 6ffentliche Bauten umgezont.

Bestehende Zonierung

S
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6. Erschliessungsplan

Neue organisation der Stra-  Vor allem aus Kostengrinden wurde die Plandruckvorlage aus
tegie- und Budaetplanun dem Jahr 2001 nie nachgefihrt. Viele Massnahmen sind zwi-
g getp g schenzeitlich umgesetzt oder Uberhaupt nicht mehr aktuell.

Der Gemeinderat organisiert seit 2004 fir seine Strategie- und
Budgetplanung einmal im Jahr eine Tagung ("Sterneberg") mit
allen an Planungsprozessen beteiligten Personen. Dabei wer-
den alle relevanten Projekte jeweils aufeinander abgestimmt,
priorisiert und mit der laufenden Finanzplanung koordiniert.

Groberschliessung Die Groberschliessung in Russikon ist grésstenteils abge-
schlossen. Einzig die Zelglistrasse, welche dannzumal als Er-
schliessung der Reservezone Zelgli dient, ist im Verkehrsplan
als geplant gezeichnet. Die Lage der Strasse ist durch Ver-
kehrsbaulinien gesichert. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich
erst im Rahmen der Einzonung der Reservezone. Das Gebiet
ist im kantonalen Richtplan als Siedlungsgebiet ausgewiesen,
mit einem Zeitraum von rund 25 Jahren.

Legende
Ubergeordnete Festlegungen

brvitand gple
—— O Busitue

e Hauptverkohsstraswe
wnd regonale Strasue

Parbiorung wn Olentichen
Interesse

*e e Fatweg
L N Fuss und Wandorweg

. e Bestehonde Wege mit Hartbelag

Kommunale Festlegungen
it okt

T aaaw Sammehtrsue

Riickklassierung Berggasse
Erganzung Fuss- und Wanderweg

Semeneltrane rur
==  TR= .
Abklassierung vorgesehen

— Eaugebiet

e | Bsuentwickiungsgebiet
 s— | Erolungigetiet

] Naturschutzgetset

L i Landwirtschattsgobeet

—J Wald

Aufhebung Der Erschliessungsplan erfillt keinen Zweck mehr und weist
keinen rechtlich eigenstandigen Inhalt mehr auf. Er wird daher
nicht mehr benétigt und wird formell aufgehoben.
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Marginale Erh6hung

Gestaltungspflichten

Kernzonenvorschriften

Kernzonenplane

7. Auswirkungen

7.1  Bevoilkerungskapazitét

Die punktuellen Aufzonungen und erhdhten Uberbauungsmég-
lichkeiten in einigen Kernzonen flihren nur zu einer marginalen
Erhéhung der bestehenden Kapazitaten. Diese helfen mit, das
kinftig weiterhin massige Bevolkerungswachstum innerhalb der
bestehenden Bauzonen aufzunehmen.

7.2 Ortsbild

Fur wichtige kiinftige Entwicklungsgebiete und Baullicken wird
eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt. Diese Pflicht gewahrleis-
tet, dass Bauprojekte an diesen wichtigen Lagen eine hohe
Qualitat aufweisen und dem Interesse der Bevdlkerung entspre-
chen.

Die Anpassungen der Kernzonenvorschriften dienen ebenfalls
dem Ziel einer erhdéhten Qualitatssicherung. Vor diesem Hinter-
grund wurde auf die Vorgabe genauer Masse bspw. fir Dach-
aufbauten verzichtet. Vielmehr ist sicherzustellen, dass sich
kinftige Bauvorhaben gut in das Ortsbild einordnen und eine
hohe gestalterische Qualitat aufweisen.

Gestutzt auf Artikel 8 der BZO kann die Baubehdérde bei bedeu-
tenden Bauprojekten in der Kernzone ein Fachgutachten einho-
len oder ein beratendes Fachgremium beiziehen. Durch dieses
Instrument kdnnen kiinftige Entwicklungen positiv beeinflusst
und grossere gestalterische Spielrdume geschaffen werden.

In den revidierten Kernzonenplanen wird nur noch zwischen
zwei Bautypen unterschieden. Fir nicht inventarisierte Gebau-
de erhoéht sich dadurch der Gestaltungs- und Bebauungsspiel-
raum deutlich. Der Fokus wird damit vermehrt auf die bedeuten-
den Gebaude des Typs A gelegt.
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Boden

Hochwasserschutz

Verkehr

7.3  Umwelt

Die Siedlungsflache bleibt gegenliber dem bisherigen Zonen-
plan unverandert. Es kommt daher zu keinem zusatzlichen Ver-
brauch von Landwirtschaftsland. Boden wird nur bei der Uber-
bauung bestehender Baullicken oder der Vergrésserung beste-
hender Gebaude beansprucht.

Gemass Gefahrenkarte (BDV Nr. 1872 vom 19.12.2014) be-
finden sich mehrere von der Revision der Bau- und Zonenord-
nung betroffene Gebiete in hochwassergefahrdeten Bereichen.
Durch die Ermdglichung einer baulichen Verdichtung (z.B.
durch Aufzonungen) kann sich gleichzeitig das Schadenpoten-
zial erhdéhen. Das Hochwasserrisiko darf ein tragbares Mass
nicht Ubersteigen und durch neues Schadenpotenzial nicht er-
hoht werden (§ 12 WWG). Aus diesem Grund sind betroffene
Bauten und Infrastrukturanlagen mit geeigneten Massnahmen
zu schutzen.

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren viele Bachprojekte er-
arbeitet, welche einen hochwassersicheren und dkologischen
Ausbau der Fliessgewasser anstreben. Aktuell befinden sich
Projekte in Russikon Dorf und Glindisau in Bearbeitung, welche
zu einer erheblichen Verminderung resp. Eliminierung der Hoch-
wassergefahrdung flr das gesamte Gemeindegebiet beitragen.

Sind alle laufenden und geplanten Projekte in der Gemeinde
umgesetzt, ist eine erneute Beurteilung der Hochwassergefahr-
dung notwendig. Fir die dann verbleibenden Stellen wird die
Gemeinde wiederum eine Massnahmenplanung erarbeiten.

Dieses Themengebiet wird im Bericht zur Revision des Ver-
kehrsrichtplans vertieft behandelt. Die Teilrevision der Nut-
zungsplanung hat keine Auswirkungen auf die Verkehrsent-
wicklung der Gemeinde.
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26. Mai 2016

Juni 2016 bis Mai 2017

Juni 2017

12. Juli 2017

August bis Oktober 2017

4. September 2017, 20 Uhr, Riedhus

November 2017 bis Februar 2018

Mérz bis April 2018

Mai 2018

Mai 2018

Juni 2018

3. September 2018

8. Terminplan

Startsitzung

Entwurf der Revisionsunterlagen
inkl. Beratungen mit dem Begleitgremium

Einreichen Revisionsvorlage
an den Gemeinderat

Verabschiedung durch den Gemeinderat zuhanden
der &ffentlichen Auflage und kantonalen Vorprifung

Offentliche Auflage und kantonale Vorpriifung

Informationsveranstaltung

Beratung der Einwendungen und Antrage

Anpassen der Revisionsunterlagen

Einreichen der angepassten Revisionsunterlagen
an das Begleitgremium und den Gemeinderat

Verabschiedung durch das Begleitgremium
zuhanden des Gemeinderats

Verabschiedung durch den Gemeinderat
zuhanden der Gemeindeversammlung

Gemeindeversammlung
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Antrag 1

Landwirtschaft in Madetswil

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

9. Mitwirkung

9.1 Antrage aus der Bevolkerung

Die Gemeinde Russikon hat die Antrage der letzten 15 Jahre
betreffend Nutzungsplanung gesammelt und behandelt diese
nun im Rahmen der vorliegenden Nutzungsplanungsrevision.

Der Landwirtschaftsbetrieb in Madetswil ist aufgrund der topo-
grafischen und klimatischen Bedingungen auf die Haltung von
Raufutterverzehrern angewiesen. Die Futtergrundlage des Be-
triebs wirde eine Aufstockung des Viehbestands ermdglichen.

Wenn die Hauser im Quartierplangebiet Ausserdorf gebaut
sind, ist eine Einhaltung der Luftreinhalteverordnung nicht mehr
gewabhrleistet. Soll die Landwirtschaft weiterhin zum Ortsbild
von Madetswil gehéren und welche rechtlichen Mdéglichkeiten
bestehen daflr?

Das Anliegen ist nicht Bestandteil der BZO-Revision.

Ein Quartierplan ist nicht Bestandteil der Nutzungsplanung. Der
Quartierplan Ausserdorf ist zurzeit beim Verwaltungsgericht
hangig.
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Antrag 2
Wohnnutzung Sommerau

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Antrag 3
Umzonung Unterdorf

Der Schopf Assek. Nr. 428 des Grundstlicks Kat. Nr. 2465 in
der Sommerau soll als Wohnbaute umgenutzt werden kénnen.

Der Schopf ist im Kernzonenplan Sommerau weder als Bautyp
A, B oder C definiert. Ein Umbau zur Wohnnutzung ist derzeit
deshalb nicht moglich.

Summerau

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Sommerau befindet sich nicht im Siedlungsgebiet gemass
kantonalem Richtplan, auch wenn dieser der Kernzone zuge-
ordnet ist.

Eine Umnutzung des Schopfs als Wohnbaute wiirde Fragen der
Erschliessung und allenfalls Anspriiche nach zusatzlichen bau-

lichen Tatigkeiten auf den angrenzenden Grundstiicken mit sich
bringen. Eine Ausdehnung der Siedlung von Sommerau wird je-
doch nicht als zweckmassig erachtet.

Der Antragstellende beantragt die Umzonung der Parzelle Kat.
Nr. 1488, Unterdorf von der 2-geschossigen Wohnzone mit Ge-
werbeerleichterung in die 3-geschossige Wohnzone mit Gewer-
beerleichterung.

Eine héhere Ausnltzung sei im Sinne des verdichteten Bauens.
Zudem war die Parzelle bereits friher in der WG3 und wurde
aus unbekannten Griinden zuriickgezont. Die im Westen an-
grenzende Parzelle Kat. Nr. 1107 liegt bereits in der Zone
WG3.

Die Aufzonung ist gerechtfertigt als Ausgleich der Nachteile
durch die Zerschneidung der Parzelle und Aufschittung flr die
Sammelstrasse Zelgli (Quartierplan). Mit der Revision soll ja
auch die Reservezone Zelgli in die Wohnzone umgezont wer-
den.
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D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Antrag 4
Umzonung Schlatterstrasse

D betroffener Bereich

Entscheid

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die angrenzenden Gebiete befinden sich ebenfalls in der Wohn-
zone mit Gewerbeerleichterung WG3 oder Kernzone. Zudem ist
eine Verdichtung an diesem Ort auch im Hinblick auf die Ian-
gerfristige Einzonung und Uberbauung der Reservezone Zelgli
erwunscht.

Die Grundstiicke Kat. Nrn. 862, 1487 und 1488 sollen in die
Wohnzone WG3 umgezont werden.

Der Antragstellende beantragt die Umzonung der Parzelle Kat.
Nr. 705 von der Wohnzone W1 in die Wohnzone W2, welche
talseitig angrenzt.

Dadurch kénnte allenfalls ein Projekt mit 3 bis 4 Eigentumswoh-
nungen oder Reihenhausern zu erschwinglichen Preisen reali-
siert werden.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.
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Begriindung

Antrag 5
Einzonung Madetswil

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Es besteht bereits ein erhebliches Verdichtungspotenzial mit
der rechtskraftigen Bauordnung gegenliber dem Bestand. Eine
zusatzliche Verdichtung ist in diesem Gebiet nicht zweckmas-
sig. Die Zunahme der Bevolkerung soll hauptsachlich auf die
zentralen Bereiche von Russikon Dorf konzentriert werden.

Eine Verschiebung der Grenze zwischen Wohnzone W1 und
W2 um das beantragte Grundstiick bringt aus raumplanerischer
Sicht keine Verbesserung mit sich.

Die Parzelle Kat. Nr. 412, Madetswil mit Wohnhaus und land-
wirtschaftlichen Gebauden befindet sich in der Reservezone.
Die Parzelle soll aufgeteilt und die Gebaude mit Umschwung
sollen der Kernzone zugeteilt werden.

Balm

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Es handelt sich um eine Teilflaiche von ca. 1'700 m? der Reser-
vezone, welche bereits fir Wohnnutzung genutzt wird. Eine
Einzonung legitimiert daher insbesondere die heutige Nutzung,
aber auch die bereits vorhandene Erschliessung. Dadurch wird
eine gewisse Verdichtung im Zentrum von Madetswil ermdg-
licht. Die Einzonung muss so an den Verlauf des eingedolten
Dorfbaches angepasst werden, dass die Uferstreifen moglichst
nicht betroffen sind.
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Antrag 6
Einzonung Rumlikon

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Antrag 7
Umzonung Tifiwies

Die Parzelle Kat. Nr. 2988, im Unterdorf 3, Rumlikon liegt in der
Landwirtschaftszone. Die Parzelle soll aufgeteilt und die Ge-
baude sollen der Kernzone zugeteilt werden (vgl. Vorschlag
Plan), damit zusatzlicher Wohnraum geschaffen werden kann.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Es handelt sich um eine Teilflache von 900 m? der Parzelle,
welche bereits fir Wohnnutzung genutzt wird. Eine Einzonung
legitimiert daher insbesondere die heutige Nutzung, aber auch
die bereits vorhandene Erschliessung. Dadurch wird eine ge-
wisse Verdichtung im Zentrum von Rumlikon ermdéglicht.

Es wird eine Umzonung der Gewerbezone TUfiwies in eine
Mischzone mit einer um ca. 20% erhéhten Baumasse (d.h.
BMZ 4.8 m*/m?) und einem max. Wohnanteil von 45 % und
einem max. Gewerbeanteil von 85 % beantragt.

In Russikon bestehe ein massives Uberangebot an Gewerbe-
flachen, wobei hinzukomme, dass teilweise bisher ansassige
Gewerbebetriebe an attraktivere Standorte ausserhalb Russi-
kons wegziehen wirden.

Es habe sich gezeigt, dass sich die umfangreichen leerstehen-
den Gewerbeflachen im Gebiet Tufiwis nicht mehr zonenkon-
form vermieten lassen, so dass die Voraussetzungen flir eine
Zusatznutzung grundsatzlich gegeben seien. Aufgrund der ort-
lichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen Moéglichkeiten
kame daflr nur eine zusatzliche Wohnnutzung infrage.
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D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Antrag 8
Bautypanderung Bhofzone

D betroffener Bereich

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Es ist der Gemeinde ein grosses Anliegen, auch weiterhin eine
fur eine landliche Gemeinde angemessene Anzahl Arbeitsplat-
ze vorweisen zu kdénnen. Die Gewerbezone Tufiwis soll daher
explizit fur die Gewerbenutzung erhalten bleiben und nicht fir
die Wohnnutzung gedéffnet werden.

Wie zudem richtigerweise angefligt wird, fallen bei einem nach-
traglichen Einbau von Wohnungen um einiges hdhere Kosten
an als beim herkdmmlichen Mietwohnungsbau. Trotzdem miuss-
ten die Mietpreise der Wohnungen im Gewerbegebiet tiefer an-
gesetzt werden, weil sonst deren Vermietung nicht gewahrleis-
tet werden konnte. Die beantragte Zusatznutzung wiirde dem-
nach ebenfalls keine befriedigende Losung darstellen.

Die Parzelle Kat. Nr. 979, Bhofstrasse 40 soll von der Kernzone
K1 in die Wohnzone umgezont werden.

Sollte dem Antrag nicht stattgegeben werden kénnen, wird be-
antragt, die Liegenschaft anstelle des Bautyps A dem Bautyp C
— allenfalls mit zuséatzlicher Gebaudeflache — zuzuweisen.
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Entscheid

Begriindung

Antrag 9

Bautypanderung Kronenweg

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Das Gebaude Vers. Nr. 815 befindet sich im kommunalen In-
ventar der schutzwirdigen Bauten und ist ein wichtiger Be-
standteil des traditionellen Gehéfts an der Bhofstrasse. Daher
kann weder einer Umzonung in eine Wohnzone noch der Um-
teilung vom Bautyp A in den Bautyp C zugestimmt werden.

Es wird beantragt, das Haus am Kronenweg 5 von der Kernzo-
ne in die Wohnzone umzuzonen. Das Haus steht am Dorfrand
und ist umgeben von nicht erhaltenswerten Gebauden.

Sollte die beantragte Umzonung nicht mdglich sein, wird bean-
tragt, das Gebaude nicht mehr dem Bautyp A zuzuordnen. Der
Bautyp bringt bei einem allfalligen Ersatzbau resp. Umbau sehr
hohe Einschrankungen mit sich.

Das Anliegen wird teilweise bericksichtigt.

Das Gebaude auf der Parzelle Kat. Nr. 785 ist ein wichtiger Be-
standteil der Strassenzeile Kronenweg und ist demnach in der
Kernzone zu belassen. Die Umzonung einer einzelnen isolier-
ten Parzelle ist aus raumplanerischer Sicht zudem unzweck-
massig.

Die Umteilung vom Bautyp A im Kernzonenplan in den Bautyp
B ist denkbar, da es sich nicht um ein inventarisiertes Gebaude
handelt. Zu sichern sind im Kernzonenplan jedoch die obligato-
rische Stellung der Fassade sowie die Firstrichtung.
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Offentliche Auflage

Bericht zu den
Einwendungen

Einwendung 1
Landwirtschaft im Ortsbild

Entscheid

Begriindung

9.2 Offentliche Auflage

Die Revisionsvorlage wurde am 12. Juli 2017 vom Gemeinderat
zuhanden der 6ffentlichen Auflage, Anhérung und Vorprifung
verabschiedet.

Die offentliche Auflage gemass § 7 PBG erfolgte vom 18. August
2017 bis zum 17. Oktober 2017. Wahrend dieser Auflagefrist
konnte sich jedermann zur Planvorlage aussern und schriftliche
Einwendungen dagegen vorbringen.

Es sind 13 Schreiben eingegangen, in welchen total 25 Einwen-
dungen formuliert wurden. Samtliche Anliegen sind daraufhin
auf ihre Zweckmassigkeit gepruft worden und sind bei positiver
Beurteilung in die Revisionsvorlage eingeflossen.

Gemass § 7 PBG sind abgelehnte Anliegen in einem Bericht
der nicht berlcksichtigten Einwendungen zu dokumentieren
und die Ablehnung zu begriinden.

In diesem Kapitel werden alle Einwendungen aufgefiihrt. Dieser
Teil des Berichts wird als Teil der Revisionsvorlage zusammen
mit der Richt- und Nutzungsplanung von der Gemeindever-
sammlung festgesetzt.

9.2.1 Einwendungen zur BZO

Es wird beantragt, folgende Punkte zu klaren:

*  Soll eine produzierende Landwirtschaft noch zum Ortsbild
gehoéren?

*  Gibt es rechtliche Moéglichkeiten, die Betriebe zu erhalten?

In jeder Ortschaft der Gemeinde gebe es in der Bauzone oder
direkt angrenzend Landwirtschaftsbetriebe. Dieser Aspekt sei
im vorliegenden Projekt nicht berlcksichtigt worden.

Die Luftreinhalteverordnung zwinge die Bauern weg aus den
Dérfern, die Zersiedelung der Landschaft sei aber auch uner-
winscht. Die Antwort auf diese Frage am Infoabend sei absolut
unbefriedigend gewesen. Wenn nicht jetzt, wann dann sollen
diese Fragen geklart werden.

Das Anliegen ist nicht Bestandteil der Revisionsvorlage.

Bei der vom Einwendenden angefiihrten Luftreinhalteverord-
nung ebenso wie bei anderen Grundlagen betreffend landwirt-
schaftlichen Nutzungen in Kernzonen handelt es sich um Uber-
geordnete Vorgaben. Die Gemeinde kann diese Vorgaben in
der Ortsplanung nicht einschranken.

o4

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Einwendung 2
Art. neu 12 Abs. 2,
Abweichungen Kernzone

Entscheid

Begriindung

Einwendung 3
Art. neu 28, Warmepumpen

Es wird beantragt, Art. neu 12 Abs. 2 wie folgt zu ergénzen:

"... Geringflgige Abweichungen kénnen bewilligt oder angeord-
net werden, wenn dies im Interesse der Hygiene, des Ortsbild-
schutzes, der Verkehrssicherheit, einer optimierten Erschlies-
sung, einer haushélterischen Nutzung des Bodens oder der
Landwirtschaft liegt."

Wenn ein Ersatzbau im Sinne von Art. 12 Abs. 1 rev. BZO unter
Beibehaltung der Lage, der ausseren Grundrissabmessungen,
der kubischen Gestaltung usw. tbernommen werden musse,
erschwere dies eine sinnvolle Erschliessung des Grundstlicks.
Das aktuelle Projekt, welches fir das Grundstlick Kat. Nr. 1392
entwickelt werde, zeigt, dass bei einer Ubernahme der Gebau-
delage eine nordseitige Erschliessung nicht zweckmassig er-
stellt werden kénnte. Der Zugang wiirde sehr nahe an die Fas-
sade zu liegen kommen und wirde damit auch die Verkehrs-
sicherheit einschranken. Fur eine zweckmassige Erschliessung
ware es notwendig, dass der Ersatzbau von Versicherungs-Nr.
584 um rund ca. 10° von der Grenze abgerlckt werden kdnnte.
Der o6ffentlich aufgelegte Art. 12 Abs. 1 rev. BZO lasse zwar ge-
ringfligige Abweichungen im Zusammenhang mit den aufge-
zahlten Sachverhalten zu. Es sei aber unklar, ob eine verhalt-
nismassige Verschiebung des Gebaudekubus, wie oben be-
schrieben, mdglich ware. Damit diesbezliglich mehr Spielraum
bestehe, soll die Aufzéhlung wie beantragt erweitert werden.

Das Anliegen wird teilweise bericksichtigt.

Abweichungen bei Bauten des Kernzonen-Typs A kdnnen auch
aus Grinden einer optimierten Erschliessung notwendig sein.
Die Umschreibung "haushalterische Nutzung des Bodens" er-
scheint dem Gemeinderat jedoch nur schwer greifbar und kann
daher als Abweichungsgrund nicht herangefiihrt werden.

Der Artikel wird auch unter Berticksichtigung eines Antrags aus
der kantonalen Vorpriifung folgendermassen angepasst:

Geringfligige Abweichungen kénnen bewilligt oder angeordnet
werden, wenn dies im Interesse der Hygiene, des Ortsbild-
schutzes, der Verkehrssicherheit, einer optimierten Erschlies-
sung, der Landwirtschaft oder des Gewasserraums liegt."

Es wird die explizite Erlaubnis von Warmepumpen in Art. neu
28 BZO gefordert.

Warmepumpen seien nachhaltig und zukunftsorientiert. Es
gebe keine zwingenden Griinde, diese in Kernzonen generell
verbieten zu mussen. Fir eine Energiestadt sei solch ein gene-
risches Verbot von Warmepumpen schlicht unverstandlich.
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Entscheid

Begriindung

Einwendung 4
Art. neu 33, Dachgeschosse
in Wohnzonen

Entscheid

Begriindung

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Artikel wird daher unter Berlicksichtigung eines Antrags
aus der kantonalen Vorprifung folgendermassen angepasst:

"Nach aussen in Erscheinung tretende Dach-, Fassaden- und
Gartenantennen sind in der Regel nicht zulassig. Warmepum-
pen sind im bestehenden Gebaude oder aber mit einer geeig-
neten Verschalung zu erstellen.”

Auf die Zulassung von zwei Dachgeschossen bei Bauten mit
Satteldachern innerhalb von Wohnzonen ist zu verzichten. Im
Gegenzug ist die Ausnutzungsziffer aller Wohnzonen um 5 %-
Punkte zu erhéhen.

Grundsatzlich werde eine Verdichtung nach innen angestrebt.
Mit der Schaffung der Moéglichkeit zur Erstellung eines zweiten
Dachgeschosses werde jedoch die Qualitat der Wohnlage Rus-
sikon massiv gestoért und das Siedlungsbild erheblich verandert.
Die bestehenden Einfamilienhausstrukturen wirden durchwegs
Bauten mit maximal einem Dachgeschoss und damit Baukdrper
mit gedrungenen Satteldachern aufweisen. Dies ermégliche der
Mehrheit der Bewohner, dank der ausgepragten Hanglage der
Gemeinde, den Blick in die Berge — welcher die Gemeinde aus-
zeichnet und als Wohnort attraktive mache. Mit der Schaffung
der Méglichkeit, ein zweites Dachgeschoss auszubauen, wir-
den viele Grundstlicke aufgrund der hdheren Dacher in der
Fernsicht eingeschrankt.

Es sei mit anderen Massnahmen eine innere Verdichtung anzu-
streben. Mit einer erhéhten Ausniitzungsziffer kdnnten gréssere
Baukdrper auf den verhaltnismassig grossen Parzellen entwi-
ckelt werden — ein Zusammenschluss benachbarter Grundstu-
cke und den daraus nutzbaren Vorteilen werde sich wohl nur
sehr selten ergeben. Trotzdem kénne so der Blick in die Berge
fur hinterliegende Liegenschaften gewahrt werden. Zudem wer-
de mit einer erhdhten Ausnitzungsziffer wohl eher ein Ersatz-
neubau anstelle einer Renovation von Liegenschaften erreicht.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Dacher diirfen bei einer Dachneigung von 45° bereits heute
eine maximale Firsthéhe von 7 m aufweisen (§ 280 PBG), un-
geachtet dessen, ob sie fir die Wohnnutzung angerechnet wer-
den dirfen. An dieser Vorgabe wird nichts gedndert. Der Ge-
meinderat ist jedoch der Ansicht, dass Dachgeschosse, welche
nach dieser Vorgabe entstehen, auch genutzt werden durfen.

An den Hanglagen ist der Blick in die Berge fir die hinterliegen-
den Gebaude indes mittels Aussichtsschutzbereichs gesichert.
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Einwendung 5
Neue Wohnzone mit
Gewerbeerleichterung

Entscheid

Begriindung

Einwendung 6

Zu Art. neu 50, Abstand fur

Klein- und Anbauten

Es sei eine neue "Wohn- und Gewerbezone WG4" oder "Ge-
werbezone mit Wohnerleichterung GW4" mit so oder so min-
destens 4 Vollgeschossen mit einer Geschosshéhe von maxi-
mal 3.50 m mit zusatzlichem Dachgeschoss (Attikageschoss),
oder einer maximalen Gesamthdhe von 15.50 m mit Einschluss
des Wohnanteils, vorzusehen; mithin einfachheitshalber eine
Gewerbezone mit Wohnerleichterung mit einem effektiven Ge-
werbeanteil von mindestens 55 %, einer Gesamthohe von ma-
ximal 15.50 m und einer Mehrausnutzung von mindestens 25 %
gegeniber der heutigen Zonierung in der Gewerbezone festzu-
legen.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Es besteht keine Notwendigkeit flr eine zusatzliche Gewerbe-
zone mit erhdhter Ausnutzung und 45 % Wohnanteil. Die heuti-
gen Zonentypen sind ausreichend flr eine Strukturierung des
Siedlungsgebiets von Russikon.

Es wird beantragt, folgenden Artikel in die Bau- und Zonenord-
nung der Gemeinde Russikon aufzunehmen: "Klein- und An-
bauten in einer Wohnzone haben einen Abstand von 3.5 m ge-
genuber Strassen und Platzen einzuhalten. Davon ausgenom-
men und entsprechend abstandsfrei zulassig sind Klein- und
Anbauten, welche bei einer verkehrsberuhigten Strasse erstellt
werden sollen und welche die 6ffentlichen Interessen nicht tan-
gieren."

Viele Familien in der Gemeinde hatten aufgrund der topografi-
schen Verhaltnisse ihrer Hauser, z.B. Hanglage, keine Méglich-
keit, geeignete Unterstande flr ihre Fahrzeuge seitlich an ihre
Hauser zu bauen. Die Mobilitat der Bevdlkerung habe sich stark
gesteigert und es bestehe ein Bedurfnis, die zunehmende An-
zahl von Fahrzeugen witterungsgeschiitzt aufzubewahren. Die
einzige bestehende Mdglichkeit ware, solche Unterstande vor
die betroffenen Hauser zu bauen, was aber aufgrund der gel-
tenden Bau- und Zonenordnung nicht méglich sei. Der Entwurf
der neuen Bau- und Zonenordnung bericksichtige dieses Be-
dirfnis der Bevdlkerung aber nicht.

§ 265 Abs. 1 PBG gewahre den Gemeinden explizit die M6g-
lichkeit, den Strassenabstand flir oberirdische Gebaude abwei-
chend von § 265 Abs. 1 PBG zu regeln, was in der Gemeinde
Russikon flr Klein- und Anbauten — welche aufgrund ihrer Di-
mension und Ausgestaltung in keiner Weise mit Ein- oder Mehr-
familienhausern, fiir welche die Abstandsbestimmung geschaf-
fen wurde, zu vergleichen seien — umgesetzt werden sollte. Die
Einhaltung eines Abstandes von 6 m gegentber Strassen und
Platzen sei fir Klein- und Anbauten nicht verhaltnismassig,
weshalb diesbeziiglich neu ein maximaler Abstand von 3.5 m
gelten soll. Des Weiteren habe sich gezeigt, dass momentan
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Entscheid

Begriindung

Einwendung 7
Grinflachenziffer

Entscheid

Begriindung

Einwendung 8
Erhohtes Grundmass fir
Wohnraume in Gewerbezone

die Flexibilitat fehlt, wonach in einzelnen Fallen von der Einhal-
tung eines gewissen Strassenabstands abgewichen werden
kénnte, weshalb die neu in der Bau- und Zonenordnung aufzu-
nehmende Bestimmung dies nun erméglichen soll. Bei Klein-
und Anbauten, welchen sich an einer verkehrsberuhigten und
Ubersichtlichen Strasse befinden, bestehe denn auch keine
Notwendigkeit, dass ein Abstand von 3.5 m eingehalten wird,
weshalb diesfalls ein Absehen von einem Abstand von 3.5 m
madglich sein misse und vor allem auch in der Sache angezeigt
sei.

Das Anliegen wird teilweise bertcksichtigt.

Der Gemeinderat teilt die Ansicht, ein Naherbauen an Strassen
und Platzen flr Klein- und Anbauten zu ermdglichen. Abstands-
lose Klein- und Anbauten sind jedoch aus Sicht des Unterhalts
und der unterirdischen Werkleitungen problematisch. Zudem
handelt es sich bei der vorgeschlagenen Formulierung "ver-
kehrsberuhigte Strassen" um eine wenig greifbare Regelung.

Artikel 50 wird folgendermassen erganzt:

"In allen Zonen haben sie einen minimalen Abstand von 2 m
gegeniber kommunal rechtsgenligend ausgebauten Strassen
und Platzen einzuhalten, sofern die Anliegen des Ortsbildschut-
zes sowie der besonderen Aussenraume berticksichtigt wer-
den. Auskragende Gebaudeteile dirfen dabei maximal 0.5 m in
den Abstandsbereich ragen."

Artikel 52 wird entsprechend ebenfalls angepasst:
"Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten resp. -bauteile
im Strassenabstand haben einen minimalen Abstand von 2 m
gegeniber Strassen und Platzen einzuhalten. Davon ...."

Es sei in Art. neu 42 eine Grunflachenziffer von 5 % (anstatt
von 10 %) festzulegen.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Die vorgeschlagene Festlegung von 10 % Grunflachenziffer

wird, auch im Hinblick auf die Versickerung, fiir ein Industrie-
resp. Gewerbegebiet als angemessen erachtet. Zu beachten
gilt auch, dass es dabei um die minimalere der bestehenden
Festlegungen handelt.

Wird Einwendung Nr. 5, welche eine neue Wohnzone mit Ge-
werbeerleichterung WG4 fordert, nicht berticksichtigt, sei even-
tualiter in Art. neu 43 (Wohnraume in Gewerbezonen) ein ge-
geniiber dem Entwurf (nur 250 m? = 2 Wohnungen) ein auf
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Entscheid

Begriindung

Einwendung 9
Umzonung Wettstein

Entscheid

45 % der massgebenden Gewerbenutzflache erhéhtes Grund-
mass der Nutzung fir Wohnraume festzulegen.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Eine Erhéhung des Grundmasses fur Wohnraume auf 45 % der
Betriebsflache ohne Beschrankung der maximale Geschoss-
flache ist in der Gewerbezone nicht zielfihrend. Kann beinahe
die Halfte der Geschossflache fir Wohnen genutzt werden,
kommt dies einer Umgehung der Zonendefinition gleich. Sollte
in einem Gebiet ein Wohnanteil von 45 % zulassig sein, ware
dieses Gebiet in eine Wohnzone mit Gewerbeerleichterung um-
zuzonen.

Zu beachten gilt auch, dass gemass der kantonalen Vorprifung
die vorgesehene maximale Geschossflache von 250 m? als zu
hoch erachtet wird und entsprechend reduziert werden sollte.

9.2.2 Einwendungen zum Zonenplan

Es wird beantragt, das von den Einwendungsstellern gepach-
tete Land der Gemeinde Russikon auf der Parzelle Kat. Nr.
1474 von der "Zone fur 6ffentliche Bauten" in die "Wohnzone
mit Gewerbeerleichterung WG2" umzuzonen.

Basierend auf der "Vereinbarung eines prekaristischen Verhalt-
nisses" vom 24. August 2006 werde Land der Gemeinde Rus-
sikon als Garten genutzt, da ein Kauf bisher aufgrund der Zo-
nenzugehdrigkeit nicht moéglich war. Eine Umzonung wiirde er-
mdglichen, dass die Gemeinde das Land verkaufen kdnnte.
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Das Anliegen wird nicht bericksichtigt.
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Begriindung

Einwendung 10
Aussichtsschutz Platten

D betroffene Signatur

Entscheid

Begriindung

Bei den entsprechenden Flachen handelt es sich um Langzeit-
reserven fir die Schulanlage. Diese kénnen bis zum Vorliegen
eines Nutzungsbedarfs durch die Schule wie bis anhin als Gar-
ten genutzt werden. Ein solcher Nutzungsbedarf ist momentan
nicht absehbar. Eine Umzonung und ein Verkauf ist jedoch
nicht im Interesse der Gemeinde.

Die Uberlagernde Festlegung Aussichtsschutz Platten ist er-
satzlos zu streichen.

Diverse Baume im Perimeter des Aussichtschutzes Platten wiir-
de seit Jahren in die Schutzzone ragen. Eine bauliche Ein-
schrankung der Gebaudehoéhe sei nutzlos, wenn die daneben
wachsenden Baume nicht unter der Schere gehalten werden
muassen. Unter Kapitel 2.3 des erlauternden Berichts gemass
Art. 47 RPV, werde unter Punkt "Landschaft" sogar festgehal-
ten, dass die Aussicht weder durch Vegetation noch durch bau-
liche Massnahmen beeintrachtigt werden darf.

Die Gemeindebehotrde habe bis heute den am 3. April 1996
festgelegten Aussichtsschutz Platten in Bezug auf die Vegetati-
on nicht um- und insbesondere nicht durchgesetzt. Daher sei
auf den Aussichtsschutz Platten ersatzlos zu verzichten.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Die unverbaute Ausschicht in die Berge ist ein wichtiges Merk-
mal sowohl der Wohnzonen an den Hanglagen wie auch des
Erholungsgebiets rund um das Siedlungsgebiet von Russikon.
An den festgesetzten Aussichtsschutzbereichen wird daher
festgehalten.

Die Gemeinde wird die fehlbaren Grundeigentimer auffordern,
den Aussichtsschutz zu respektieren und die erforderlichen
Massnahmen umzusetzen.
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Einwendung 11
Gestaltungsplanpflicht
Zentrum

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Im Kapitel 5 Zonenplan wird flr das Gebiet im Zentrum von
Russikon eine Gestaltungsplanpflicht vorgeschlagen. Dieser
Perimeter ist um die Grundstiicke stiddstlich der Rosengasse
inklusive des Altersheims Rosengasse sowie des ehemaligen
Kindergartens Rosengasse bis zur Poststrasse zu erweitern.

Die in der Einwendung erwahnten Parzellen seien auch dem
Zentrum von Russikon zuzuordnen und von wesentlichem 6f-
fentlichem Interesse. Damit kdnne sichergestellt werden, dass
eine Gesamtschau in diesem Gebiet und eine zukunftsgerich-
tete Planung eingeleitet werden kann.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Die Festsetzung des Gestaltungsplanperimeters erfolgte im
Rahmen eines Zwischenentscheides im QP Russikon Oberdorf
am 3. Mai 2017 durch den Gemeinderat. Diese wurde nicht an-
gefochten. Es macht daher Sinn, auch die GP-Pflicht im Zonen-
plan entsprechend dem GP-Perimeter festzulegen.

Bei der Perimeterfestlegung wurde die Variante mit Altersheim
Rosengasse geprift. Massgeblich fir die Perimeterfestlegung
war die Machbarkeit eines Richtprojektes, welches fir die GP-
Erarbeitung zwingend notwendig ist. Zum heutigen Zeitpunkt ist
man von Seite IKA Rosengasse noch nicht soweit, dass ein
Richtprojekt fir die kiinftige Entwicklung festgelegt werden
kann. Die Entwicklung der privaten Grundstlicke soll vorwarts-
getrieben werden. Die Grundeigentiimer (Dorfgenossenschaft
und Gemeinde) sind sich einig. Die Entwicklung der IKA Rosen-
gasse kann jedoch erst dann weitergeplant werden, wenn sich
Betreiber und die Grundeigentimer Uber die langfristige Ent-
wicklung einig sind.
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Einwendung 12
Aufzonung Bettelacher

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Im Kapitel 5 Zonenplan soll das Gebiet Bettelacher neu der
zweigeschossigen Wohnzone W2 zugeordnet werden. Auf
diese Aufzonung ist zu verzichten und die Zone ist weiterhin der
W1 zuzuordnen.

Die Begriindung im erlauternden Bericht, dass durch die Aufzo-
nung in die zweigeschossige Wohnzone W2 ein fliessender
Ubergang zur benachbarten Wohnzone W2 erreicht werden
soll, sei nicht stichhaltig. Exakt die bestehende Unterteilung in
die beiden Zonen W1 und W2 hin zum Landwirtschaftsland er-
gebe diesen fliessenden Ubergang aus der Landwirtschafts-
zone in das Siedlungsgebiet. Zudem werde so flr das Gebiet
zwischen der Eggwiesstrasse und Im Berg eine Abwertung fest-
gestellt, da die Weit- bzw. Aussicht in dieser Zone eingeschrankt
werde. Eine Verbesserung aus raumplanerischer Sicht sei frag-
wurdig.

Die Anderung der Zonen stehe auch im Widerspruch zur Ableh-
nung der Einwendung 4 (Im Kapitel 8 Mitwirkung), wo gemass
Zitat folgender Umstand zutreffen soll: "Eine zusatzliche Ver-
dichtung ist in diesem Gebiet nicht zweckmassig. Die Zunahme
der Bevoélkerung soll hauptsachlich auf die zentralen Bereiche
von Russikon Dorf konzentriert werden." Es lasse sich wohl
nicht von der Hand weisen, dass die Lage des Gebiets Bettel-
acher — wie auch das Gebiet im Rebenacher — nicht als zentra-
ler Bereich von Russikon Dorf bezeichnet werden kénne.
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Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Beim Gebiet Bettelacher handelt es sich gemass Strukturana-
lyse um ein kinftiges Entwicklungsgebiet. Da in den nachsten
Jahren weder substanzielle Einzonungen noch gréssere Ver-
dichtungen in den Weilern méglich sind, wird die klinftige Ent-
wicklung grésstenteils in den bestehenden Bauzonen von Rus-
sikon abzufangen sein. Die massvolle Aufzonung dieses Ge-
biets erscheint daher zweckmassig. Aufgrund der topografi-
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Einwendung 13
Reservezone Madetswil

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

schen Lage ist der Ubergang zwischen Bau- und Landwirt-
schaftszone zudem nicht gut einsehbar. Der Siedlungsrand ist
dennoch sensibel zu gestalten, wobei bei Neubauprojekten ein
besonderes Augenmerk darauf zu richten ist.

Im Kapitel 5 Zonenplan soll eine Teilflache der Parzelle Kat. Nr.
412 (neu 1826) in Madetswil der Kernzone zugeordnet werden.
Die Parzelle weist eine Gesamtflache von ca. 6'500 m? auf. Die
Parzelle Kat. Nr. 412 der Reservezone ist gesamthaft einzuzo-
nen und mit einer Gestaltungsplanpflicht zu belegen. Die bean-
tragte Teilflache von 2'400 m? soll der Kernzone, die Restflache
der Wohnzone W2 zugeordnet werden. Ebenfalls soll die Par-
zelle Kat. Nr. 2204, welche der Reservezone zugeteilt ist, einer
nutzbaren Zone zugeteilt werden.

Mit der gesamthaften Einzonung und der Auferlegung einer Ge-
staltungsplanpflicht kénne erreicht werden, dass flr dieses Ge-
biet eine strukturelle und gestalterische Qualitat sichergestellt
ist. Mit der Einzonung der Parzelle Kat. Nr. 2204 werde zudem
auch die heutige Nutzung legitimiert.

|
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>

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Gemass kantonaler Vorprufung sind in Russikon keine Einzo-
nungen zulassig, welche zu baulichem Wachstum fiihren. Die
Genehmigungsfahigkeit einer Einzonung der gesamten Reser-
vezone wird daher als eher gering beurteilt.

Der Gemeinderat halt daher an seiner Vorlage fest, nur den be-
reits mit Wohnbauten bebauten Teilbereich der Parzelle einzu-
zonen. Dabei gilt es gemass Antrag des ARE zudem zu beach-
ten, dass in den Uferstreifen geméass Ubergangsbestimmungen
GSchG des eingedolten Dorfbaches maoglichst keine Bauzone
ausgeschieden wird.
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Einwendung 14

Einzonung Wettsteinstrasse

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Die Parzelle Kat. Nr. 2269 befindet sich in der Landwirtschafts-
zone und grenzt an der Sldseite mit einer Anstosslange von
ca. 40 m an die Wettsteinstrasse. Auf einer Bautiefe von ca.
28 m ist eine Flache von ca. 1000 m? neu der Wohnzone W1
zuzuordnen.

Mit der Wettsteinstrasse sei die Erschliessung der neu geschaf-
fenen Parzelle bereits sichergestellt. Es bestehe so die Mog-
lichkeit ohne Bodenverlust flr Erschliessungsmassnahmen,
attraktives Bauland zu schaffen. Zudem handle es sich um eine
geringflgige Erweiterung des Siedlungsgebietes, wenn die
landwirtschaftliche Flache eingezont wird. Das Land sei nicht
als Fruchtfolgeflache ausgeschieden. Dem Gedanken einer
Verdichtung des Dorfes werde Rechnung getragen.

Im Weiteren kénnte geprift werden, ob entlang der heutigen
Siedlungsrander von Russikon (z.B. entlang der Plattenstrasse)
eine Bautiefe als Ersatz fir die ebenfalls beantragte Aufhebung
der Reservezonen in Madetswil und Wilhof dienen kénnte.

J T umns

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Die Entwicklung in den nachsten Jahren soll in erster Linie tGber
innere Verdichtung erfolgen. Mittelfristig sind Einzonungen zwar
denkbar, dabei kann es sich jedoch nicht um solch kleinraumige
Einzonungen handeln, da diese keinen wesentlichen Beitrag
zur Entwicklung leisten kénnen.

Zudem ist zu beachten, dass es sich bei der beantragten Fla-
che nicht um Siedlungsgebiet gemass kantonalem Richtplan
handelt. Der Gemeinderat hat die Mdglichkeit einer Einzonung
schon bei verschiedenen ahnlichen Situationen Uberprift und
musste feststellen, dass diese rechtlich leider nicht mdglich
sind. Die Genehmigungsfahigkeit wird daher auch in diesem
Falls als schlecht einschatzt.
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Einwendung 15 Die Reservezonen im Gebiet Latten (zwischen der Blasimuhle-
Aufhebung Reservezonen strasse und der Ludetswilerstrasse in Madetswil) und im Wilhof
(nérdlich der Hombergstrasse) sind ersatzlos zu streichen.

Die Reservezone Latten weise eine Flache von ca. 30'000 m?
auf und liege vollstandig ausserhalb des im kantonalen Richt-
plan bezeichneten Siedlungsgebiets. Das Gebiet Latten sei zu-
dem teilweise als Fruchtfolgeflache eingetragen. Im Weiteren
sei es in Madetswil nicht moglich, die Glter des taglichen Be-
darfs einzukaufen. Auch die Erschliessungsqualitat mit dem
offentlichen Verkehr sei nur der Kategorie E zuzuordnen.

Die Reservezone im Wilhof weise eine Flache von ca. 8'000 m?
auf und liege ebenfalls vollstdndig ausserhalb des im kantona-
len Richtplan bezeichneten Siedlungsgebiets. Der Weiler weise
keine Méglichkeit auf, Glter des taglichen Bedarfs einzukaufen
und sei nicht mit dem 6ffentlichen Verkehr erschlossen (Er-
schliessungsqualitat Kategorie E, grosser Hohenunterschied
zwischen der Haltestelle an der Hauptstrasse nach Pfaffikon
und dem Wilhof).

D betroffener Bereich

Entscheid Das Anliegen wird berucksichtigt.
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Begriindung

Einwendung 16
Umzonung Kat. Nr. 705

D betroffener Bereich

Entscheid

Das ARE hat ebenfalls das Anliegen formuliert, dass die im Zo-
nenplan als Reservezonen bezeichneten Flachen, welche sich
jedoch nicht im Siedlungsgebiet gemass kantonalem Richtplan
befinden, aufgehoben werden.

Es wird beantragt, dass eine Neubeurteilung in Sachen Umzo-
nungsantrag der Parzelle Kat. Nr. 705, welcher am 20. Juli
2015 gestellt und als Einwendung Nr. 4, Seite 41 im Erlaute-
rungsbericht abgelehnt wurde, stattfindet.

Mit der Ablehnung sei man aus den folgenden Griinden nicht
einverstanden:

*  Grundsatzlich fordere das neue Raumplanungsgesetz eine
bessere Ausnutzung und verdichtetes Bauen, was mit der
Einwendung unterstitzt werde.

* Die Parzelle liege in Bezug auf die obere Gebaudezeile in
der Zone W1 etwas vertieft und grenze stdlich und west-
lich an die Zone W2. Mit der nérdlichen Begrenzung zur
Schlatterstrasse sei es die einzige Zwischenparzelle in der
Zweiparzellenreihe der W2.

*  Der Bericht flhre nicht aus, warum die Verdichtung auf die-
ser Parzelle nicht zweckmassig sein soll und warum dies
aus raumplanerischer Sicht keine Verbesserung bringen
soll. Er weise lediglich darauf hin, dass die Verdichtung
hauptsachlich in den zentralen Bereichen vorgesehen sei.
Dies schliesse jedoch eine Verdichtung, insbesondere in
der Nahe des Kerns, nicht aus.

* Die optimale Lage der Parzelle mit kurzer Distanz zur
Schule und Anbindung zum OV wére ein weiterer Grund,
eine Umzonung zu unterstitzen.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.
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Begriindung

Einwendung 17
Umzonung Tfiwis

D betroffener Bereich

Entscheid

Mit der Aufzonung einer einzelnen Parzelle kann keine mass-
gebliche Verdichtung erreicht werden. Das Wohngebiet W1
wurde daher als Gesamtes betrachtet, wobei kein Aufzonungs-
bedarf ausgemacht werden konnte.

Es wird beantragt, die Bau- und Zonenordnung vom 3. April
1995 mit den seitherigen Anderungen sowie gemass dem Ent-
wurf der aktuellen 6ffentlichen Auflage dahingehend zu andern,
dass in der ganzen derzeitigen Gewerbezone "Tfiwis/Schick-
mattweg" nebst gewerblicher Nutzung auch Wohnungen erstellt
und bewirtschaftet werden dirfen.

Es sei dementsprechend anstelle der derzeitigen Gewebezone
neu eine "Wohn- und Gewerbezone" oder eine "Gewerbezone
mit Wohnerleichterung" festzusetzen, wobei der jeweils zulas-

sige maximale Wohnanteil noch zu bestimmen ware.

Zur Behandlung der Einwendung sei eine Einwendungsver-
handlung mit Augenschein vor Ort mit dem Gemeinderat Russi-
kon durchzufiihren; eventualiter auch eine Einwendungsver-
handlung mit dem Gemeinderat Russikon im Gemeindehaus.

Diesbeziiglich wird beantragt, die Verabschiedung durch den
Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung und die
Gemeindeversammlung um einige Monate nach hinten zu ver-
schieben.

Der auf S. 39 des erlauternden Berichts gemass Art. 47 RPV
beabsichtigte weitere Zeitplan werde als zu ambitidés betrachtet
fur eine grindliche und abgestimmte Priifung und Interessen-
abwagung aller Einwendungen aus der 6ffentlichen Auflage.

Das Anliegen wird nicht bertcksichtigt resp. ist nicht Bestandteil
der Revisionsvorlage.
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Begriindung

Einwendung 18
Umzonung Waldweg

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Die bestehenden Arbeitsplatze in Russikon sind wichtig fiir ein
ausgewogenes Verhaltnis zwischen Einwohnern und Arbeits-
platzen. Die Gewerbezone soll daher erhalten bleiben.

Die Gemeindeversammlung wird unabhangig des vorgesehe-
nen Zeitplans natlrlich erst dann durchgefiihrt, wenn alle Ein-
wendungen und Antrage aus Sicht der Gemeinde zielfihrend
behandelt werden konnten.

Es wird beantragt, die Bauzonengrenze so anzupassen, dass
sich der Waldweg (Kat. Nr. 3355) nicht mehr in innerhalb der
Bauzone befindet.

Wahrscheinlich wurde im Zusammenhang mit der Melioration
die Wegparzelle so verandert, dass nun 25 m? falschlicherweise
der Bauzone zugeordnet sind. Dies sollte korrigiert werden.

(T IRV o

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die Zuteilung eines Waldwegstiickes zur Bauzone ist nicht
zweckmassig und daher zu beheben.
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Einwendung 19

Zonengrenze Gemeindehaus

D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Einwendung 19
Anpassung Grundflachen
Versicherungs-Nr. 584,
Wilhof

Entscheid

Begriindung

Nach den Strassen- und Umgebungsarbeiten im Bereich des
Gemeindehauses wird nun die Parzellierung den neuen Gege-
benheiten angepasst. Gleichzeitig soll auch die Zone fir &ffent-
liche Bauten angepasst werden.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Eine Anpassung der Zonierung an den gebauten Bestand ist
sinnvoll.

9.2.3 Einwendungen zu den Kernzonenplanen

Das Wohnhaus Versicherungs-Nr. 584 sei nur im Umfang des
urspringlichen Gebaudes ohne den Anbau als Bautyp A zu be-
lassen. Die rund 40 m? Grundflache der Erweiterung/des An-
baus ist der Scheune Versicherungs-Nr. 585 zuzuweisen.

Wie im Gutachten der IBID dargelegt, sei der westliche Hausteil
spater angebaut worden und gehdére nicht zum urspringlichen
Gebaude. Fir die Planung solle der Spielraum offenbleiben,
dass sich ein Ersatzbau am herkdmmlichen Gebaudekubus oh-
ne Anbau orientiert. Aus Sicht des Ortsbildes erscheine dies
ohne Weiteres vertretbar zu sein, zumal fir die Fassung des
Strassenraums die Lage des Gebaudes gegentber der Strasse
wichtig sei und nicht die Lange in den rickwartigen Raum.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

In Anbetracht des vorliegenden Gutachtens spricht nichts ge-
gen eine Verlagerung der zuldssigen 40 m? des bestehenden
Anbaus auf die Scheune.
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Einwendung 20
Anpassung Grundflachen
Versicherungs-Nr. 585,
Wilhof

Entscheid

Begriindung

Einwendung 21
Ausniitzungsziffer flr
Versicherungs-Nr. 428,
Sommerau

Die Grundflache der Scheune Versicherungs-Nr. 585 ist von

90 m? auf 120 m? zu erhdhen. Wird die Liegenschaft Versiche-
rungs-Nr. 584 als Bautyp A auf die urspringliche Flache redu-
ziert, soll diese reduzierte Flache im Umfang von 40 m?, zusatz-
lich zur erhéhten Grundflache, der Scheune zugewiesen wer-
den. Szomit erhoht sich die Flache der Scheune auf insgesamt
160 m*.

Die im Kernzonenplan eingetragene Flache von 90 m? stelle fiir
einen kernzonentypischen Baukdrper eine zu geringe Grundfla-
che dar. Mit der Erhéhung des Grundmasses kdnnten zudem
mindestens 2 Wohneinheiten erstellt werden, was im Interesse
der Innenentwicklung und dem haushalterischen Umgang mit
dem Boden liegt.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Bei einer Erhéhung der Grundflache auf 120 m? und einem
zusatzlichen Transfer von 40 m? des Anbaus kann die heutige
Scheune verdoppelt werden. Dies jedoch ohne zusatzliche
Wohneinheiten zu schaffen.

Es wird beantragt, dass dem Schopf mit der Versicherungs-Nr.
428 auf der Parzelle 2465 eine Ausnltzungsziffer zugeordnet
wird.

Der Schopf verflige bis zum heutigen Datum Uber keine Aus-

nlatzungsziffer, obwohl er sich in der Kernzone K1 befinde und
augenscheinlich alter als andere Gebaude in der Siedlung sei.
Es scheine, als handelt es sich dabei um ein Versaumnis aus

friheren Revisionen des Zonenplans/der Zonenordnung.

Der Eigentimer strebe eine bauliche Nutzbarmachung des
Schopfs an. Eine Begehung mit einem Architekten habe besta-
tigt, dass sich dieser Schopf in die Kérnung der Siedlung "Som-
merau" einfige und dass das Gebaude mit einem vertretbaren
finanziellen Aufwand nutzbar gemacht werden kdnne, voraus-
gesetzt, dass dies aus regulatorischer Sicht mdglich sei. Eine
Zuordnung einer Ausnltzungsziffer ware wiinschenswert, da
damit die Aufwendung von Unterhaltskosten fiir die ansehnliche
Erhaltung des Gebaudes erheblich erleichtert wiirde, dem vom
Gesetzgeber angestrebten haushalterischen Umgang mit der
Ressource Boden entsprochen, sowie die Gestaltung der Som-
merau sudlich der Hohenstrasse abgeschlossen und aufgewer-
tet wirde.
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D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Einwendung 22
Bautypzuordnung, Wilhof

Summerau

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Der Weiler Sommerau befindet sich nicht im Siedlungsgebiet
gemass kantonalem Richtplan. Die bestehende Kernzone ist
daher als Weilerkernzone zu verstehen.

Gemass kantonaler Vorprifung darf bei Veranderungen an
einem bestehenden Weilerkernzonenperimeter bzw. an beste-
henden Weilerkernzonenbestimmungen kein zusatzliches
Wohnpotenzial geschaffen bzw. keine zusatzlichen Entwick-
lungsmoglichkeiten gewahrt werden.

Das Wohnhaus Assek.-Nr. 593 auf Kat. Nr. 234 sei als Bautyp
B mit einer Grundflache von weiterhin 150 m? zu belassen und
nicht neu als Bautyp A festzulegen.

Das bestehende zweigeschossige Einfamilienhaus mit ange-
bautem Schopf weise keine besonderen Merkmale auf, die eine
neue Zuweisung zum Bautyp A rechtfertigen wirden. Die Ge-
baudegrundflache sei wesentlich kleiner als jene der umliegen-
den Gebdude. Gemass Art. Neu 13 BZO durfen Gebaude vom
Bautyp A nur unter Beibehaltung des Gebaudeprofils und der
Erscheinung (Lage, dussere Grundrissabmessungen, kubische
Gestaltung, ortstypischer Ausbildung der Fassaden und des
Daches) umgebaut oder ersetzt werden. Dies flihre dazu, dass
die heutige Gebaudegrundflache des Wohnhauses mit rund

88 m? eingefroren wiirde. Heute sind aber 150 m? Grundflache
zulassig. Bei einem zweigeschossigen Gebaude wiirde dies zu
einer Geschossflachenreduktion von rund 124 m? fihren, was
nicht hingenommen werden kénne. Diese Einschrankung gehe
zu weit und stelle eine unakzeptable wirtschaftliche Einbusse
dar. Zudem erschwere diese neue Festlegung einen zeitgemas-
sen Neubau, weshalb darauf zu verzichten sei.

Im rechtsglltigen Erganzungsplan, Kernzone Wilhof, ist auf dem
Grundstiick eine Gebaudegrundfliche von 150 m? zugelassen.
An dieser Festlegung sei festzuhalten.
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D betroffener Bereich

Entscheid

Begriindung

Einwendung 23
Besondere Aussenraume,
Rumlikon

|:| betroffener Bereich

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Das Wohnhaus Assek.-Nr. 593 befindet sich im kommunalen
Inventar der schitzenswerten Bauten. Aus diesem Grund wur-
de vorgeschlagen, das Gebaude neu dem Bautyp A zuzuteilen.
Die damit einhergehende Entwicklungseinschrankung scheint
jedoch nicht gerechtfertigt, insbesondere im Falle einer allfalli-
gen spateren Inventarentlassung.

Es wird die komplette Ausklammerung der Parzelle 1705 aus
der Zonenklasse "Besondere Aussenrdume" gefordert.

Es handle sich hierbei um eine ungerechtfertigte Einschrankung
und Vereinnahmung von privatem Eigentum ohne Gegenleis-
tung.

Man wolle sicherstellen, dass die Planungs-, Finanzierungs-,
und Schatzungsgrundlagen fir Parzelle 1705 sich durch eine
zusatzlich einschrankende Einzonung nicht zu Ungunsten der
Eigentimer verandern. Diese Einzonung komme einer teilwei-
sen Entwertung gleich.
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Entscheid

Begriindung

Einwendung 24
Besondere Aussenrdume,
Russikon

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Als besondere Aussenrdume werden schematisch Bereiche de-
finiert, welche flir das Erscheinungsbild der entsprechenden
Kernzone von grosser Bedeutung sind. Der historische Kern
von Rumlikon spannt sich entlang des Unterdorfs, der Dorf-
strasse und des Tobelackerwegs auf. Die Kreuzungsbereiche
mit den heutigen Kantonsstrassen Russiker-/Theilinger- und
Reitenbach-/Tdsstalstrasse sind dabei wichtige Anfangs- resp.
Endpunkte. Daher sind diese Bereiche im raumlichen Entwick-
lungskonzept auch als aufzuwertende Ortsdurchfahrten be-
zeichnet.

Diese Festlegung stellt nur eine geringfiigige und somit zumut-
bare Einschrankung fir die Grundeigentimer dar.

Im Kapitel 4 Kernzonenplane wird die Berggasse als besonde-
rer Aussenraum bezeichnet. Auf der dstlichen Langsseite des
Restaurants Metzg (Sichtschutzmauer als Einfriedung Garten-
restaurant zum Gebaude der Liegenschaft Dorfstrasse 14) ist
auf diese Bezeichnung/Signatur zu verzichten.

Durch die Bewilligung der Sicht- und Larmschutzwand durch
die Gemeindebehdrde, welche im ehemaligen Strassenraum
der Berggasse zwischen der Dorfstrasse 14 und 20 liegt, sei
der Charakter dieses tatsachlich besonderen Aussenraumes
nachhaltig gestért worden. Aus der Konsequenz der damaligen
Bewilligung und der daraus resultierenden ungeniigenden Ein-
gliederung der Baute bezlglich der historischen Kernzone kén-
ne dieser Bereich wohl nicht als besonderer Aussenraum ge-
kennzeichnet werden.

LY Dbherdorf
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Entscheid

Begriindung

Einwendung 25

Anpassung an GP Zentrum

Entwurf GP Zentrum

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Mit der Festlegung der Berggasse als besonderer Aussenraum
ist nicht nur die Absicht verbunden, diesen Strassenraum zu er-
halten, sondern auch, ihn kinftig zu starken. Bei kiinftigen Pro-
jekten wie beispielsweise dem Gestaltungsplan Zentrum ist da-
mit die Grundlage gegeben, diesem sensiblen Aussenraum
besser Rechnung zu tragen. Dem kommt entgegen, dass es
sich bei der bemangelten Sicht- und Larmschutzwand um eine
provisorische Wand handelt.

Der Gestaltungsplan flr das Zentrum von Russikon liegt im Ent-
wurf bereits vor. Dabei ergeben sich Unstimmigkeiten mit den
Eintragen im entsprechenden Kernzonenplan.

Der Kernzonenplan Russikon Dorf ist entsprechend auf den
Gestaltungsplan anzupassen.
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Entscheid

Begriindung

Anhérung

Antrag 1
Gestaltungsplanpflicht
Zentrum

D betroffener Bereich

Entscheid

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die Abstimmung des Gestaltungsplans mit dem Kernzonenplan
zu diesem Zeitpunkt ist zweckmassig.

9.3  Anhérung

Die Nachbargemeinden Fehraltorf, llinau-Effretikon, Pfaffikon,
Weisslingen und Wildberg sowie die Planungsgruppe Region
Zircher Oberland (RZO) werden zur Anhérung eingeladen.

Die Gemeinde Wildberg und die Region Zirich Oberland haben
die Revision zur Kenntnis genommen und keine Einwande vor-
gebracht. Die Gemeinden Weisslingen und Fehraltorf haben
sich insbesondere zur Gestaltungsplanpflicht Zentrum geaus-
sert. Die angebrachten Antrage werden im Folgenden behan-
delt.

Es wird beantragt, dass der Gestaltungsplanperimeter um min-
destens die Parzellen Kat. Nrn. 1918 und 1920 erweitert wird.

Die aktuelle Nutzung der Parzelle Kat. Nr. 1918 bilde einen in-
tegralen Bestandteil des formulierten Ziels innerhalb der Struk-
turanalyse der Gemeinde Russikon. Der beabsichtigte Transfer
zur Bereitstellung altersgerechter Wohnungen ohne Miteinbe-
zug der vorhandenen Infrastruktur, welche aufgrund des Alters

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.
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Begriindung Die Festsetzung des Gestaltungsplanperimeters erfolgte im
Rahmen eines Zwischenentscheids im QP Russikon Oberdorf
am 3. Mai 2017 durch den Gemeinderat. Diese wurde nicht an-
gefochten. Es macht daher Sinn, auch die GP-Pflicht im Zonen-
plan entsprechend dem GP-Perimeter festzulegen.

Bei der Perimeterfestlegung wurde die Variante mit Altersheim
Rosengasse geprift. Massgeblich fir die Perimeterfestlegung
war die Machbarkeit eines Richtprojekts, welches flr die GP-
Erarbeitung zwingend notwendig ist. Zum heutigen Zeitpunkt ist
man von Seite IKA Rosengasse noch nicht soweit, dass ein
Richtprojekt fir die kiinftige Entwicklung festgelegt werden
kann. Die Entwicklung der privaten Grundstlicke soll vorwarts-
getrieben werden. Die Grundeigentiimer (Dorfgenossenschaft
und Gemeinde) sind sich einig. Die Entwicklung der IKA Rosen-
gasse kann jedoch erst dann weitergeplant werden, wenn sich
Betreiber und die Grundeigentliimer Uber die langfristige Ent-
wicklung einig sind.

Antrag 2 Es wird beantragt, dass im Zuge der Einzonung der Parzellen in

Anbindung o)} den Reservezonen in den Weilern Madetswil und Wilhof die An-

R bindung an den 6ffentlichen Verkehr in Madetswil verbessert
eservezonen wird.

Beide Gebiete weisen heute die Erschliessungsglteklasse E flr
den o6ffentlichen Verkehr auf. Fehraltorf als Standort eines regi-
onalen Bahnhofs mit Park-and-ride-Anlage sowie als Anrainer
der Verbindung Bichelsee—Turbenthal-Volketswil oder llinau-
Effretikon (Autobahnanschluss) trage sehr hohe Lasten durch
den Individualverkehr. Mit einer guten Erschliessung durch den
offentlichen Verkehr solle gewahrleistet werden, dass der moto-
risierte Individualverkehr MIV nicht entsprechend ansteigt.

D betroffene Bereiche
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Entscheid
Begriindung

Stellungnahme ARE

Entscheid

Das Anliegen wird teilweise bericksichtigt.

Das ARE hat das Anliegen formuliert, dass die im Zonenplan

als Reservezonen bezeichneten Flachen, welche sich jedoch

nicht im Siedlungsgebiet geméass kantonalem Richtplan befin-
den, aufgehoben werden. Eine spatere Einzonung wird damit
ausgeschlossen.

9.4 kantonale Vorprifung

Parallel zur 6ffentlichen Auflage wurde die Vorlage dem kanto-
nalen Amt fur Raumentwicklung (ARE) zur Vorprifung einge-
reicht. Das ARE hat mit Vorprifungsbericht vom 16.10.2017 zur
Teilrevision Stellung genommen und darin 55 Antrage und Hin-
weise formuliert, welche im Folgenden behandelt wurden und
gegebenenfalls in die Vorlage einfliessen.

Insgesamt kommt das ARE zum Schluss, dass die Vorlage un-
ter Berlicksichtigung der nachfolgend genannten Auflagen und
Hinweise in ihrer Hauptstossrichtung genehmigungsfahig sei.
Allerdings bestehe aufgrund der zahlreichen Auflagen und Hin-
weise ein entsprechender Uberarbeitungsbedarf, weshalb eine
zweite Vorprufung empfohlen werde.

Es wird keine zweite Vorprifung durchgefihrt.

Die wichtigsten Anliegen des ARE konnten berlcksichtigt und
die Unterlagen entsprechend Uberarbeitet werden. Eine zweite
Vorpriufung wird daher nicht als notwendig erachtet.
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Hinweis 1
Quellenhinweise

Entscheid

Begriindung

Hinweis 2
Bevolkerungswachstum

Entscheid

Begriindung

Hinweis 3
Tabelle Bevolkerungszunah-
me und Bauzonenverbrauch

Entscheid

Begriindung

Hinweis 4
Geschossflachenbedarf

Entscheid

9.4.1 Antrage zur Strukturanalyse und zum
raumlichen Entwicklungsleitbild

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den statistischen Daten
und Planabbildungen im Bericht "Strukturanalysen" Quellenhin-
weise fehlen.

Das Anliegen wird berticksichtigt.
Die Quellenhinweise werden erganzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Seite 11 die Verhaltnis-
zahl zwischen Russikon und der Gesamtbevdlkerung in den
Landschaftsraumen Natur- und Kulturlandschaft gemass ROK-
ZH in Bezug auf den erwarteten Bevdlkerungszuwachs nicht als
Herleitung flr einen Anspruch auf ein bestimmtes Bevolke-
rungswachstum dienen kann.

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.

Beim formulierten Bevolkerungswachstum handelt es sich le-
diglich um ein moégliches Wachstum.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Tabelle "Bevolkerungszu-
nahme und Bauzonenverbrauch" auf Seite 11 in der Mitte ge-
trennt werden sollte, da die Uberschrift der mittleren Spalte
nicht zur untersten mittleren Zelle passt.

Das Anliegen wird berticksichtigt.
Die Tabelle wird entsprechend angepasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch wenn die Bevélkerung
von Russikon pro Kopf nachweislich einen Geschossflachen-
bedarf von 70 m? aufweisen sollte, dieser im gesamtschweize-
rischen Vergleich sehr hohe Wert nicht auf das kiinftige Wach-
stum von Russikon extrapoliert werden kénne. Im Sinne eines
haushalterischen Bodenverbrauchs sei auch in Russikon mit
den gangigen Mittelwerten flr den Geschossflachenbedarf zu
rechnen (ca. 45-55 m?). Dies habe Auswirkungen auf die Aus-
sage auf Seite 14 oben und die beiden Tabellen auf Seite 15
sowie das Einwohner- und Verdichtungspotenzial.

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.
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Begriindung

Hinweis 5
Parkraumplanung

Entscheid

Begriindung

Hinweis 6
Legenden

Entscheid

Begriindung

Hinweis 7
Erhalt ortstypischer
Vorgérten

Entscheid

Begriindung

Hinweis 8
Aussage zum offentlichen
Verkehr

Entscheid

Die Tabellen werden entsprechend angepasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhéhung der Anzahl
Parkplatze auf Seite 38 zur Vorbeugung des Wildparkierens
nicht als zielfuhrend erachtet wird. Viel eher durfte eine durch-
dachte Parkraumplanung mit entsprechenden Massnahmen wie
Markierungen und Beschilderungen dazu beitragen, dass die
Parkierung im 6ffentlichen Raum geordnet ablauft.

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.

Die geplante zentrale Parkierungsanlage kann sicherlich dazu
beitragen, dass gerade in der Kernzone weniger wildparkiert
werden muss. Selbstverstandlich handelt es sich dabei jedoch
nur um eine Massnahme. Eine Parkraumplanung ist angedacht.

Es wird angeregt, die Abbildungen auf Seite 20 und 21 mit
Legenden zu versehen.

Bei den kleinen Abbildungen auf Seite 21 handelt es sich um
einen Zusammenzug der Abbildungen auf den vorhergehenden
Seiten, welche allesamt mit Legenden versehen sind, soweit
dies zweckmassig ist.

Die Abbildungen werden entsprechend erganzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Formulierung zum Erhalt
der ortstypischen Vorgarten als Vorschrift in der Bau- und Zo-
nenordnung verankert werden kénnte. Zudem wird empfohlen,
den Bericht gemass Art. 47 RPV im Sinne des Berichtes zur
Strukturanalyse zu scharfen.

Das Anliegen ist bereits resp. wird berlicksichtigt.

Mit der Festlegung von besonderen Aussenraumen wird der
Erhalt und die Starkung dieser Bereiche Uber die in PBG § 238
und den Kernzonenvorschriften hinaus zusatzlich gesichert.

Der Bericht wird dahingehend noch erganzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Festlegung der Entwick-
lungsziele in den Leitsatzen insbesondere beim Langsamver-
kehr aus Sicht des Amts fiir Verkehr begrisst wird. Jedoch feh-
le aus verkehrlicher Sicht eine Aussage zur Verbesserung des
Modalsplits zugunsten des 6ffentlichen Verkehrs.

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.
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Antrag 9

Zu Art. neu 12 und neu 18,
Gewasserraum,
Hochwasserschutz

Entscheid

Begriindung

Antrag 10
Harmonisierung der
Baubegriffe

Entscheid

Begriindung

Antrag 11
Zu Art. neu 3 Vermessung

9.4.2 Antrage zur BZO

Es wird beantragt, dass um Unklarheiten dem Ubergeordneten
Recht gegenilber zu vermeiden, Art. 12 (Bautyp A) und Art. 18
(obligatorische Fassadenlinie und dusserste mégliche Fassa-
denlinie) der Bau- und Zonenordnung dahingehend erganzt
werden, dass bei Um- und Ersatzbauten geringfligige oder be-
deutende Abweichungen vom Gebaudeprofil (Lage, Stellung
etc.) auch im "Interesse des Gewasserraums" (namentlich Ge-
wahrleistung Hochwasserschutz, Zuganglichkeit zum Gewasser
zu Unterhaltszwecken) mdéglich sind.

Das Anliegen wird berticksichtigt.
Die beiden Artikel werden entsprechend angepasst.

Es wird beantragt, in den Vorschriften zu erganzen, welche Ge-
setzesfassung beim Ubergeordneten kantonalen Recht zur An-
wendung kommt.

Der Kanton Zrich sei der interkantonalen Vereinbarung tber
die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) nicht beigetreten.
Das Planungs- und Baugesetz (PBG) sei aber mit Beschluss
des Kantonsrats Nr. 5059/2014 an die Begriffsdefinitionen ge-
mass IVHB angepasst worden. Die Anderung sei seit 1. Marz
2017 in Kraft. Die Gemeinden hatten bis am 28. Februar 2025
Zeit, ihre BZO an die neuen Baubegriffe anzupassen.

Die Gemeinde Russikon verwende im Rahmen der vorliegen-
den Teilrevision der Nutzungsplanung die neuen Begriffe, was
zu begrissen sei. Um zu wissen, nach welcher Gesetzesfas-
sung das uUbergeordnete Recht zur Anwendung komme, sei
dies in der Vorschrift zu prazisieren.

Das Anliegen wird berticksichtigt.
Die BZO wird entsprechend erganzt.

Es wird beantragt, auf Art. neu 3 BZO zu verzichten.

Massgebend flr die Abgrenzung der kommunalen Nutzungszo-
nen sowie die in Erganzungsplanen festgehaltenen Themen
(wie z.B. Waldabstandslinien) seien die vom Kanton genehmig-
ten Papierplane. Die amtliche Vermessung resp. zukiinftig der
OREB-Kataster bildeten die Zonengrenzen zwar digital und par-
zellenscharf ab, aber bei der Auslegung einer Zonenabgren-
zung sei immer der genehmigte Papierplan massgebend. Die
Vorschrift in Art. 3 BZO sei vor diesem Hintergrund verwirrend
und Uberflissig.
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Entscheid

Begriindung

Antrag 12
Zu Art. neu 4 Baugesuch

Entscheid

Begriindung

Antrag 13

Zu Art. neu 10 Zonenkonfor-
mitat / Art. neu 36 Funktiona-
le Zonenkonformitat

Entscheid

Begriindung

Hinweis 14
Zu Art. neu 11 Bautypen

Entscheid

Begriindung

Das Anliegen wird berticksichtigt.
Der entsprechende Artikel zur Vermessung wird gestrichen.

Es wird beantragt, auf Art. neu 4 BZO zu verzichten.

Es gehdre zur guten Praxis, Festlegungen im Gbergeordneten
Recht nicht nochmals zu wiederholen. In Art. 4 BZO (bisher Art.
3 alte BZO) wiirden zudem im zweiten Satz Verantwortlichkei-
ten im Baubewilligungsverfahren geregelt. Dies sei nicht Aufga-
be der BZO.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der entsprechende Artikel wird gestrichen, auch wenn dieser
Sachverhalt bereits in der glltigen BZO geregelt ist.

Es wird beantragt, den fir den Ausschluss ideeller Immissionen
in Art. neu 10 BZO und Art. neu 36 BZO massgebenden Wohn-
anteil von 50 % auf 60 % anzuheben.

In Art. neu 10 BZO und Art. neu 36 BZO wilirden gewisse Be-
triebsarten und Nutzungen ab einem Wohnanteil von 50 % aus-
geschlossen. Das Bundesgericht habe es hingegen erst als ver-
tretbar bezeichnet, in einer Zone mit einem Wohnanteil von
mindestens 60 % Einrichtungen wie sexgewerbliche Betriebe
o.A. aufgrund ihrer ideellen Immissionen als stark stérend ein-
zustufen und deshalb auszuschliessen.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Gemass BGE lassen sich Betriebe mit ideellen Immissionen
erst ab einem Wohnanteil von 60 % ausschliessen.

Es wird im Sinne einer redaktionellen Anmerkung darauf hinge-
wiesen, dass Art. neu 11 Bautypen folgendermassen zu
korrigieren ist: "im Sinne von Art. 43 17 dieser BZO."

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Artikel wird entsprechend angepasst. Nach der Einarbei-
tung der Antrage und Einwendungen aus der Vorprifung und
der offentlichen Auflage werden die BZO-Artikel neu numme-
riert.
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Hinweis 15
Zu Art. neu 12 Bautyp A
(Bemerkung)

Entscheid

Begriindung

Hinweis 16
Zu Art. neu 13 Bautyp B

Entscheid

Begriindung

Antrag 18

Zu Art. neu 16 Neubauten

Kernzone 2

Entscheid

Begriindung

Antrag 19
Zu Art. neu 17 Klein- und
Anbauten

Entscheid

Begriindung

Es wird im Sinne einer redaktionellen Anmerkung darauf hinge-
wiesen, dass bei der Bemerkung zu Art. neu 12 Bautyp A wohl
Art. 6 anstelle von Art. 4a gemeint ist.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die Bemerkung wird entsprechend angepasst. Nach der Einar-
beitung der Antradge und Einwendungen aus der Vorprifung
und der 6ffentlichen Auflage werden die BZO-Artikel neu num-
meriert.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Art. 13 Bautyp B bei
Punkt d) gemass der Harmonisierung der Baubegriffe die Be-
zeichnung "Gebaudebreite" anstelle von "Gebaudetiefe" zu ver-
wenden ist.

Zudem ist im Sinne einer redaktionellen Anderung Art. 13
Bautyp B (zweitletzter Satz) folgendermassen zu korrigieren:
"...fir Neubauten ergeben ergibt sich durch die im Kernzonen-
plan..."

Das Anliegen wird berticksichtigt.
Der Artikel wird entsprechend angepasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Art. neu 16 Neubauten
Kernzone 2 bei Punkt e) gemass der Harmonisierung der Bau-
begriffe die Bezeichnung "Gebaudebreite" anstelle von Gebau-
detiefe zu verwenden sei.

Das Anliegen wird berticksichtigt.
Der Artikel wird entsprechend angepasst.

Es wird im Sinne einer redaktionellen Anmerkung darauf hinge-
wiesen, dass Art. neu 17 Klein- und Anbauten (letzter Ab-
schnitt) folgendermassen anzupassen ist: "...sind im Sinne von
Art. 4 7 sorgfaltig zu platzieren..."

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Artikel wird entsprechend angepasst. Nach der Einarbei-
tung der Antrage und Einwendungen aus der Vorprifung und
der offentlichen Auflage werden die BZO-Artikel neu numme-
riert.
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Antrag 20

Zu Art. neu 19 und neu 41,
Gestaltungsplanpflicht-
gebiete

Entscheid

Begriindung

Es wird beantragt, das offentliche Interesse und die Zielsetzung
der Gestaltungsplanpflicht fur die einzelnen Gebiete in den Vor-
schriften der BZO klar festzuhalten und im Erlauterungsbericht
naher darzulegen.

In verschiedenen Gebiete werde eine Gestaltungsplanpflicht
eingeflhrt. Im Einzelnen seien dies Russikon Zentrum, Sagerei
Gundisau und Quartier Im Berg: Fur keines dieser Gebiete wer-
de in der BZO oder im Bericht gemass Art. 47 RPV das offent-
liche Interesse fiir die Festsetzung einer Gestaltungsplanpflicht
dargelegt. Auch die Zielsetzung einer solchen bleibe unklar.
Dem Bericht Strukturanalyse kdnne entnommen werden, dass
es sich bei diesen Gebieten um Areale handle, welche eine
grossere Chance zur Umsetzung der Verdichtung nach innen
besitzen. Folgende Hinweise méchte man flir die weitere Bear-
beitung anbringen:

» Bei allen drei Gestaltungsplanpflichtgebieten werde in der
BZO die Einhaltung der Anforderungen von § 71 PBG ge-
fordert. Dies sei in Kernzonen eine Uberflissige Anforde-
rung, da die dortigen qualitativen und gestalterischen An-
forderungen bereits erhdht seien.

* In"Russikon Zentrum" (Art. 20 BZO) sei unklar, was mit
generationsubergreifendem Wohnen gemeint sei. Das 6f-
fentliche Interesse ist fir Russikon Zentrum im Gegensatz
zu den ubrigen zwei Gestaltungsplanpflichtgebieten an-
satzweise erkennbar. Allerdings werde dieses noch nicht
schlissig hergeleitet. Insbesondere wiirden konzeptionelle
Uberlegungen und Begriindungen im Erlauterungsbericht
fehlen.

* Beider "Sagerei Gindisau" (Art. 21 BZO) seien die Aspek-
te Erschliessung und der Nachweis des Larmschutzes kei-
ne gentgende Begriindung fur das 6ffentliche Interesse.
Selbiges gelte fur die GP-Pflicht "Im Berg" (Art. 43 BZO),
wo zusatzlich noch die Sicherstellung der Wohnnutzung
und die kommunale Rad- und Fusswegverbindung ange-
fuhrt werde.

Samtliche drei Gestaltungsplanpflichtgebiete seien derzeit nicht
genehmigungsfahig, da das 6ffentliche Interesse nicht oder
nicht gentigend nachgewiesen und die Zielsetzung unklar sei.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Auf die vorgesehene Gestaltungsplanpflicht Sagerei Glndisau
wird verzichtet, da gemass kantonaler Riickmeldung in Giindi-
sau keine Erhéhung der baulichen Méglichkeiten zulassig ist.

An den Gestaltungsplanpflichten Zentrum und Im Berg wird
festgehalten, da diese von grossem &ffentlichen Interesse sind.
Die konzeptionelle Uberlegungen und Begriindungen werden
im Erlauterungsbericht erganzt.
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Antrag 21
Zu Art. neu 21
Bedachungsmaterial

Entscheid

Begriindung

Empfehlung 22
Zu Art. neu 22 Dachauf-
bauten und Dacheinschnitte

Entscheid

Begriindung

Empfehlung 23
Zu Art. neu 26 Fenster

Entscheid

Begriindung

Es wird beantragt, auf Vorgaben zu Sonnenkollektoren in Art.
neu 21 BZO zu verzichten.

Fir die Gestaltung und Konzeption von Sonnenkollektoren sei
§ 238 PBG heranzuziehen. An dieser Stelle werde auf die An-
forderungen und Hinweise zu Solaranlagen im Leitfaden "Solar-
anlagen 09/2016" der Baudirektion verwiesen. Es bestehe kei-
ne Rechtsgrundlage, (pauschal) eine gute Gestaltung von Son-
nenkollektoren einzufordern.

Das Anliegen wird teilweise bericksichtigt.

In der rechtskraftigen BZO werden bereits Vorgaben zu den
Sonnenkollektoren gemacht. Diese Formulierung wird so belas-
sen. Auf die urspriinglich vorgesehenen Anpassungen wird ver-
zZichtet.

Aus Sicht Ortsbild und Stadtebau wird empfohlen, Dachein-
schnitte grundsatzlich nicht zuzulassen.

Dacheinschnitte seien grundsatzlich nicht geeignet, um den
Gesamteindruck einer geschlossenen Dachflache zu erhalten.
Da diese jedoch als Lukarnen "getarnt" werden muissen, sei in
qualitativer Hinsicht nichts gegen die Vorschrift einzuwenden
(auch wenn es wenige gute Beispiele fiir GUberdeckte Dachein-
schnitte gebe).

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Dacheinschnitte sind gemass gultiger BZO zulassig. Um deren
Einordnung in die Dachlandschaft kiinftig noch besser zu ge-
wabhrleisten, werden die Gestaltungsanforderungen verscharft.
Ein Verbot von Dacheinschnitten erachtet der Gemeinderat
nicht als notwendig.

Es wird empfohlen, in Art. neu 26 BZO die Méglichkeit einzu-
fuhren, dass mit der Baubewilligung Holzfenster verlangt wer-
den kdénnen, wenn der bestehende Gebaudetyp diese verlangt.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Artikel wird entsprechend angepasst.
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Antrag 24
Zu Art. neu 28 Aussenanten-
nen/Warmepumpen

Entscheid

Begriindung
Anregung 25
Zu Art. neu 33 Grundmasse

Entscheid

Begriindung

Antrag 26

Zu Art. neu 43 BZO
Wohnungen in der Gewerbe-
und Industriezone

Es wird beantragt, Art. neu 28 Aussenantennen/Warmepumpen
umzuformulieren.

Antennen und Warmepumpen kdnnten nicht generell resp. "in
der Regel" ausgeschlossen werden. Nach Praxis der Baudirek-
tion seien Warmpumpen im bestehenden Gebaude oder aber
mit Holzverschalung zu erstellen (als schopfartiges besonderes
Gebaude). Bei Antennen kénne der Zusatz angebracht werden,
wonach nach aussen in Erscheinung tretende Dach-, Garten-
und Fassadenantennen in der Regel nicht zulassig sind.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Artikel wird entsprechend angepasst.

Es wird angeregt zu prifen, ob in Art. neu 33 Grundmasse eine
giebelseitige Traufhéhe festgelegt werden soll.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Die giebelseitige Traufhéhe wird in PBG § 280 ausreichend
definiert. Eine gemeindeeigene Regelung erscheint dem Ge-
meinderat daher nicht notwendig.

Es wird beantragt, die neue Vorschrift in Art. neu 43 BZO, wel-
che die Zulassigkeit von Wohnraumen in Gewerbe- und Indu-
striezonen beschreibt, zu streichen und wie folgt zu ersetzten:
"Wohnnutzung ist grundsatzlich ausgeschlossen. Vorbehalten
bleiben Wohnungen fiir standortgebundene Betriebsangehorige
gemass § 56 Abs. 4 PBG".

Das Planungs- und Baugesetz (PBG) regle in § 56 Abs. 4 die
Zulassigkeit von Wohnungen in Industrie- und Gewerbezonen.
Erlaubt seien demnach Wohnungen fiir standortgebundene Be-
triebsangehdrige. Zudem kdnne die Bau- und Zonenordnung
(BZO) provisorische Gemeinschaftsunterkiinfte flir vorliberge-
hend angestellte Personen zulassen. Pro Betrieb sei aus raum-
planerischer Sicht aber allenfalls héchstens eine standortge-
bundene Betriebswohnung zulassig. In Betracht zu ziehen sei
insbesondere, das larmemittierende Anlagen in der naheren
Umgebung gegeniber einer Wohnnutzung strengere Grenz-
werte einzuhalten haben. Dadurch werde die Industrie- und
Gewerbenutzung — und somit die Hauptnutzung der entspre-
chenden Zone — eingeschrankt. Die Gewahrung von Wohnrau-
men im beantragten Ausmass (35 % Geschossflache pro Ge-
baude) sei unter diesen Gesichtspunkten also nicht zonenkon-
form. Es sei Uberdies nicht nachvollziehbar, warum es pro Ge-
baude zwei Abwartswohnungen bendétige, wie im erlauternden
Bericht beschrieben. Die entsprechende Vorschrift sei deshalb
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Entscheid

Begriindung

Antrag 27
Zu Art. neu 50 Klein- und
Anbauten

Entscheid

Begriindung

Empfehlung 28
Zu Art. neu 53
Pflichtparkplatze

Entscheid

Begriindung

Empfehlung 29
Zu Art. neu 53
Pflichtparkplatze

zu streichen und im Sinne der voranstehenden Ausfiihrungen
Zu ersetzen.

Das Anliegen wird teilweise bericksichtigt.

Der neue Absatz zu Artikel neu 43 soll die maximalen Wohn-
raume innerhalb der Gewerbe- und Industriezonen beschran-
ken. Damit soll sichergestellt werden, dass diese Zonen nicht
vermehrt zum Wohnen genutzt werden. Vergleichbare Bestim-
mungen sind bereits Inhalt rechtkraftiger BZOs von Nachbarge-
meinden.

Der Artikel wird aber dahingehend erganzt, dass es sich um
Wohnraume fir standortgebundene Betriebsangehdrige han-
delt.

Es wird beantragt, gemass der Harmonisierung der Baubegriffe
die Bezeichnung "anrechenbare Grundstlicksflache" anstelle
von "massgebliche Grundstlicksflache" zu verwenden.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Artikel wird entsprechend angepasst.

Es wird empfohlen, die Mdglichkeit zu schaffen, in den Kernzo-
nen in Einzelfallen von der Mindestanzahl Pflichtparkplatze ab-
zuweichen. In den Kernzonen wuirden Pflichtparkplatze regel-
massig Schwierigkeiten darstellen, da oftmals der Platz daftr
fehle.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Um das Parkplatzproblem in den Kernzonen nicht zu verschar-
fen, soll keine generelle Regelung geschaffen werden, um von
der Mindestanzahl Pflichtparkplatze abzuweichen.

Pflichtparkplatze missen bei Entrichtung einer Ersatzabgabe
bereits heute nicht erstellt werden. Die Zentrumsplanung er-
laubt es zudem, Pflichtparkplatze kinftig auch in der gemeinsa-
men Tiefgarage zu gewahrleisten.

Es wird empfohlen, Art. neu 53 BZO Anzahl Pflichtparkplatze
wie folgt anzupassen: "Pro Wohnung bis zu 3 Zimmern muss
min. 1 Platz vorhanden sein, pro Wohnung mit 4 oder mehr
Zimmern 2 Platze".

Die Prufung der Unterlagen habe zur Erkenntnis gefiihrt, dass
die Vorgaben der Bau- und Zonenordnung zur Anzahl Pflicht-
parkplatze (Art. 55 BZO: z.B. 2 Parkplatze fir Wohnungen mit
drei Zimmern und mehr) dem Verkehrsziel "Der regelmassige
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Entscheid

Begriindung

Antrag 30
Zu Art. neu 57
Veloabstellplatze

Entscheid

Begriindung

Antrag 31
Zu Art. neu 60 Rechtskraft

Entscheid

Berufs- und Schiilerverkehr ist so weit als moglich mit dem 6f-
fentlichen Verkehr abzuwickeln." (Kapitel 2.2 des Verkehrsbe-
richts) entgegenlaufe. Aufgrund des sehr guten und ab Dezem-
ber 2018 weiter ausgebauten Angebots des 6ffentlichen Ver-
kehrs sei es sinnvoll, die Anzahl Pflichtparkplatze fir Wohnun-
gen zu reduzieren.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Die jetzige Regelung hat sich bewahrt und soll daher beibehal-
ten werden. Sollte aufgrund des verbesserten OV-Angebots
eine Veranderung bezuglich Parkplatzbedarf stattfinden, so
schliesst der Gemeinderat jedoch nicht aus, die heutige Bestim-
mung zu einem spateren Zeitpunkt anzupassen.

Es wird empfohlen, Festlegungen betreffend Veloabstellplatzen
in die BZO zu integrieren.

Art. neu 57 BZO entspreche nicht mehr den Bedlrfnissen der
Velofahrenden und sei aus Sicht Veloférderung nicht ausrei-
chend. Die Koordinationsstelle Veloverkehr habe dazu, gestiitzt
auf die VSS Normen (SN 640065 2011 "Parkieren — Bedarfser-
mittlung und Standortwahl von Veloparkierungsanlagen",

SN 640066 211 "Parkieren — Projektierung von Veloparkie-
rungsanlagen"), einen Vorschlag fur die Regelung in Bau- und
Zonenordnungen erlassen. Das entsprechende Merkblatt (Velo-
pflichtabstellplatze, Empfehlung fir die Normierung in kom-

bietsverantwortliche Matthias Grieder gerne zu Verfligung.
Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die BZO wird folgendermassen erganzt:

Ebenso sind gentigend Abstellplatze fir Velos zur Verfigung zu
stellen. Dabei sind die o6rtlichen Verhaltnisse zu bericksichti-
gen. Es gelten die normgemassen Richtwerte.

Es wird empfohlen, als Uberschrift den Begriff "Inkrafttreten”
anstelle von "Rechtskraft" zu verwenden. Weiter handle es sich
nicht mehr um eine Genehmigung des Regierungsrats, sondern
um die Genehmigung der Baudirektion. Deshalb wird empfoh-
len, den folgenden Textbaustein zu verwenden: "Die Teilrevi-
sion der Nutzungsplanung wird mit Rechtskraft der kantonalen
Genehmigung verbindlich. Der Gemeinderat publiziert das
Datum der Inkraftsetzung gemass § 6 PBG."

Das Anliegen wird berticksichtigt.
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Begriindung

Antrag 32
Strassenabstandsregelung

Entscheid

Begriindung

Empfehlung 33
Parkierungsvorschriften aus
Sicht Lufthygiene

Der Artikel wird entsprechend angepasst.

Es wird empfohlen, eine Bestimmung flr den Strassenabstand
von Neubauten sowohl flir Hauptgebaude als auch flir Klein-
und Anbauten in der Kernzone vorzusehen.

Die Regelung ware unter Vorbehalt der Verkehrssicherheit und
der gentigenden Einordnung zu formulieren. Fehlt eine Rege-
lung, wirde sich der Strassenabstand nach § 265 PBG in Ver-
bindung mit § 267 PBG richten und 6 m betragen.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

In den Kernzonen wird der Strassenabstand mehrheitlich mit-
tels Abstandslinien in den Kernzonenplanen geregelt. Dennoch
ist es zweckmassig, die Mdglichkeit einer Abweichung vom 6 m
Abstand in der BZO zu regeln. Artikel neu 18 wird daher folgen-
dermassen erganzt:

"Ansonsten betragt der minimale Strassenabstand bei Haupt-
gebauden 3.5 m, vorbehaltlich der Verkehrssicherheit und des
Ortsbildschutzes."

Fir Klein- und Anbauten wird auch unter Berlicksichtigung von
Einwendung 6 Artikel neu 50 folgendermassen erganzt:

"In allen Zonen haben sie einen minimalen Abstand von 2 m
gegeniber kommunal rechtsgenligend ausgebauten Strassen
und Platzen einzuhalten, sofern die Anliegen des Ortsbildschut-
zes sowie der besonderen Aussenraume berticksichtigt wer-
den."

Zur Erreichung der Zielsetzungen bezlglich Modal-Split wird
empfohlen, die Parkplatz-Bestimmungen (Art. 55 und 56 BZO)
an die "Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs in kom-
munalen Erlassen" (Parkplatz-Wegleitung, Baudirektion Kanton
Zurich, Oktober 1997) anzupassen.

Gemass Leitlinie 2 des kantonalen Richtplans vom 18. Septem-
ber 2015 (Raumordnungskonzept) sei die Entwicklung der
Siedlungsstruktur schwerpunktmassig auf den 6ffentlichen Ver-
kehr (OV) auszurichten. Damit habe der OV mindestens die
Halfte des Verkehrszuwachses zu ibernehmen, welcher nicht
auf den Velo- oder Fussverkehr entfallt (kantonales Modal-Split-
Ziel). Gemass Agglomerationsprogramm Zircher Oberland 2.
Generation vom 30. Mai 2012 soll der Modalsplit von 17 % im
Jahr 2010 auf 21 % im Jahr 2030 erhéht werden, bezogen auf
den bimodalen Modal-Split (Anteil OV an der Summe des moto-
risierten Individualverkehrs und des OV).

Die Abstltzung von Art. 55 BZO auf die genannte Wegleitung
der Baudirektion werde begrisst. Diese sei jedoch besonders
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Entscheid

Begriindung

Antrag 34

Zonenplan

Verordnung (ber die einheitliche
Darstellung von Nutzungsplanen
(VDNP)

wichtig bei Kunden- und Besucherparkplatzen und solle des-
halb auch in Art. 56 BZO (Besucherparkplatze) wie folgt aufge-
nommen werden: "Bei Biro- und Geschéaftshausern, Industrie-
und Gewerbebauten sowie bei anderen Nutzungsarten und
beim Vorliegen von besonderen Verhaltnissen bestimmt die
Baubehérde die Anzahl der Besucher- und Kundenparkplatze
im Einzelfall aufgrund der kantonalen Wegleitung".

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Der Gemeinderat halt an der bestehenden, bewahrten Rege-
lung fest. Wo moglich wird diese an die Wegleitung der Bau-
direktion angepasst. Es bleibt aber zu bedenken, dass Russi-
kon eine landliche Gemeinde ohne S-Bahnanschluss ist. Viele
Einwohner sind daher auf das Auto und entsprechend auf ge-
nigend Abstellplatze angewiesen.

9.4.3 Antrdge zum Zonenplan

Es wird beantragt, dass die Darstellung der Zonenplanrevision
die Vorgaben der VDNP (Verordnung Uber die Darstellung von
Nutzungsplanen) einhalt und entsprechend Uberarbeitet wird.

Am 1. August 2016 sei die Verordnung uber die Darstellung von
Nutzungsplanen (VDNP; LS 701.12) in Kraft getreten. Es sei
festgestellt worden, dass die Vorgaben grdsstenteils umgesetzt
wurden. Gemass einer ersten Beurteilung seien bei der Uber-
arbeitung vor allem folgende Aspekte zu bertcksichtigen:

e In der Beschriftung der Legendenpunkte und der Zonen im
Zonenplan sei die Zonenbezeichnung mit der jeweiligen
Nutzungsziffer (AZ, UZ oder BMZ) aufzufiihren.

e Die Farbe des Legendenpunkts W1 (resp. W1/20) sei ge-
mass dem Anhang der VDNP zu priifen. Es scheine, als
ware das hellere Gelb gewahlt worden.

e Bei der Aufzahlung der Erganzungsplane seien folgende
Berichtigungen vorzunehmen:

- Der Verkehrsplan sei kein Erganzungsplan und dement-
sprechend nicht in der Liste aufzufiihren.

- Beim Waldabstandslinienplan Madetswil stehe nur "Wald-
abstand Madetswil". Zudem sei der Begriff zweimal auf-
gefuhrt.

- Zwei private Gestaltungsplane seien vergessen worden:
Priv. GP "Alte Gartnerei", genehmigt am 5. September
2012 und priv. GP "Geeren Rumlikon", genehmigt am 9.
Februar 2012.
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Entscheid

Begriindung

Antrag 35
Reservezonen in Madetswil
und Wilhof

Entscheid

Begriindung

Antrag 36
Einzonung Rumlikon
Unterdorf

* Es wird empfohlen, die Gestaltungsplane im Zonenplan mit
einer Abkirzung (z.B. GP1, GP2 0.4.) im Sinne einer
Information zu bezeichnen.

*  Beim privaten Gestaltungsplan Obermoos sei der Gestal-
tungsplanperimeter auf Hohe des Rosinliwegs zweigeteilt.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die entsprechenden Anpassungen werden vorgenommen.

Es wird beantragt, dass die 6stliche Reservezone in Madetswil
und jene in Wilhof aufgehoben werden.

Gemeinden wirden nur Reservezonen ausweisen kbnnen, wo
im kantonalen Richtplan Siedlungsgebiet hinterlegt ist. Das be-
deute, dass die dstliche Reservezone von Madetswil und jene
in Wilhof aufzuheben seien. Im Nachgang dazu werde der
Kanton den Plan der kantonalen und regionalen Nutzungszo-
nen der Gemeinde Russikon entsprechend anpassen.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die im Zonenplan als Reservezonen bezeichneten Flachen,
welche sich jedoch nicht im Siedlungsgebiet gemass kantona-
lem Richtplan befinden, werden aufgehoben.

Es wird beantragt, dass auf die Einzonung Rumlikon Unterdorf
verzichtet wird.

Die Einzonung der Parzelle Kat. Nr. 2988 in Rumlikon von
Landwirtschaft zu Kernzone sei nicht zielfihrend. Zum einen
fehle als Grundlage flir Einzonungen das Siedlungsgebiet im
kantonalen Richtplan und die bisherige Wohnnutzung an die-
sem Ort bleibe auch bestehen, wenn die Parzelle in der Land-
wirtschaftszone verbleibt. Flr die Gebaude gelte das Erweite-
rungsmass nach Art. 24c Raumplanungsgesetz (RPG). Sofern
die Gebaude rechtmassig bewilligt und nach dem 1. Juli 1972
nicht erweitert worden seien, konnten die Gebaude zur Verdich-
tung bis zu 30 % erweitert werden. Ob aufgrund der Lage in der
Kernzone eine weitergehende Verdichtung mdéglich ware, sei zu
bezweifeln. Zudem sollte die neue Grenze der Kernzone nicht
mitten durch den Unterstand sudlich des Gebaudes Vers.-Nr.
626 verlaufen. Sofern nicht bereits klar sei, dass dieses abge-
rissen wird, werde eine solche Grenzziehung als problematisch
erachtet. Sie werde zwangslaufig zu Schwierigkeiten bei der in
der Regel folgenden Freistellung vom bauerlichen Bodenrecht
fuhren. Auch betreffend Gartennutzung sei diese Grenzziehung
vermutlich nicht weiter thematisiert worden.
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Entscheid

Begriindung

Aus Sicht Landwirtschaft waren bei einer Einzonung allfallige
spatere Konflikte betreffend Immissionsklagen nicht auszu-
schliessen. Es sei zu beachten, dass geméass dem Bericht
"Mindestabstande von Tierhaltungsanlagen" (FAT-Bericht 476,
Eidgendssische Forschungsanstalt fir Agrarwirtschaft und
Landtechnik, 1995) im Nahbereich der Grenze von bewohnten
Zonen neue landwirtschaftliche Bauten oder Anderungen der
Betriebsweise bestehender landwirtschaftlicher Betriebe nur
mehr bedingt moglich sind. Bei bestehenden oder neuen land-
wirtschaftlichen Nutzungen muissten bei allfalligen Geruchskla-
gen lufthygienische Sanierungen verfligt und je nach Zahl, Art
und Haltungsform der Tiere massive Einschrankungen ange-
ordnet werden.

Innerhalb des zur Einzonung vorgesehenen Gebiets (Grund-
stliick Kat. Nr. 2988) befinde sich im Weiteren eine Starkstrom-
leitung. Gemass Art. 16 der Verordnung Uber den Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (NISV) dirfen neue Bauzonen nur
dort ausgeschieden werden, wo der Anlagegrenzwert von be-
stehenden oder raumplanungsrechtlich festgesetzten geplanten
Stromanlagen eingehalten ist oder mit planerischen oder bauli-
chen Massnahmen eingehalten werden kann. Orte mit empfind-
licher Nutzung (OMEN) diirften also nur dort errichtet werden,
wo der vorsorgliche Anlagegrenzwert von 1 Mikrotesla einge-
halten wird. Als OMEN wiuirden z.B. Wohn- und permanente
Arbeitsraume, Schulen und Kindergarten sowie raumplanungs-
rechtlich festgesetzte Kinderspielplatze gelten. Bauten wie z.B.
Garagen oder Gartengebaude seien auch in jenem Bereich zu-
lassig, in dem der Anlagegrenzwert Gberschritten wird (NIS-
Korridor). Vor Festsetzung der neuen Bauzone sei jeweils ab-
zuklaren, ab welcher Distanz zur Stromleitung der Anlagegrenz-
wert fur (neue) OMEN eingehalten werde (Auskiinfte dazu er-
teilt die Leitungsbetreiberin). Bei der Einzonung eines Grund-
stlicks, das im NIS-Korridor liegt, sei eine entsprechende Nut-
zungsbeschrankung im Grundbuch einzutragen. Uber die Aus-
dehnung des NIS-Korridors sei die Betreiberin der Anlage aus-
kunftspflichtig. Vor der Genehmigung einer Nutzungsanderung
von Grundstlicken in der Nahe einer Starkstromleitung sei die
Betreiberin der Anlage gemass Art. 11 a der Verordnung tber
elektrische Leitungen (LeV) anzuhdren.

Das Anliegen wird nicht bericksichtigt.

Der Gemeinderat halt an der Einzonung dieses landwirtschaft-
lichen Gebaudes fest. Beim kantonalen Richtplan handelt es
sich nicht um einen parzellenscharfen Plan, sodass eine klein-
raumige Einzonung im Grenzbereich des Siedlungsgebiets ver-
tretbar erscheint.
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Der Bericht wird hinsichtlich der Uberlegungen zur Einzonung
erganzt. In diesem Schritt wird auch auf den Umgang mit nicht-
ionisierender Strahlung eingegangen.

Antrag 37 Es wird darauf hingewiesen, dass der Anpassung der Kernzo-
Bauzonenabtausch nengrenze Madetswil bei Parzelle Kat. Nrn. 1932, 1933, 1934

. und 1952 nur zugestimmt werden kénne, wenn die Grundstlcks-
Kemnzone Madetswil grenzen vor der Festsetzung durch die Gemeindeversammlung
ebenfalls an die neue Situation angepasst werden und somit
Bauzonengrenze und Parzellengrenzen deckungsgleich sind.

Im erlduternden Bericht werde auf Grenzbereinigungen im Um-
feld der Grundstiicke Kat. Nrn. 1857, 1930, 1931, 1932, 1933
und 1934 hingewiesen. Allerdings betreffe die Ein-/Auszonung,
welche nur im Kernzonenplan etwas genauer ersichtlich sei, die
Grundstlicke Kat. Nrn. 1952 und 2860. Dort habe jedoch bisher
noch keine Grenzbereinigung stattgefunden. Somit hatte die
Zonenplananderung derzeit zur Folge, dass entlang der Grund-
stlicke Kat. Nrn. 1932, 1933 und 1934 ein kleiner Teil der Kern-
zone ausserhalb der Parzellen und somit auf der Landwirt-
schaftsparzelle Kat. Nr. 2860 liegt. Ein unterschiedlicher Verlauf
von Kernzone und Parzellengrenze sei zu vermeiden. In Ab-
sprache mit der Abteilung Landwirtschaft (Herr Fortunat Blass)
des ALN sei in Koordination mit der Zonenplananderung vor der
Festsetzung durch die Gemeindeversammlung die entspre-
chende Grenzmutation vorzunehmen. Es sei an dieser Stelle an
das nachfolgend abgebildete Mutationsgesuch Nr. 561 (Aus-
schnitt) vom 19. April 2017 zu erinnern, welches dem Kanton
mit E-Mail der Bauverwaltung vom 28. September 2017 zur
informellen Stellungnahme Ubermittelt worden ist.

- AT
ca. 1283 md

1857

Hinterdorf

Entscheid Das Anliegen wird berucksichtigt.
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Begriindung

Antrag 39

Grundstiicke Kat. Nrn. 3075

und 3373 (Reservezonen)

Entscheid

Begriindung

Die Grenzbereinigung findet parallel zur BZO-Revision statt.

Es wird beantragt, dass auf den Parzellen Kat. Nrn. 3075 und
3373 die Umgebungsschutzzonenflache des Schutzobjekts
Nr. 3 gemass der Verordnung zum Schutz von Naturschutzge-
bieten mit Gberkommunaler Bedeutung in Russikon vom 15.
April 2008 der Freihalte- oder der Landwirtschaftszone zuge-
ordnet wird.

Nach Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber den Natur- und
Heimatschutz (NHG; SR 451) vom 1. Juli 1966 sei durch die
Erhaltung genligend grosser Lebensraume (Biotope) und ande-
re geeignete Massnahmen dem Aussterben einheimischer Tier-
und Pflanzenarten entgegenzuwirken.

Gemass Zonenplan bestehe im Bereich der Parzellen Kat. Nrn.
3075 und 3373 eine Reservezone. Diese betreffe das Schutz-
gebiet Russiker Ried, Objekt Nr. 2174 gemass der Verordnung
Uber den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung
(Flachmoorverordnung; SR 451.33) vom 7. September 1994,
Objekt Nr. 752 geméass Verordnung Uber den Schutz der Am-
phibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (Amphibien-
laichgebiete-Verordnung; AlgV; SR 451.34) vom 15. Juni 2001
und Objekt Nr. 3 (Naturschutzumgebungszone) gemass der
Verordnung zum Schutz von Naturschutzgebieten mit iberkom-
munaler Bedeutung in Russikon vom 15. April 2008.

Nach Ziffer 4.2 der Schutzverordnung Russikon sei in der Na-
turschutzumgebungszone Il A das Errichten von Bauten und
Anlagen sowie Gelandeveranderungen und Ablagerungen aller
Art verboten. Es sei deshalb sinnvoll, die Umgebungsschutz-
zonenflache einer Freihaltezone oder Landwirtschaftszone zu-
zuordnen.

Zudem seien von der Teilrevision verschiedene kommunale
Schutzobjekte betroffen. Die Umsetzung des Schutzes liege bei
der Gemeinde Russikon.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Gemeinderat kann sich damit einverstanden erklaren, die
entsprechenden Umgebungsschutzzonenflachen neu der Land-
wirtschaftszone zuzuordnen.

Er wird jedoch zuhanden des ARE einen Antrag fiir die nachste
Revision des kantonalen Richtplans formulieren. Das Sied-
lungsgebiet, welches sich im gultigen kantonalen Richtplan
unter der Reserveflache Ried befindet, soll bei einer Revision
im Gebiet der Reservezone Kronenweg Nord angeordnet wer-
den.

93

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Antrag 40
Einzonung Blasimdili
Steinlandstrasse
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Es wird beantragt, dass aus Griinden der Vollstandigkeit im
erlauternden Bericht der Nutzungsplanung an geeigneter Stelle
Erlauterungen bezliglich der Einzonung "Blasimuhle, Steinland-
strasse" und dem Uferstreifen bzw. Gewasserraum entlang des
angrenzenden Wasserrechtskanal aufzufiihren sind.

Der Perimeter der geplanten Einzonung "Blasimuhle, Steinland-
strasse" werde im Nordosten von einem kunstlichen Gewasser

bzw. Wasserrechtskanal (Wasserrecht Nr. 156 Bezirk Pfaffikon)
begrenzt.

Die gewasserschutzrechtlichen Bestimmungen wirden fir alle
Gewasser gelten, das heisst auch flir den vorliegenden kinst-
lichen Wasserrechtskanal. Ein Gewé&sserraum sei auszuschei-
den bzw. die Ubergangsbestimmung der Gewéasserschutzver-
ordnung komme zur Anwendung, wenn die Sicherung der Ge-
wasserfunktionen (Hochwasserschutz, natirliche Funktionen,
Gewassernutzung) dies erfordere. Solange nicht geklart sei, ob
die genannten Gewasserfunktionen die Ausscheidung eines
Gewasserraums verlangen, sei an diesem Kanal vom Bestehen
eines 9,3 m breiten Uferstreifens (8 m plus Breite der bestehen-
den Gerinnesohle; Uferstreifen gemessen ab dem Rand des
Gerinnes) auszugehen.

Die vorgesehene Einzonung liege vollstandig innerhalb dieses
Uferstreifens. Der Uferstreifen bzw. Gewasserraum sei grund-
satzlich wie obenstehend erlautert als Bauzone nicht geeignet
und deshalb einer Nichtbauzone zuzuordnen. Da es sich bei
der vorliegenden Einzonung um eine bereits bestehende kom-
munale Strasse handle, welche der Erschliessung bereits be-
stehender Bauten dient, und lediglich eine geringfligige Arron-
dierung der Bauzone resultiert (45 m langer Strassenabschnitt
mit einer Flache von ca. 200 m?), sei jedoch in diesem beson-
deren Fall eine Einzonung genehmigungsfahig.
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Entscheid

Begriindung

Antrag 41
Einzonung Madetswil Balm

Es wird ausserdem auf die folgenden geltenden Nutzungsbe-
schrankungen im Bereich des Kanals hingewiesen: Bis zur
Festlegung des Gewasserraums nach Art. 41 a GSchV sei an
diesem Kanal der erwahnte 9,3 m breite Uferstreifen (gemes-
sen ab dem Rand des Gerinnes) von ober- und unterirdischen
Bauten und Anlagen freizuhalten. Die bauliche Nutzung und
Gestaltung des Uferstreifens hat nach Art. 41¢c GSchV zu erfol-
gen und es sei sicherzustellen, dass dieser seine Funktionen
hinsichtlich Hochwasserschutz und Okologie jederzeit erfiillen
kann. Ferner sei die Zuganglichkeit zum Gewasser zu Unter-
haltszwecken zu gewahrleisten.

Das Anliegen wird berticksichtigt.
Der Bericht wird entsprechend erganzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Perimeter der geplanten
Einzonung "Madetswil Balm" derart anzupassen sei, dass der
Uferstreifen des Gsangbachs ausserhalb der Bauzone bleibt
und die Abgrenzung der Einzonung entlang des Gebaudes
Assek.-Nr. 194 verlauft, damit die Einzonung genehmigungs-
fahig werde.

Es sei folglich auf die Einzonung des westlichen Teils der Fla-
che zu verzichten.

Im Perimeter der geplanten Einzonung "Madetswil Balm" (vgl.
Kap. 5 des Erlauternden Berichts) liege der eingedolt fliessende
Gsangbach, 6ffentliches Gewasser Nr. 4.0. Der Gewasserraum
fur den Gsangbach sei noch nicht festgelegt worden. Bis zur
Festlegung des Gewasserraums nach Art. 41 a GSchV komme
eine Ubergangsbestimmung zur Anwendung, wonach beidseits
des Gewassers ein Uferstreifen von 9.3 m (8 m plus Breite der
bestehenden Gerinnesohle bzw. des Dolen-Durchmessers;
Uferstreifen gemessen ab dem Rand des Gerinnes) von Bauten
und Anlagen freizuhalten ist.

Der Uferstreifen bzw. Gewa&sserraum sei von Bauten und Anla-
gen freizuhalten, es dirfen nur standortgebundene, im &ffentli-
chen Interesse liegende Anlage (1 wie Fuss- und Wanderwege,
Flusskraftwerke oder Briicken erstellt werden (Art. 41 ¢ Abs. 1
Gewasserschutzverordnung). Demzufolge sei der Uferstreifen
bzw. Gewasserraum als Bauzone nicht geeignet (Art. 15 des
Raumplanungsgesetzes) sowie gestuitzt auf Art. 17 RPG einer
Nichtbauzone zuzuordnen. Damit die geplante Einzonung
"Madetswil Balm" genehmigungsfahig werde, sei der Perimeter
der Einzonung derart anzupassen, dass der Uferstreifen des
Gsangbachs ausserhalb der Bauzone bleibt.

Diese Anpassung drange sich auch aus nutzungsplanerischer
Sicht auf. Einzonungen, welche zu baulichem Wachstum fiih-
ren, seien in Russikon generell nicht zulassig. Im vorliegenden
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Entscheid

Begriindung

Fall in Madetswil finde die Einzonung auf einer bereits tberwie-
gend Uberbauten Flache statt. Im westlichen Teil der einzuzo-
nenden Flache sei das Grundstiick hingegen noch weitgehend
unliberbaut. Die Abgrenzung der einzuzonenden Flache ist
unter Berlcksichtigung des Uferbereichs des Gsangbachs eng
auf das Gebaude Assek.-Nr. 194 auszurichten. Der bauliche
Spielraum werde gemass Kernzonenplan auf den Bestand des
Gebaudes ausgerichtet, so dass die Einzonung insgesamt zu
keinem baulichen Wachstum fiihre.

Nach erneuter Priifung vom 8.3.2018 wird der Mitbericht wie
folgt ergénzt und prézisiert:

Fiir die vorgesehene Einzonung ist der bereits mitgeteilte Ufer-
streifen von 9.3 m Breite (geméass AV-Daten) oder allenfalls ein
aufgrund der genauen Dolenbreite bestimmter Uferstreifen von
9.4 m Breite massgebend. Die flir den kiinftigen Gewésserraum
in diesem Abschnitt massgebende Gerinnesohlenbreite wird
erst zu einem spéteren Zeitpunkt — im Rahmen der Gewésser-
raumfestlegung — definiert. Folglich ist die Abgrenzung auf den
Rand oder ausserhalb des geltenden Uferstreifens von 9.3 m
bzw. 9.4 m zu legen.

Der nérdliche Teil des Geb&udes Nr. 194 (Scheune) ragt bis ca.
5 m in den Uferstreifen. Da es sich im vorliegenden Fall um ein
bereits bestehendes, baulich in sich zusammenhédngendes Ge-
bédude handelt und lediglich eine geringfiigige Arrondierung der
Bauzone resultiert (im Uferstreifen liegende Flache dieses Ge-
bdudes betrdgt ca. 30 m?), ist in diesem besonderen Fall die
Einzonung dieser Gebédudeecke (ohne die innerhalb des Ufer-
streifens liegenden Teile der nérdlichen und westlichen Vorbau-
ten) genehmigungsféhig. Wir weisen jedoch auf die fiir diese
Gebéudeecke weiterhin geltenden Nutzungsbeschrédnkungen
hin:

Der Uferstreifen bzw. Gewésserraum ist von ober- und unterir-
dischen Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Ausriistungen
freizuhalten (vgl. Art. 41c GSchV). Bereits bestehende, recht-
maéssig erstellte und bestimmungsgemaéss nutzbare Bauten und
Anlagen innerhalb des Uferstreifens bzw. Gewésserraums sind
in ihrem Bestand grundsétzlich geschiitzt (Art. 41c Abs. 2
GSchV). Geméss § 15 m HWSchV geniessen sie innerhalb der
Bauzonen eine erweiterte Besitzstandsgarantie nach § 357
PBG (Umbauten, innere Erweiterungen, Nutzungsénderungen,
nicht aber neubauéhnliche Umgestaltungen und Ersatzbauten).

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die zur Einzonung beantragte Flache wird so eng wie méglich
um das bestehende Gebaude geflihrt, damit der entsprechen-
den Uferstreifen des Gsangbachs so wenig wie moglich von der
Einzonung betroffen ist.
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Antrag 42

Entwicklungsmaglichkeiten

Gindisau

9.4.4 Antrage zu den Kernzonenplanen

Es wird beantragt, dass beim Kernzonenplan Glindisau auf die
Erhéhung der max. anrechenbaren Gebaudeflache beim
Grundstuck Kat. Nr. 2676 verzichtet wird. Ebenso sei von der
Zuweisung von 200 m? max. anrechenbare Gebaudeflache auf
Kat. Nr. 2704 abzusehen. Der Erlauterungsbericht auf Seite 27
zum Weiler Gilindisau sei im Sinne der Erwagungen anzupas-
sen.

Kernzonenplane ausserhalb des Siedlungsgebiets seien nach
heutiger Lesart "Weilerkernzonen". Betroffen seien die Kernzo-
nen Sommerau, Giundisau, Ludetswil, Blasimuhle und Teile von
Rumlikon. Nach kantonalem Richtplan seien in Weilern Neu-
bauten nicht zulassig.

Bei Veranderungen an einem bestehenden Weilerkernzonenpe-
rimeter bzw. an bestehenden Weilerkernzonenbestimmungen
gelte der Grundsatz, dass mit den Anderungen kein zusétzli-
ches Wohnpotenzial (Uber das RPG hinaus) geschaffen werden
bzw. keine zusatzlichen Entwicklungsmdglichkeiten gewahrt
werden dirfen. Die vorliegende Teilrevision der Kernzonenpla-
ne und der entsprechenden Kernzonenvorschriften beschranke
sich vorwiegend auf die Neuorganisation der Typisierung der
Bauten und weitere Kriterien qualitativer Natur (z.B. Ausschei-
dung von Fassadenlinien oder besonderen Aussenraumen). Ein
quantitatives Wachstum stehe nicht im Vordergrund. Die Pri-
fung der Kernzonenplane und der Vorschriften habe gezeigt,
dass innerhalb der Teilrevision bis auf die folgenden Ausnah-
men kein bauliches Wachstum gegeniiber den bisherigen Mog-
lichkeiten resultiert:

»  Kernzonenplan Gindisau:

- die zulassige Geschossflache beim Grundstlick Kat. Nr.
2676 sei von bisher 100 auf 160 m? max. anrechenbare
Gebéaudeflache erhoht worden.

- Bei den Grundstiicken Kat. Nrn. 2704 und 2705 sei das
Gebaude des bislang dem Typ C zugewiesenen Gebau-
des Assek.-Nr. 286 rot bezeichnet und die ehemals dem
Gebaude zugewiesene max. anrechenbare Gebaudefla-
che auf das benachbarte Grundstiick Kat. Nr. 2704 um-
gelagert worden.

- Im erlauternden Bericht gemass Art. 47 werde auf Seite
26 festgehalten, dass im Sinne der inneren Verdichtung
die maximal anrechenbaren Gebaudeflachen im Weiler
Gundisau insgesamt geringfligig erhéht werden. Diese
Aussage sei nicht konform mit den Vorgaben aus dem
Raumplanungsgesetz und dem kantonalen Richtplan.
Nach Ausrdumung der vorgenannten Differenzen sei auf
die Aussage zu verzichten.
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Entscheid
Begriindung
Antrag 43

Entwicklungsmaglichkeiten
Ludetswil

Entscheid

Begriindung

Antrag 44
Umgang mit altrechtlichen
Weilerkernzonen

Entscheid

Begriindung

Hinweis 45
Bericht Weilerkernzonen

Entscheid

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Kernzonenplan von Glindisau wird so angepasst, dass
keine neuen baulichen Entwicklungsmoglichkeiten entstehen.

Es wird beantragt, dass beim Weiler Ludetswil auf die Zuwei-
sung von 200 m? max. anrechenbarer Gebaudefliche auf dem
Grundstick Kat. Nr. 2110 verzichtet wird.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Kernzonenplan von Ludetswil wird so angepasst, dass
keine neuen baulichen Entwicklungsmoglichkeiten entstehen.

Er wird darauf hingewiesen, dass aufzuzeigen und sicherzuste-
llen sei, dass mit den getroffenen Massnahmen im Rahmen der
vorliegenden Teilrevision keine baulichen Potenziale gegentber
den bisherigen Bebauungsmadglichkeiten in den Weilern Som-
merau, GuUndisau, Ludetswil, Blasimihle und dem nicht im Sied-
lungsgebiet liegenden Kernzonenbereich von Rumlikon ge-
schaffen werden.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die Kernzonenplane von Sommerau, Gindisau, Ludetswil und
Blasimihle werden so angepasst, dass keine neuen baulichen
Entwicklungsmdglichkeiten entstehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Russikon dazu
eingeladen werde, jeweils per Ende Jahr dem ARE einen Be-
richt Gber die erteilten Baubewilligungen in den Weilerkernzo-
nen zu erstatten.

Der Bundesrat habe in seiner Genehmigung des kantonalen
Richtplans vom 29. April 2015 festgehalten, dass es sich bei
den Kernzonen im Zusammenhang mit Kleinsiedlungen (Wei-
ler) im Sinne von Art. 33 Raumplanungsverordnung (RPV) um
Nichtbauzonen handelt, in denen Neubauten nicht zulassig sind
und dass fir Baubewilligungen die zustandige kantonale Behor-
de zumindest ihre Zustimmung geben muss. Bei der kantonalen
Genehmigung einer Weilerkernzone werde die Bewilligungsko-
mpetenz an die Gemeinde delegiert mit dem Auftrag, dem Amt
fur Raumentwicklung jeweils per Ende eines Kalenderjahrs Be-
richt Gber die in entsprechenden Weilerkernzonen erteilten Bau-
bewilligungen zu erstatten.

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.
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Hinweis 46
Kernzonenplan Russikon
Dorf

Entscheid

Begriindung

Antrag 47
Kernzonenplan Rumlikon

Entscheid

Begriindung

Empfehlung 48
Legende der
Kernzonenplane

Entscheid

Begriindung

Antrag 49
Aufhebung
Erschliessungsplan

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Signatur "besonderer
Aussenraum" entlang der Berggasse auf Hohe der Grundsti-
cke Kat. Nrn. 1097, 1555 und 783 ausserhalb des Kernzonen-
plan-Perimeters befinde.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bei der Festlegung "besonderer Aussenraum" in den Kernzo-
nenplanen handelt es sich um eine schematische Darstellung.

Es wird beantragt, dass gemass dem Antrag zum Zonenplan
(Antrag 36), von der Einzonung in Rumlikon abzusehen, der
Kernzonenplan Rumlikon entsprechend anzupassen ist.

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

An der Einzonung dieses landwirtschaftlichen Gebaudes wird
festgehalten. Entsprechend ertibrigt sich eine Anpassung des
Kernzonenplans.

Es wird empfohlen, in der Legende der Kernzonenplane die be-
treffenden Bestimmungen aus der BZO bei den entsprechen-
den Legendenpunkten aufzufiihren.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Zum einfacheren Verstandnis der Kernzonenplane kénnen die
betreffenden Bestimmungen auf den Planen erganzt werden.

9.4.5 Antrdge zum Erschliessungsplan

Es wird beantragt, dass als Voraussetzung flir die Aufhebung
des Erschliessungsplans der Nachweis, dass samtliche Mass-
nahmen aus dem Erschliessungsplan entweder umgesetzt oder
obsolet geworden sind und die Feststellung, dass in Russikon
die Groberschliessung abgeschlossen ist, erbracht wird. Die Er-
lauterungen im Bericht zum Verkehrsplan seien entsprechend
ZuU erganzen.

Die Aufhebung des Erschliessungsplans bediirfe ausserdem
eines gesonderten Dispositivs im Protokoll der Gemeindever-
sammlung.

§ 90 PBG und im Ubrigen auch das Bundesrecht verpflichte die
Gemeinden zum Erlass von Erschliessungsplanen, wobei der
Regierungsrat Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen
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Entscheid

Begriindung

Antrag 50

Zu Seite 9: Objektliste der
kantonalen Denkmalpflege

Entscheid

Begriindung

von der Festsetzungspflicht entbinden kénne. Damit der Aufhe-
bung des Erschliessungsplans materiell nichts entgegenstehe,
sei der Nachweis zu erbringen, dass samtliche Massnahmen
aus dem Erschliessungsplan entweder umgesetzt oder obsolet
geworden seien. Zudem sei aufzuzeigen, dass in Russikon die
Groberschliessung abgeschlossen sei und der Erschliessungs-
plan seinen Zweck erfillt habe und keinen rechtlich eigenstan-
digen Inhalt mehr aufweise (d.h. er begriinde weder Rechte
bzw. Pflichten fir private Grundeigentiimer noch fir die Ge-
meinde).

Fur die Aufhebung des Erschliessungsplans sei folgendes Ver-
fahren zu berticksichtigen: Nach § 95 PBG werde der Erschlies-
sungsplan im gleichen Verfahren und in gleicher Zustandigkeit
wie die Bau- und Zonenordnung festgesetzt; er bediirfe der Ge-
nehmigung. Nach § 88 PGB und § 95 PBG sei die Aufhebung
des Erschliessungsplans durch die Gemeindeversammlung zu
beschliessen. Gemass § 32 Abs. 3 PBG sei auch die Teilrevisi-
on des Verkehrsplans durch diese festzusetzen. Anschliessend
seien beide Vorlagen der Baudirektion zu Genehmigung einzu-
reichen (§ 89 Abs. 1 PBG).

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Die Unterlagen werden entsprechend erganzt.

9.4.6 Antrdge zum Bericht nach Art. 47 RPV

Es wird beantragt, den bestehenden Textbaustein zur Objektlis-
te der kantonalen Denkmalpflege auf Seite 9 wie folgt anzupas-
sen: "Die kantonale Denkmalpflege flhrt das "Inventar der
Denkmalschutzobjekte von Gberkommunaler Bedeutung" und
ist zustandig fur die darin enthaltenen Bauten. Sie berat und
begleitet Bauwillige bei iberkommunalen Schutzobjekten und
deren Umgebung. Der Kanton Zirich tberpruft derzeit das In-
ventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von
Uberkommunaler Bedeutung, dessen Festsetzung bis Ende
2018 erfolgt. Im GIS-Browser des Kantons kdnnen die Uber-
kommunal inventarisierten wie auch die bereits formell ge-
schitzten Objekte abgefragt werden. Zudem soll mittelfristig
das kommunale Inventar auf das Inventar der Denkmalschutz-
objekte von Gberkommunaler Bedeutung abgestimmt werden."

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Bericht wird entsprechenden angepasst.
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Antrag 51

Zu Seite 17: Ortshildschutz

Entscheid

Begriindung

Antrag 52
Zu Seite 22: Kap. 4
Kernzonenplane

Entscheid

Begriindung

Antrag 53
Hochwasserschutz

Es wird beantragt, den Text auf Seite 17 zum Ortsbild wie folgt
zu prazisieren: "Bestehende oder auch kiinftige Anordnungen
in Vertragen, Verfligungen oder Bewilligungen, welche die
Uberkommunalen und kommunalen Schutzobjekte betreffen
und damit vor allem dem Substanzschutz dienen, gehen den
Kernzonenvorschriften vor. Fur die tUberkommunalen Schutz-
objekte ist die kantonale Denkmalpflege zustandig."

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Bericht wird entsprechenden angepasst.

Es wird beantragt, dass im Erlauterungsbericht festgehalten
wird, dass jegliche Bauvorhaben an Gebauden, die im Inventar
der Denkmalschutzobjekte von tGiberkommunaler Bedeutung
aufgefiihrt sind, von der kantonalen Denkmalpflege zu prifen
und zu bewilligen sind. Es sei klarzustellen, dass die besagten
Gebaude in den Kernzonenplanen nicht separat aufgefiihrt
sind.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Bericht wird entsprechenden angepasst.

Es wird beantragt, dass im erlauternden Bericht die Hochwas-
ser-Gefahrdungssituation aufgezeigt und dargelegt wird, wie mit
den Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung den mdéglichen
Gefahrdungen Rechnung getragen wird (Reduktion der Risiken
durch Nutzungsfestlegungen im Zonenplan, Bauvorschriften,
Verpflichtung zu Objektschutzmassnahmen) und wer fir die er-
forderlichen Massnahmen verantwortlich ist (vgl. § 9 HWSchV).

Gemass Gefahrenkarte (BDV Nr. 1872 vom 19. Dez. 2014) be-
stiinden in den von der Revision der Bau- und Zonenordnung
betroffenen Gebieten folgende Gefahrdungen:

. Im Gebiet "Zentrum Russikon", welches mit einer Gestal-
tungsplanpflicht belegt werden soll, bestehe eine mittlere
bis geringe Gefahrdung durch Hochwasser (blaue bzw. gel-
be Bereiche). Ausserdem liege entlang des Russiker Dorf-
bachs, offentliches Gewéasser Nr. 10.2, eine Hinweisflache
"Ufererosion" vor. Ausserhalb, aber direkt stidlich angren-
zend an das Gebiet "Im Berg", welches mit einer Gestal-
tungsplanpflicht belegt werden soll, bestehe eine mittlere
Gefahrdung durch Hochwasser (blauer Bereich).

*  Am ndrdlichen Rand des zur Aufzonung vorgesehenen Ge-
biets "Im Bettelacher" liege eine geringe Gefahrdung durch
Hochwasser vor (gelber Bereich). Am sudlichen Rand des
zur Aufzonung vorgesehenen Gebiets "Im Rebenacher"
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Entscheid

Begriindung

liege eine geringe Gefahrdung durch Hochwasser vor
(gelber Bereich). Ausserdem liege entlang des Dun-
kelbachs, offentliches Gewéasser Nr. 10.0, eine Hinweisfla-
che "Ufererosion" vor.

e Im zur Aufzonung und z.T. zur Umzonung vorgesehenen
Bereich "Kreisel Fehraltorfer-, Pfaffiker- und Unterdorfstras-
se" bestehe eine mittlere bis geringe Gefahrdung durch
Hochwasser (blaue bzw. gelbe Bereiche). Am westlichen
Rand des zur Umzonung vorgesehenen Gebiets "Rumlikon
Oberdorf" bestehe eine geringe Gefahrdung durch
Hochwasser (gelber Bereich).

e Im zur Einzonung vorgesehenen Teilgebiet "Rumlikon Un-
terdorf" bestehe eine geringe Gefahrdung durch Hochwas-
ser (gelber Bereich). Im teilweise zur Einzonung und teil-
weise zur Auszonung vorgesehenen Gebiet "Madetswil
Hinterdorf" liege eine Hinweisflache "Oberflachenabfluss /
Vernassung" vor.

e Im zur Einzonung vorgesehenen Gebiet "Madetswil Balm"
liege eine Hinweisflache "Oberflachenabfluss / Vernas-
sung" vor. Im Gebiet "Glndisau / Alte Sagerei", welches
mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt werden soll, beste-
he eine mittlere bis geringe Gefahrdung durch Hochwasser
(blaue bzw. gelbe Bereiche). Ausserdem liege eine Hin-
weisflache "Grundwasseraufstoss" sowie eine Hinweis-
flache "Ufererosion" vor.

Mehrere von der Revision der Bau- und Zonenordnung betrof-
fene Gebiete wiirden sich demnach in hochwassergefahrdeten
Bereichen befinden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Ermdglichung einer baulichen Verdichtung (z.B. durch Auf-
zonungen) gleichzeitig das Schadenpotenzial erhoht werde.
Das Hochwasserrisiko diirfe ein tragbares Mass nicht Uberstei-
gen und durch neues Schadenpotenzial nicht erhéht werden (§
12 WWG). Aus diesem Grund seien betroffene Bauten und
Infrastrukturanlagen mit geeigneten Massnahmen zu schiitzen.
Derzeit sei unklar, wie die Hochwassersicherheit im Gemeinde-
gebiete gewahrleistet werden kann. Die nach dem Erlass der
Gefahrenkarte erforderliche Massnahmenplanung der Gemein-
de liege dem AWEL noch nicht vor.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Der Bericht wird entsprechend erganzt.
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Teilrevision Nutzungsplanung Russikon
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

Hinweis 54
Siedlungsentwésserung

Entscheid

Begriindung

Hinweis 55
Grundwasser

Entscheid

Empfehlung 56
Lichtemissionen

Entscheid

Begriindung

Es wird darauf hingewiesen, dass sicherzustellen sei, dass die
vorgesehenen Zonenplananderungen in der laufenden Revision
des Generellen Entwasserungsplan (GEP) berlcksichtigt wer-
den.

Die kantonale Verordnung lber den Gewasserschutz (KGSchV)
vom 22. Januar 1975 verlange in § 8, dass bei Anderungen des
Bauzonenplans der Generelle Entwasserungsplan (GEP) gleich-
zeitig anzupassen und der Baudirektion (bzw. dem AWEL) zur
Genehmigung vorzulegen sei.

Der GEP ware soeben Uberarbeitet worden und liege zur Vor-
prifung vor. Vermutlich seien die vorliegenden Anderungen fiir
den GEP von untergeordneter Bedeutung, dies sei jedoch zu
Uberprifen.

Das Anliegen wird berticksichtigt.

Es handelt sich nur um geringe Auswirkungen auf den GEP.
Dieser werde nach Genehmigung der BZO falls notwendig an-
gepasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gemeindegebiet von
Russikon sich teilweise im Bereich nutzbarer Grundwasser-
vorkommen, Gewasserschutzbereich A, befinde. Fur allfallige
Bauten im Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels sei-
en gemass § 70 WWG und Anhang Ziffer 1.5.3 BVV Bewilligun-
gen erforderlich. Die kantonale Bewilligungspraxis sei dem
AWEL-Merkblatt "Bauvorhaben in Grundwasserleitern und
Grundwasserschutzzonen" vom Juni 2003 zu entnehmen.

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen.

Es wird empfohlen, fur die Kern- und Quartiererhaltungszonen
entsprechende Vorschriften zur Vermeidung oder Verminde-
rung Ubermassiger Lichtemissionen gemass den Empfehlungen
von Bund und Kanton zu erlassen.

Lichtimmissionen seien im Sinne des Bundesgesetzes vom 7.
Oktober 1983 Uber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz,
ESG) "Einwirkungen von Strahlen". Sie kdnnten sich stérend
auf den Menschen oder negativ auf lichtempfindliche Arten aus-
wirken und seien im Sinne der Vorsorge durch Massnahmen an
der Quelle zu begrenzen (Art. 11 USG).

Das Anliegen wird nicht beriicksichtigt.

Der Gemeinderat erachtete eine solche Vorschrift in der BZO
von Russikon nicht als notwendig. Insbesondere da dies in der
Polizeiverordnung bereits geregelt ist.

103

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



	Genehmigungsverfügung (BDV 0277/19 vom 01.04.2019)
	Plan - Zonenplan 1:5000, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.1 Russikon Dorf, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.2 Ludetswil, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.3 Madetswil, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.4 Rumlikon, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.5 Wilhof, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.6 Gündisau, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.7 Bläsimühle, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.8 Sennhof, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Plan - Kernzonenplan Nr. 1.9 Sommerau, genehmigte Fassung vom 01.04.2019
	Bau- und Zonenordnung, synoptische Darstellung
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV



